
Zweiter Theil: Die einzelnen Lehren.

I. Kap. Sklavenprozess.

I. Grundlagen.

<Wer um einen Freien oder einen Sklaven IJrozessiren will'1
damit ist das Thema des ersten Abschnitts, I I-TI 2, wozu

nooh als Nachtrag XI 24-25 gehört, bezeichnet. Der Abschnitt
beginnt mit einem Gewaltverbot : (der soll vor dem Rechtsstreit
nicht wegführen'. Das Gesetz erörtert zunäohst (I 1-13) den
Inhalt dieses Verbots und den wegen seiner Uebertretnng mög­
lichen Prozess, sodann erst (I 14 ff.) den Hauptprozess, vor dem
nicht weggeführt werden soll. Nur die Antwort auf die Frage,
was das für ein Hauptprozess ist, Hisst Inhalt und Tragweite des
Wegführungsverbots erkennen. Der Hauptprozess ist entweder

1) ein gewöhnlioher EigenthulIlsprozess zwischen zwei Per­
sonen darüber, wem ein Sklave gehöre. Diesen Fall bezeichnet
I " " '.~ I~ ~ I 1 ,17-18 correct so: cu )t ccPqJt vW"qJ ltOl'vtWVH qJW'PW'I'7:8g FOV

F8xavEeog ~lt1]V.

2) oder ein Prozess darüber, ob ein bestimmter Mensch frei
oder Sklave wiederum sehr correct in I 14 dahin bezeichnet:
eif xa (-to'),fj () (-t8.V eAc{,.{}8((OV, (I 06 Q(o},O'l' (seil. n(-t1]V) s. Diess
ist del' eigentliche Freiheitsprozess, die liberalis causa des röm.
Rechts; und zwar ist er in zwei Gestalten denkbar:

a) Ein Mensch lebt thatsächlich als Sclave eines Anderen,
und wird als frei beansprucht, die vindicatio in libertatem der
Römer.

b) Ein Mensch befindet sich thatsächlich in der· Freiheit

1 I 1-2; der Dativ bei aVlptp.oJ.ij'l' bezeichnet das Prozessobject,
nicht etwa den Prozessgegner; Beweis I 17, {. in VI 27 und IX 19.

2 Fabr. Lesart UElJ.Ur:Wl? und d'WAW'I' ist nicht möglich, wie der
Zusammenhang ergibt; auch kann der Sklave, um den gestritten wird,
nicht selbst Prozesspartei sein.
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und wird von einem Anderen als sein Solave in Anspruoh ge­
nommen, die vindicatio in servitutem der Römer.

Man könnte zweifeln, ob unser Geset~ auch an diesen letz~

teren Fall (vindic. in .servit.) denkt. Die allgemeinen Fallangaben
(1 1 und 1 14) sowie die Entsoheidungen begreifen den Worlen
nach auoh diesen Fall in sich, brauohen aber nioht nothwendig
an ihn zu denlten. 'Um einen Freien prozessiren' kann sowohl
beissen: prozesBiren, dass ein thatflächlich als Sklave Lebender
frei sei, als auoh: prozessiren, dass ein thatsächlich als Freier
Lebendel' Sklave sei. Der Ausdruck a6XW'V in I 24 spräche ehel'
dafür, dass eine vim1ic. in servitutem ]licht gemeint ist, weil der,
welcher als Beklagter die Freiheit des Menschen vertheidigt, nicl1t
gut als einer, der den Mensohen <hat', bezeiohnet wird. Dass
trotzdem auoh die vindio. in servit. mitgemeint und 11 6XWV erwei­
t~rlld zu interpretiren ist 8, ergibt sioh m. E. mit Gewissheit aus
I 3-4: bei unberechtigtem Wegführen soll der Wegführende im
Fall des Freien 10, im Fall des Sklaven 5 Stateren erlegen. Hier
kann nicht an den Untersohied der vindio. in libertatem und des
Eigenthumsprozesses (Jedaoht sein, dann wäre die Verschiedenheit
der Busse nicht erklärlich, - die Verletzung des Besitzers wäre
ja beide Male gleich gross, sondern nur an den Unterschied, ob
der Weggeführte bisher als Freier (vindio. in serv.) oder ob er
als Sklave (vindic. in lib. und Eigenthumsprozess) gelebt hat.

Dass der Mensch, um ·dessen Freiheit gestritten wird, nicht
selbst als Prozesspartei auftreten kann, sondern sioh duroh einen
adsertor libertatis vertreten lassen muss, gilt wie nach altrömi­
schem 4 und attischem 5 , so auch nach Gorlyner Reoht. Mit
Sicherheit geht das aus dem Zusammenhang des Gesetzes hervorj
ullverbtillt steht es in I 14-15: hier heissen die beiden Parteien
d 1d,11 und (j LU, der Gegenstand ihres Streites wird bezeiohnet
durch sAev.f}ef!Ov, OtjUo'V (sc. ~!L'TJV), was grammatisch nicht be­
deuten kann: dass eine der Parteien, sondern' nur, dass ein
Dritter frei, Sklave sei. Auch lautet das Urtheil bei der vin-

ß 0 EXWJI wer den Mensohen thatsächlioh als Sklaven oder
Freien bei sieb hat. Man kann ibn auch in letzterem Falle einen fXIlJJI
nel1Jlen, weil der Mensch sich thatsächlioh bei ihm aufhält und er zu
seiner Auslieferung verpflichtet ist.

4 Cf. Gai. I 14. Paul. R. S. V 1 § 5. Cod. tit. 7, 17 de adsert.
toll. v. Betbmann-Hollweg, Civilprozess I S. 109. II 8.336 N.43. Puohta
Instit. § 162 vor N. I. § 221.

5 Platner I S.91. II S. 237; Heffter S.96; Thalheim § 4 S. 26 fg.
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die. m libertatem auf Freigeben, und bei Nicbtfreigabe lIoll der
Riahter weiter auf Busse erkennen; Partei kann hierbei der fest­
gehaltene Mensch aus factischen Gründen selbstverständlich llitlht
sein 6.

Wenn in dieser Darstellung mehrfach Ausdrücke des l'Öm.
Rechts gebraucht werden, so reohtfertigt sieh das, weil unser
Gortyner Recht mit dem älteren römischen hier eine grosse Ver- .
wandtschaft zeigt, so dass wir auch weiterhin berechtigt sind,
das Unbekannte des einen aus dem ßekannten des anderen zu
erkläl'on. Weniger nützt <lie Vel'gleiohung mit dem attischen
Recht, welches den EigenthuInsprozess über einen Sklaven natür­
lich auch kennt, aber die beiden Gestalten der liberalis causa
nicht mit del' Schärfe eusgebildet hat wie das röm. Recht 7.

Ir. Der Streit über den Besitz (I 1-13).

Das Gesetz beginnt mit einem Gewaltverbot ; nQo ö[xag {U]

::r1]1! i man soll nioht 'wegführen', bevor der Richter entscllieden
bat. Was ist Objeet des aret'/!? aruv ist ein geradezu tech­
nisoher Ausd1'llok für die eigenmächtige FOl·tfiihrung von Per-

I" 8 Gsonen, obwolJl auch X(!'r;f1al;C( arrm' vorkommt . Dass Ullser esetz

e S. unten S. 84.
7 Material: Platner II S. 236 ff. Heffter 8.248-250. Lipsius S.66

N. 39. S.500 N. 62. S. 619 ft'. 623 ff. Tbalheim S.26 Vgl. Leist S. 502.
Neuerdings (IJiI)sius S. 624 N. 377) wird eine eigentliche vindie. in 8er­
vitutem, als welche man früher die cmorrrru'f{olJ (1'{)ol angesehen hatte
(s. z. B. Platner II S. 238 fg., dagegen Lipsius S. 621: durch diese Klage
habe man lediglich einen undankbaren Libertus in servitutem revo­
ciren köunen) völlig geleugnet: sie sei überflüssig gewesen, denn der
Eigenthümer habe in allen Fällen Eigenmacht gegen den vermeint­
lichen Sklaven anwenden dürfen'und gegen den, der dieses. itrEl11 hin­
derte, weil er behauptete, der Fortgeführte sei frei, mit einer Sclladens­
ersatzklage, o{XI1 aW(jfaliw, vorgehen können. Anch dem Zweck der
vindic. in libertatem sei in der Haupt,sache durch die öffentliche IOage
ItJ!o(,rGllorlwpov genügt worden. - Ueber im germau.
Recht s. auch Siegel 8. 182 N. 19.

8 Wahrscheinlich sogar in unserem Gesetz selbst, die Lesart ist
nicht ganz sicher: IX 42. XI 42; in V 36 kann an Sklavenfortführung
geflacht sein. Für Saohen heisst es sonst q,ff!Elv: III 2. 23. 80. 43.

. V 37; - Bücheler: vgl. auch Insel'. gl'. antiq. 822 i. A. rlJlf UVO'l' ,..~

flrlill! l 1f', Xalf1'J0I; rell! Olltlf{l{ct {-t1].f1, TO'l' XCtA.fl{a l ut, Olall{}{oo, 1'11,1#
Xf!~lur'T[(, (Cl TI(,) Gully' TOl' ,1'1, rru)./;;,1Ht ImlTw(,;) /Tulijv.
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als Objeot einen Menschen denkt, steht ausseI' Zweifel. Aus­
drüoklioh heisst es in der Nachtragsbestimmuug XI 24 l;;V1if!Cü1COV

ög x' iXYV j und als Object des Freigebungsbefehls wird in I 24.
25ausdrücklioh ein< Freier' und ein< Sklave' genannt 9.

Der nähere Inhalt des Verbots bedarf genauer Analyse.
'Drei Hauptprozesse sind möglioh, also ist auch ein ,~reifaches

iXrlilV verpönt.
1) Erstens, die eigenmächtige Inbesitznahme eines Menschen,

der als Sklave eines Ande1'en lebt, und den man als eigenen
Sklaven beansprucht: Eigenmaoht VOr dem Eigenthumsprozess
über einen Sklaven. In diesem Falle half in Rom das Besitz­
interdiot Utrllbi 10.

2) Sodann die eigenmäohtige Fortführung eines Menschen,
der frei zu sein ,behauptet, Seitens dessen, der ilm als seinen
~klaven beansprucht, das aret'P Btg rJovl8la'l', das wir bei den
attischen Rednern 11 und als aussergeriohtlichemanus iniectio
häufig bei den l·Öm. juristiscllen und niohtjuristisohen Schriftstel­
lern finden 12, und das uns so lebendig in Livius' Erzälllung von
Appius Claudius und Verginia' entgegen tritt 13.

Ein gleiches Gewaltverbot ist dem attischen14 und älteren
römisohen Recht unbekannt. Gegen den, welchen man als seinen
Sklaven behauptete, Imnnte mau ohne Weiteres Selbsthilfe ge­
branohen. Selbst die Nothwendigkeit, ihn, wenn er bis dahin
als Freier gelebt hatte, erst vor den Prätor zn führen, damit er
sich dort einen vindex libertatis herbeirufe 15, lässt sioh aus den
röm. Quellen nicht 'nachweisen. Freilioh: wenn sich ein
fand, der den Freiheitsprozess iibernehmen wollte und deshalb
den Fortführenden in ius vocirte, musste man, da die Vindicien ge-

9 Darum auch än äyEt in 1 5 'weil er wegführt" nicht = .rur
das was er wegführt" was auch unmöglich wäre.

10 Freilich auch nur dem, bei welchem der Sklave maiore parte
huiusce anni fuit. L. uno D. h. t. 43, 31. Ueber die möglichen Delicts­
klagen s. nnten zu Note 16-18.

11 Citate bei Thalheim S. 27 N. 1.
12 Stellensammlung bei Brissonius de form. V 19 j dazu er~ränzel'ld

Rudorff, Röm. RGesch. II § 24 Ä. 1 j lhering. Geist I § Ho N. 60.
IS Liv. III 44; dariiber Ad. Schmidt in der Ztschr. f. geschichtl.

Rechtswiss. XIV S. 71-94.
14 Lipsius S. 623; vgl. Bernhöft, Röm. Königszeit S. 232.
15 So v. Bethmann-Hollweg a. a. O. I § 33 N. 5. Zweifelnd Ad.

8chmidt a. a. O. 8. 75.
Rbeln. Mlli. f. I'hllol. N. F. XL. Ergilnzungshefl 6
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miLss der Freiheit ertheilt wurden, in Athen wie Rom den Bean­
spruchten interimistisoh gegen Bürgsohaftsstellung freigeben. In­
dess war das ein ungenügender Schutz. Denn wenn man sioh
des Menschen bemäohtigt hatte, ohne dass zufällig ein zur Ver­
tretung bereiter Freund in der Nähe war, so war der Duoirte
solmtzlos: seine Freunde erfuhren vielleicht nicht einmal, wo er
sich aufhielt; und wurde später der Prozess für ihn angestrengt,
so war er dooh in der Zwisohenzeit in des Eigenmäohtigen Ge­
walt gewesen, ohne dass diesen nachher daflir eine Busse traf;
denn obwohl in der Knechtung eines Freien (und auch im ge­
Wdltsamen Aneignen fremder Sklaven) in Rom das DeHot des
plagium16 und der iniuria 17, in Athen das des &v~t!{m;o~t(1p6{;18

lag, so setzten diese Deliotsbegriffe doch - selbst wenn man die
Frage offen Hisst, weloher Zeit ihre Bildung angehört voraus,
dass nioht der Duoent im petitorisohen Verfahren sein Eigenthum
an dem Dueirten nachweisen konnte. DieEigenmacht als solohe
war also nioht untersagt.

Diese Lücke wird für Gortyn durch dasYerbot des aretp in
unserem Gesetze ausgefüllt. Aber auoh hier kann diess Verbot nioht
so schlechthin gemeint sein. Unmöglich kann es dem Herrn varboten
sein, den Sklaven, der sioh ihm entzogen hat oder entziehen will,
eigenmächtig einzufangen nnd mit sich zu nehmen: er darf sich selbst
helfen; er braucht keinen Prozess, selbst dann nicht, wenn der
Sklave frei zu sein behauptet. Das Verbot gilt vielmehr nurl wenn
ein Rechtsstreit in Aussicht !lteht, 7t(}O olxag,' wie unser Gesetz
lapidar sagt, und richtet sich nur gegen denjenigen, welcher im Be­
griffe steht um einen Mensohen zu prozessiren 19. Wer iat das?
nur derjenige, der nicht im Besitz des Menschen ist sondern, um
rechtlich in den Besitz zu kommen, prozessiren muss; wer im
Besitz ist, will nicht prozessiren, sondern kann höchstens gegen
seinen Willen zu einem Prozess' genöthigt werden. Nicht im Be­
sitz aber ist der Herr nur dann, wenn der angebliche Sklave bis
dahin thatsächlich als Freier gelebt hat und bereit ist,
seine Freiheit durch einen adsertor zu vertheidigen. Ich halte
es für berechtigt, hier die aus dem röm. Recht bekannten Be­
griffe des in possessione libertatis oder servitutis esse strict an-

16 Rein S. 886-888.
17 Rein. S. 862. L. 11 § 9. L. 12. L. 22 D. de illi. 47, 10.
tS Lipsius S. 275 N. 209. S. 457 fg.
t9 I 1: 8. P{U!1 civqJtp.o}.,~v.
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zuwenden. Auf die nähere Detaillirung derselben kann natürlioh
hier nicht eingegangen werden 20.

Aber dass in der That diess der Sinn des Gesetzes ist, er­
gibt eich mit Sicherheit aus dem Inhalt der in dem Vorprozess
erfolgenden Verurtheilung: sie geht nach I 8-4 <im Fall des
Freien auf 10, im Fall des Sklaven auf [) Stateren'. Mit diesem
Freien und Sklaven kann nioht gemeint sein, wer wirklioh frei,
wirklioh Sklave ist: denn diese ist ja gerade bestritten
und soll erst später im Hauptprozess klargestellt werden, der
Vorprozess aber wird schon jetzt entschieden. Gemeint kann
also nur sein: wer thatsächlich als Freier, thatsäohlich als Sklave
lebte. Darum ist auch die Busse verschieden normirt: dem fao­
tisoh frei Lebenden entziehe ich das Gut der faotischen Freiheit,
dem thatsächlichen Herrn des als Sklave Lebenden nur den Be­
sitz eines Mensohen, der ihm als Sklave gilt.

, 8) Hiernach ergibt sich auch das dritte Verbot. Wer eine
vindicatio in libertatem vornehmen will, soll den thatsächlioh als
Sklave Lebenden nicht eigenmächtig der Gewalt des Besitzers
entziehen 21 j verboten ist also das thatsächliche E§al(!,fif1-3'at oder
aq)(:tt(!elf1-3'aL eif; eÄev':Jeelav oder t:Jf; eÄev3'eeo'1l22. Man ist aber
wohl zu der Interpretation berechtigt, dass hierbei unteril'f8L'II
nicht blos das Fortnehmen des Menschen mit Gewaltanwendung
gegen den Herrn gemeint ist, sondern - da ja in den meisten
Fällen der Mensch, der in libertatem proclamirtwerden soll,
selbst die faetisohe Freiheit zu gewinnen streben wird - auch
das Mitsichnehmen und Beisiohaufnehmen des Mensohen, der sich
der Sklaverei entzieht: auch diess darf als verboten gelten 23,

was für die Erklärung von XI 24 fg. von Wiohtigkeit ist.

20 Nur eine Folgerung: das Verbot des I1YE1V trifft insbesondere
dann, nicht zu, wenn der Herr einen Mensohen eigenmächtig dueirt, der
ihm bisher als Sklave diente, ihm dann entlief und nun bei dem sich
aufhält, der für ibn als adsertor aufzutreten bereit ist; denn hier ist .
der Mensch noch nioht (sine dolo male) in possessione libertatis.

21 Auch in Athen war diess letztere verboten: nur konnte man
durch Bürgenstellung erzwingen, dass der Herr dem Sklaven bis zur
Austragung .des Reohtsstreites die thatsächliche Freiheit beHess. Eigen­
mächtiges /:iyHV ohne solche BürgensteIlung zog die ef("q fJt«lwv nach
sich. Platner II S. 237; vgl. Heffter S. 41)8 N. 4. In Rom gibt es
ein Besitzrechtsmittel zur provisorisohen Wiedererlangung des Ducirten
nioht.

112 Citate dieses Ausdrucks bei Thalheim S. 27 N. 1.
28 Nach Comparettis Lesung von XI 24 8~ XIX lfi statt Ö. 11' /:iro

müsste man es gerade für erlaubt halten.
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Hiernach formulire ich: nicht schlechthin ist Eigenmacht
gegen den Sklaven, nnd gewaltsamer Schutz der Freiheit unter-,
sagt, sondern nur sofern dadurch der Besitzstand geändert wird:
die Anfangsklage unseres Gesetzes ist eine Klage wegen eigen­
mächtigerBesitzentziehung auf Exhibition oder Restitutioll,
sowie auf Busse.

Als Parteien stehen sich bei diesem Besitzprozess die Par­
teien des Hauptprozesses gegenüber: der Ducenf. als Beklagter
nnd ein Vertreter des Ducirten als Kläger der Ducirte selbst
kann schwerlich Partei sein, weil e1' ja eben vom Klägel' wider­
rec1ltlich festgehalten wird, ilun also die factische Möglichkeit
zu ldagen fehlen kann.

Der Prozess über das eigenmächtige liruv wird sofort, noch
vor dem Hauptprozess und unabhängig von ihm, verhandelt und
entschieden. Leugnet der Beklagte die Thatsacl1e des arU1124, so
bat der Ric!lter auf die Aussage anoh nur eines Zeugen hin,
Bonst schwörend zu entsclleiden, ob ein arEtV stattgefunden habe,
und im Bejahungsfalle den Beklagten in die Busse und die Exhibi­
tion oder Restitution zu vernrtheilen. Die petitorische Frage, (1. h.
hier die, ob der Beklagte sohliesslioh in der Hauptsaohe Recht habe,
ob der ducirte Freie also wirklich Sklave sei und umgekehrt,
bleibt dabei ganz aus dem Spiel, gerade wie. im l'Öm. Besitz­
prozess: die Vertl1'theilung erfolgt lediglich wegen der stattge­
habten Eigenmacht. Das ist der Sinn der prägnanten Worte I
3. 5: der Richter soll vernrtheilen, 8'Et ayu: d. h. lediglioh des­
halb, weil die Thatsache des Ilyetv stattgefunden bat.

Das Urtheil hat doppelten Inhalt. Erstens geht es auf die
oben erwähnte Busse von 10 oder 5 Stat. Diese Busse ist an
den Verletzten zu bezahlen sie ist wie überhaupt im Ge­
setz so auoh hio1' Privatbusse, mit dem doppelten Charakter,
Strafe für den Eigenmächtigen, Sohadensersatz für den zu sein,
gegen deu Eigenmaobt geübt ist, also für den Herrn, der seinen
Sklaven, für den thatsächlich Freien, der seine Freiheit ent­
behrt hat.

Zweitens enthält das Urtheil den Befehl, den Ducirten in­
nerhalbdreier Tage 25 freizugeben, AcxyaUCXt, I 5-6. Die Wendung

24 I 11-12. So muss das cd 0" f<wtOH:O f1~ ttY1JV gedacht werden:
tt"1JV ist dann dem Werthe nach fortgeführt haben. Oder etYftV muss
hier als Resultat des Fortführens, als 'bei sioh haben' gedaoht werden,
etwa so viel wie 'mit sich führen'.

25 Vgl. I 25: 5 Tage. Sonstige Fristen im Gesetz: 4 oder 3 Tage



Der Besit3prozess. 85

ist nicht ganz correct, sie sollte lauten wie weiter unter I 24­
26: ihn frei zu geben, falls' er' bisher als Freier lebte, oder, falls
er bisher thatsächlich als Sklave lebte, ihn an den, der bisher
als Herr fungirte, zurückzugeben.

Auffällig sind die 3 Tage Frist: man Bollte meinen, dass
mindestens die Freigebung einer bisher frei lebenden Person so­
fort hätte geschehen müssen 26.

Wird der Freigebungsbefehl in 'den 3 Fristtagen nicht er­
füllt, so kommt es zu einem zweiten Vorprozess und einer zweiten
Verurtheilung 27. Wegen jedes ich denke: weiteren, also auf
die drei Fristtage folgenden - Tages dereigenmäohtigen Vor­
enthaltung der Person wird bei einem bisher thatsäohlioh Freien
auf 1 Stat., bei einem bisher thatsäohlich als Sklave Lebenden
auf 1 Drachme verurtheilt: dasselbe Verhältniss der Bussen wie
'oben I 3-4 (und weiter I 29. 31. IV 12--13). Die Schadens­
ersatzfunction auoh dieser Busse liegt klar zu Tage: dem 1:)isherigen
Herrn wurde die Arbeitskraft seines Sklaven, dem Freien die
Möglichkeit eigenen Verdienstes entzogen. Weil aber diese Busse
zugleich als Strafe dient, ist sie exorbitant hooh gegriffen, viel
höher als die Durchsohnittssumme des Schadens sein kann 28. 'Wegen
der Zeit soll der Richter sohwörend erkennen' I 10-11, d. h.
über die Zahl del' Tage, in denen der Mensoh unbereohtigt vor­
enthalten ist. Denn es hätte ja doch wenn inzwischen der Du·
Dirte freigegeben war, zweifelhaft sein können, wann die }'rei-

, gebung geschehen sei. Vielleicht ist auch mit dieser Anordnung
des 6!wv'Pu( x(!l'PwI dem Richter die Möglichkeit gegeben, etwaige
Hinderungsgründe der Rückgabe - Krankheit u. s. w. - zu be­
rücksichtigen, kurz naoh röm. Ausdruok das tempus als utile,
nicht als continuum zu berechneu (?).

Den Beschluss macht (I 11-13) die oben besprochene Be­
stimmung, wie die Thatsache ,des d.Y8L'P bewiesen werden solle.
Da sie hier steht, so ist sie nicht nur auf den ersten sondern
auch auf den zweiteu Vorprozess zu beziehen, und die Worte

(XI 53, zweifelhart), 5 Tage (Il 31), 20 Tage (XI 48), 30 Tage (VIII 18).
60 Tage (VII 12), 2 Monate (VII 46), 1 Jahr (I 35. 46. IV 4. IX 29).

26 Vgl. hierzu für das Interdictum de homo lib. exhib. die L. 4
§ 2 D. h. t. 43, 29: neo modioum tempus ad oum exhibendum dandum,

27 xamolx«lfOhw I 7.
28 Ueber den täglichen Ertrag eines Sklaven s. Büchsenschütz,

Besib S. 205 fg,
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wenn der Beklagte das iJ.yetv leugnet' bedeuten fÜr diesen:
<wenn der Beklagte behauptet, er habe den Mensohen nicht bei
sich', also: er habe ihn innerhalb der drei Tage zurückgegeben.

IU.Der Stl'eit über das Recht (I 14-34).

Nun folgt der Hauptprozess, das Petitorium. Das Gesetz
spricht nur iiberden Beweis und das Urtheil, doch ergeben sich
indirect mehrere andere wichtige Rechtssätze.

1. Der alte Satz des römischen 29 und attischen so Rechts,
dass in jedem Fi'eiheitsprozess, auch bei der vindio. in liber­
tatem, während schwebenden Prozesses der vermeintliche Sklave
als frei zu behandeln sei vindicias dicere secundum liber­
tatem - gilt nach dem Recht von Gortyn nicht. Der Bean­
sprllChte bleibt vielmehr während des Prozesses, da Eigenmacht
untersagt ist, das, was er factisch bei Beginn des Prozesses war,
also je nach dem F\ldave oder frei. So erklärt sich denn auch,
was für das röm. Rtl\.: <: nnmöglich ist, dass nach I 24 fg. dem
Besitzer des für frei erklärten Menschen dessen Freigebung ob­
liegt: wären die Vindicien secundum libertatem ertheilt gewesen,
aowäre ein solcher Satz gegenstandslos.

2. Parteien sind die beiden angebliohen Herren des Men­
schen oder der angebliche Herr und der adsertor in libertatem.
Dei', welcher den Menschen thatsächlich (als Sldaven 0:1131' Freien)
bei sich hat, ist 11 ~/'X(lJ"P (I 24), sei er nun der adsertor oder der
angebliche Herr. Der txw"P ist Beklagter, denn Kläger S1 ist na­
turgemäss, wer den vorhandenen Zustand geändert sehen will:
insofern entscheidet sich die Parteirolle zunäohst nach dem Besitz.

3. Dooh ist (Kläger) hier nur in dem Sinne genommen
<wer den Prozess beginnt', nicht in dem Sinne einer besonderen
Parteirolle für den weiteren Prozess. Denn beim Gortyner Frei­
heits- und Eigenthumsprozess steht ebeuso wie bei der römischen
legis aotio sa,oramento in rem jeder Vindioatio eine Contravindi­
catio gegenüber jede Partei ist zugleioh Kläger und Beklagter:

29 Ein Satz aus der Zeit vor den XII tab.: ins qnod ex vetere
iure in XII tabulas transtulerat, Pompon. in 1. 2 § 24 D. de 0.1. 1,2.
XII tab. VI 6. Livius III 44 ff.

00 Platner II S. 287 und Thalheim S. 26 N. 5 mit Citaten. S. be­
sonders Plate, leges XI p. 914 E.

BI 8, fI-{llfl aVlfJlfl-olijv I 1.
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der adsertio in libertatem (arxa ILO},fJ Olt(,'P eAeMteeov) wird mit
der contravindic. in servitutem (0 oi OWA.Op) geantwortet, uml
umgekehrt, und ebenso behauptet beim gewöhnlichen Eigenthums­
prozess jede Partei, Eigenthümer zu sein: powlo'P.,;ef; FOll Fey.a­
7:eeog ~/tlJll I 18. Die für das röm. Recht so viel besproohene
Contravindication 32 erscheint in unserem Gesetz als etwas selbst­
verständliches, und dadurch bestätigt sich aufs Neue, wie wenig
diese Erscheinung einer anderen Erklärung bedarf als der, dass
eben für die naive Auffassung gegenüber dem Anspruch das
blosse Leugnen nicht ausreicht: wenn der Beklagte nicht ein
eigenes Recht fur sich behauptet, ist er jedenfalls noch minder
berechtigt die Sache zu haben als der Kläger, der wenigstens
die Behauptung eigenen Rechts aufstellt, und muss diesem weichen 118.

4. Ebenso wie bei der rÖm. Vindicatio und Contravindi­
catio 84 haben daher auch im GortynerFreiheits- und Eigenthums­
prozess beide Parteien den Beweis für ihre Behauptung zn er­
bringen, und zwar immer duroh Zeugen. Nur fallt. die für das
röm. Recht erhobene Schwierigkeit, was gesohehen soll, wenn
keine Partei den Beweis erbringt, ob dann der deu Besitz .behält,

Illl Literatur dieser berühmten Frage: Keller-Wach, Civilpl'ozess
Note 204. 210. Dazu nooh Wendt in Iherings Jahrbüohern 21 S. 88.
Ueber fremde Rechte: Liter. bei Ihering Geist III 1 N. 114 a. E. S.
auch Leist S. 490 fg.

99 In gewissem Sinne ist auoh im späteren röm, Reoht bei jeder !ibe­
ralis causa eine contravindioatio möglioh. Del' Beklagte kal1n seinerseits
den Beweis tur Freiheit oder Sklaverei Ubernehmen und damit erwirken,
dass die Pronuntiatio des Riohters nioht blos die Negation der kläge­
rischen Behauptung (eum sorvum Ai Ai non videri, !iberum non vidori)
sondern das oonträre Gegentheil derselben (eum liberum videri, servum
Ni Ni videri) ausspricht. Vgl. 1. 14 D. de prob. 22, 8. - Ja naoh I. 27
§ 1 D. de !ib. oausa 40, 12 könnte man sogar sohliessen, dass gegen
die vindic. inlibertatem die oontravind. in servit. nothwendig war.
Denn· während des Prozesses lebte der Beanspruchte kraft der Vindi­
oienertheilung als Freier; wenn nun der Kläger zwar nioht bewies,
dass er frei sei, wohl aber, dass er nioht Sklave des geklagten ver­
meintliohen Herren sei, so lautete das Urtheil zwar nioht eum liberum
aber doch eum servum NI Ni non videri, wie aus jener Stelle zu ent­
nehmen. War der adsertor bei diesem Urtheil verpflichtet, ihn dem
Beklagten auszuliefern? Da.s ist sohwer zu glauben. Wenn aber nioht,
so folgt, dass der Beklagte, um den Sklaven zurüokzubekommen, sei·
nerseits den Beweis eigenen Rechts führen musste.

04 Für die. ich das. mit der jetzt herrschenden Meinung (s. Wach
bei Keller N. 210) annehme.
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dem die Vindicien ertheilt waren, nach dem eigent:Q.ümlich ge­
stalteten Beweisrecht des Gortyner Rechts fort, denn:'

a) I 14-17: bei der causa liberalis, also bei der vindio.
in servitutem wie in libertatem soll bei einander entgegenstehen­
den Zeugenaussagen 85 ohne Rücksioht auf die Zah1 36 der für jede
Partei aussagenden Zeugen zu Gnnsten der Freiheit geurtheilt
werden 87 wozu es lohnt den römischen Satz zn vergleichen.:
si testes non dispari nnmero tam pro libertate quam contra li-·
bertatem dix:erint, pro libertate pronuntiandum esse saepe.consti­
tutum est 38.

b) I 17-23: im Eigenthumsprozess aber zwisohen zwei
Herren über einen Sklaven soll, .wenn Zeugenaussagen fehlen
oder einander entgegenstehen, der Richter selbst nach freiem Er­
messen entscheiden.

5. Das Urtheil (I 23-26) enthält den Ausspruch (pronnn­
tiatio), dass der betreffende Mensch frei, oder dass er Sklave des
Besitzers, des Nichtbesitzers sei. Lautet es zu Gnnsten des lIxcl)'P,
u . den Menschen thatsächlich bei sich hat, so bleibt Alles beim
Alten: der Sklave Sklav desselben, der Freie frei. Ist g eg en den
lIxwv entschieden 39, so muss dieser nunmehr den Menschen, wenn
er als Freier anerkannt ist, freigeben, wenn er als Sklave des
Nichtbesitzers anerkannt ist, diesem 'in die Hände) 40 zurückgeben.
Dass auch zu dieser Freigabe oder Rückgabe in dem Richter-

il5 Die, welche 'aussagen, dass er frei sei', sind nicht der
adsertor in libertatem: denn der müsste im Singular auch ist
i'7f0lJ.'fJJ71ErV in unserem Gesetz überall sonst Zeugenaussage; die Partei­
aussage heisst rpCQvlirv. S. 1 Theil, V. Kap., Note L UIiU{J'Iif!OV heisst:
dass er frei sei. Falsch, UwtMf!CQv zu lesen: an den Unterschied zwi-
schen Sklaven als und Freien als Zeugen ist nicht gedacht.

86 'Wieviele aussagen' I 16 ist doch wohl nur so zu verstehen.
Doch ist das ilrwl eine nicht sichere Ergä.nzung.

37 Und wenn Zeugenaussagen ganz fehlen? Dann wohl auch hier
freie Entscheidung des Richters.

38 L. 21 § 1 D. de manum. 40, 1; dazu: 1.21 § 3 D. de test.
22, 5. Ueber den favor libertatis überhaupt vgl. auch 1. 24 pr. cit.,
und dazu l. 38 pr. D. de re iud. 1. L. 20 u. 179 D. de R. I. 50,17.
L. 10 § 1 D. de manum. test. 40, 4.

sn l"ua{J~ I 23.
40 Die 'Hände' erinnern an die manus als Gewalt:, manClpmm,

manumissio u. s. w. des röm. Rechts; dazu vielleicht derselbe Begriff
im mundium des germanischen Rechts; s. Ihering Geist II 1 § 32 bei
N. 220 ff. N. 223.



Beweis. Urtheil: pronuntiatio, oondemnatio. 89

spruoh V611ll"theilt wird, sagt das Gesetz hier nicht, wä.hrend es
beim Besitzprozess das ausdl'ücklioh gesagt hat (I 5). Diese Ver­
sohiedenheit kann loh bei dem Bestreben des .Gesetzes genau zu
sein nicht für zufällig ansehen; ich schliesse also, dass das Ur­
theil des Hauptprozesses nur eine pronuntiatio, keine condemnatio
enthält, gerade wie bei der altrömischen legis actio sacramento in
~'em 41 und der Vindication mit formula petitoria42. Die Pflicht,
den Menschen zurüok· oder freizugeben, folgt aus der pronun­
tiatio von selbst. Nicllt einmal das ist bezeugt (darum aber doch
nicht ausgeschlossen), dass der Richter, wie bei der römisohen
Vindication mit formula petitoria, im Anschluss an das Haupt­
nrtheil den Rath (arbitratus, iussus de restituendo) gab, gutwillig
den Menschen frei- oder zurückzugeben oder. wenigstens vom
Kläger fortführen zu lassen 48.

Der Beklagte hat jetzt 5 Tage E'J:ist44, dem Urtheil frei­
willig nachzukommen. Erst wenn er difse hat verstreichen lassen4f>,

erfolgt auf Antrag des Klägers, also in einer Art von Nach­
prozess, durch neuen Richterspruch 48 eine Geldcondemnation gegen
den Säumigen. Die Condemnationssumme beträgt rur den Fall
des Freien, d. h. hier, dass der Mensch als Freier anerkannt ist,
50 Stat., rur den Fall des Sklaven, d. h. hier, dass der Sklave als
Sklave des Klägers, sei es bei der vindic. in servitutem, sei es
im Eigenthumsprozess, anerkannt ist, 10 Stat., beides als ein­
malige Pausohalsumme un,l rul' jeden - ioh ergänze auch hier
wie I 6: weiteren, d. h. nach den 5 Flisttagen liegenden - Tag
der Vorenthaltung ersterenfalls 1 Stat., letzterenfalls 1 Dr. (die
Sätze, die wir aus I 8 kennen). Es ist bemerkenswerth, dass
auf die Hauptsumme (50-10 Stat.) beim Besitzprozess sofort

41 Nur dass hier natürlich die pronuntiatio als directen Inhalt
lediglich den hat, utrius sacramentum iustum, utriull iniustum sit.

42 In deren Formen zur classischen Zeit höchst wahrscheinlich
auch die Freiheitsprozesse verhandelt wurden. So neuerdings iibel'-

LeueI, Edict. S. l105-S07. 308 fg.
48 Iu der Form duci servum debere ab eo qui vicisset erwähnt

in 1. BO D. de lib. c. 40, 12; vgl. J. 36 eod. Vgl. v. Bethmann-Hollweg,
Civilprozess II S. 241-

44 Diese Frist ist I 25 nur für die Freigebung erwähnt, gilt aber
für beide Fälle wie oben I 6.

4ll lt1 Jl xa /L~ laY«I1!1 ~ /Lq ,blOJIl'j (I 26-27).
46 JlxalC(Utrro I 27 ; ein zweiter Spruch wie oben I 7.
47 Das Verhältniss der beiden Summen ist hier 1): I, oben (I 4)

war es 2:1.
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im HauptUl·theil condemnirt wird, beim Hauptprozess aber erst
in der Naohklage, die gegen den säumigen Besiegten gerichtet
wird. Die Aehnliohkeit mit dem röm. Prozess springt wieder
in die Augen: auoh hier erfolgt die Geldoondemnation erst bei
nioht freiwilliger Erfüllung duroh eineu neuen Riohterspruoh 48,

Diese Aehulichkeit iet von Interesse. Dass der Beklagte in
unserem ]'11.11 zur gutwilligen Rückgabe ö Tage Frist hat, ist
auoh für das rom. Reoht nicht uuerhört: nur ist die Frist hier
nicht gesetzlich fixirt sondern wird vom Riohter ertheilt 41}. Ganz
unbekannt ist dem röm. Reoht freilich die Andr.ohung von Bussen
für jeden Tag .der SäumnisB.

IV. Erfüllung des Urtheils in beiden Prozessen
(I 34-50).

Die folgenden vier Sätze bereiten dem Verständniss grosse
Schwierigkeiten, obwohl jedes Wort.im sich klar ist. Von den
mögliohen Erklärungen trage ich der Kürze halber nur eine VOl,

welche mir zwar nicht einwandsfrei aber doch noch die einwand­
freieste zu sein scheint.

Der Beginn des ganzen Passus gibt den allgemeinen Fall
an, bei dem die folgenden Regeln Platz greifen: (wenn der Richter
verurtheilte' . Dieses xamOlxa~ctV ist das technisohe Wort für
<auf Geld verurtheilen'IlO. Also ist nicht das erste Urtheil des
Hauptprozesses, sonde~ das zweite im Nachverfahren gemeint.
Aber dieses nioht allein; dieselben Fragen, wie für den Haupt­
prozess, treten auch für den Besitzprozess auf; es steht also nichts
im Wege und ist sogar, da auch der Schluss des ganzen Ab­
schnitts (I 50 :8'.) nooh einmal auf das ar6LV zurückkommt, das
Näherliegende, anzunehmen, dass die Sätze I 34~50 sich. sowohl
auf den Streit über das iXrCLV (den Besitz) als auoh auf den über
das Recht beziehen. Hiernach bedeutet denn der erste Satz
(I 34-38): Wenn der Richter im Naohverfahren naoh dem pos­
sessorischen oder petitorischen Pl'ozess auf 1 oder l/2 Stater für

48 Ueber das arbitrium litis aestimandae der legis actio sacr. in
rem s. Keller bei N. 223, bei der vindic. durch formulll. petitoria. den­
selben N. 322. 323.

49 Bei der Sachvindication: I, 27 § 4 D, de r. v. 6, 1, L. 6 § 2
a. E. D. de conf. 42, 2. Bei der Endverurtheilung zu einer Geldsumme
geniesst der Schuldner sogar 30 Tage Frist: XII tab. 111 1 triginta
dies iusti sunto. - S. indess auch oben Note 26.

00 S. I 3. 7 vergliohen mit I 5.
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jeden kommenden Tag der Säumniss verurtheilt hat, so verfallen
diese täglichen Strafgelder Tag für Tag von selbst; indess sistirt
sich das weitere Anwachsen der Bnsssnmme, falls, was vielleicht
eintritt, vielleicht nicht (11 w/tOV I 36)51, innerhalb eines Jahres
das Triplum WOVOll, 'das wird nachher zu erörtern seiD
erreicht ist: mehr darf der Sieger nicht eintreiben52, der Besiegte
braucht nicht mehr zn zahlen.

Das Jahr rechne ich von dem ersten Urtheil im Besitz- oder
Hauptprozess an, weil mit diesem bereits die Rückgabepflicht
constatirt ist. RückRichtlich der Zeit soll der Richter schwörend
entscheiden; auch hier also ist zur Fixirung der einzutreibenden
Summe ßin Richteract nöthig oder möglich; wir müssen insofern
noch von einem zweiten Naohverfahren reden.

Den niichsten Satz (Z. 88-45) lasse ich einstweilen bei
Seite. Der dritte Satz (Z. 45-48) statuirt, was nun geschehen
solle, wenn der Besiegte auch nach Ablauf des Jahres noch hart­
näckig bleibt. Doch bespricht das Gesetz diess . lediglich für den
Sklav-en; von dem Freien ist garnicht weiter die auch
sind die folgenden Bestimmungen auf ihn unanwendbar, weil die
Freiheit kein letztes Aequiva.lent in Geld hat. Aber was wird nun
aus dem widerrechtlich festgehaltenen Freien? Wir erfahren niohts
darüber, das Gesetz hat hier sachlioh eine LiickeM - wohl deshalb,
weil es den Fall für unwahrscheinlioh hält, dass derjenige, dessen
Freigebung anbefohlen war, nicht binnen kürzerer Zeit die Fl'ei­
heit habe erreichen können. Dass Eigenmacht gegenüber dem

51 Es kommt auf die objeetiven Umstände an. Nioht hingegen
kanu mit dem ~ flEIOV gemeint sein, die Höhe der Busssumme post
annum sei vom Richter bis zum Maximum des Dreifaohen beliebig fest­
zusetzen, denn sonst würde das (wie ähnlich in VI 52 ff.) mit einem
0fl'''}VUX liC(!lvl]v gesagt sein, während Z. 37 fg. ein o,uvvvra xf!tVI]V nur
rücksichtlich der Ze~t anordnet.

52 Diese Erklärung denkt "Jrl!aooE8'8m I 35-36 also gleichbedeu­
tend mit dem sonst gebrauchten xarmlmfiEi.

58 Beweis: I 46 sprieht nur von lm:orfli;.
54 Fitr das röm. Recht ist die gleich~ Frage sehr sohwierig. Das

interd. de homine libero exhibendo ist erst prätorischen Rechttl, und
auch nur bei unbestrittener Freiheit möglich: 1. 3 § 7 D. h. t. 43, 29
(ohne Grund dagegen für das ältere Recht v. Bethmann-Hollweg a. a. O.
I S. 139 N. 17); bei bestrittener Freiheit liberale iudioium. Zum Behuf
der Vindioienertheilung ist der homo vor den Prätor zu bringen. Wenn
das aber der Besitzer nicht thut? Dann ist er wohl indefensus, mit
allen Folgen. Vgl. Keller 9.. a. O. Note 755 ff. § 65 ganz; Lene], Ed.
perp. S. 832; lex Rubria c. 22 Z. 46 (51).
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säumigen Besiegten ~rlaubt ist, sagt der ScHluss der Tafel (I 55);
ob directe magistratische Hilfe möglich ist, wissen wir nieht,
da es wohl kaum angeht, den Satz I 50-54 über das arelV des
Kosmos hierauf zu beziehen. Schwer allerdings ist es glaublich,
dass bei längerer Vorenthaltung des freien Mensohen die Behörde
garnicht eingeschritten sein sollte.

Vom Sklaven heisst es: wird er vor Ablauf des Jahres
(iv '&tii EvtaV7:o/J nicht in naturazurückgeliefert56, so muss zu
jenem Triplum noch einmal das Simplum 66 hinzugezahlt werden.
Und dann? dann scheint der Zwang erschöpft zu sein, und wir
müssen aus dem Schweigen des Gesetze's schliessen, dass der
Sklave selbst nun nicht mehr herausgegeben zu werden braucht,
vielmehr durch Zahlung des Vierfachen des alten Herren ledig
und an den neuen tibergegangen ist. Der Sieger ist so zu sagen
expropriirt, gerade wie in Rom dm'ch Zahlung der Litisästimation
das Eigenthum der vindioirten Saohe an den Verurtheilten über­
ging. Nach dieser Auslegung haben wir auch für den Gortyner
Prozess im Effect ebenso' wie für den römischen das Princip, der
Geldcondemnation 57.

w I 45-46: etl 111. ;u, p.~I1' "brav (seil. '(al' I1ciillW) UllOOf/i lv nil
IVffturqi. Dieses 1-/.11111. maoht Schwierigkeiten. Da es vor etvniv steht,
soheint das CIlITU}! den Gegensatz zum vorigen zu bilden; danach bezöge
sich dann der Satz Z. 34-38 nnr auf das Nichtbezahlen der Urtheils­
summe, welohe also naoh einem Jahre dreifach eingezogen würde (vgl.
auch ThaJheim S. 108 N. 4. 5), dieser Satz Z. 45-46 aber auf das
Nichtzurückgeben des Sklaven sp.lbst. Aber damit ergeben sich ander­
weite mir unlösbare Schwierigkeiten in der Erklärung. Ich beziehe des­
halb das p.'1fU eher auf Im:orJqi als Fortsetzung zu p.~ xltljj ~ p.~

I1Elx(T!1 in Z. 44 '= wenn er nioht lädt oder nicht beweist und auch
ibn selbst nicht zurückgibt. 56 Wörtlich: 'die Simpla' I 47.

57 Correcter vielleioht:das Princip, dass jede Urtheilssohuld
llchliesslich in eine Geldschuld verwandelt wird. Weitere Spuren:
in X 20 fg. XI 32. 34 fg. und auch in IX 25. 31 erscheint das Judicat
schlechthin als Schuldgrund ; mindestens in den ersten beiden Stellen
ist die Urtheilsschuld als Geldschuld (IJ1CE~KaTl(Jrctp.1JlJ XI 35) gedacht.
S. oben S. 59. - Die Schenkung geht auf xerumm (XII 16) und wird
doch in Geld berechnet (X 15 fg.); Berechnung der Vertragssohuld
(was für einer?) in Geld IX 47 ff. - Nicht zwingend dagegen, dass
das Urtheil mehrfach auf Rückgabe 'der Sache selbst' geht (lU 4. 5.
12), denn anderwärts heisst es auch, es gehe 'auf die Sache doppelt'
(lU 15. V 59), wo dooh mindestens ein Simplum sicher als Geldwerth
gedacht ist. Für Verurtheilung auf Geld vielleioht auoh das dabei ge­
brauchte Wort ,mU(lJret(JE~ TIr 11. 14. V 88; freilich in III 5 allooouu,
was indess ebenfalls auf Geld gehen kann, vgl. VI 50. - Verurtheilung
auf Geld auoh in VI 22. 42. IX 13.
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In der Annahme, dass der Besiegte (lurch diese Geldleistung
frei wird, bestärkt der nächste Satz Z. 48~50, der sich dann
inhaltlich ungezwungen anschliesst: er entscheidet mit fast glei­
chen Worten einen weiteren Fall, in welchem der Vermtheilte
ebenfalls statt des Sklaven eine Geldsumme und zwar das vor­
genannte Simplum, zu zahlen hat und dadurch zweifellos frei
wird. Der Fall istnel', dass der Sklave 58 während des Prozesses
stirbt. (Während des Prozesses) - darunter verstehe ich nicht
den Prozess vor dem UnheiL Es wäre höchst unbillig, den Be­
sitzer Schlechthin ltaften zu lassen, obwohl er in der Hauptsache
vielleicht Recht bekommen hätte - man müsste de~n annehmen,
dass trotz des Todes der Prozess weitergeführt und die Verpflich­
tung zur Erlegung des Werthes nur eingetreten wiLl-e, wenn das
Urtheil gegen den arw1I oder (!Xer)v entschieden hätte. Richtiger
erklärt man die Iwlwltiva ölxa hier wohl als den zwar ent­
schiedenen aber noch nicht durch Rückgabe des Sklaven erle­
digten Prozess. Tritt hier die Unmöglichkeit der Herausgabe
durc~ Asyliren des Sklaven ein, so ist der Besiegte seiner Ver­
pflichtung ledig j tritt sie durch Tod des Sklaven ein, so wird
die gesetzte Busse von 1 :01'. per Tag nicht (oder nicht weiter?59)
verwirktj der Besiegte und in der Rückgabe säumige Judicats­
schuldner bat aber den eaauellen Tod zn vertreten nnd mURS (zu
den schon verwirkten Bussen hinzu oder überhaupt nur?59) das
Einfache zahlen.

Nun bleibt die Hauptfrage: was ist jenes Triplum (-ca '"&ql1;qa
in Z. 36) und Simplum ('&av~ tin:AO()V~ '"&llla1l~ in Z. 47, '"&av
&1,;}.00V '"&LWiv in Z. 49 fg.)? Mir scheint vor Allem nöthig, daa
Dreifache als das Dreifache gerade dieses Einfachen, der '"&1/1a
anzusehen, alle drei Ausdrücke also in gleicher Weise zu er­
klären 60. Was ist nun dieses Simplum? Es mag am näch­
sten liegen, an diejenige Summe zu denken, welche unmittelbar
vor den '"&qlt:/la angegeben ist: an die CondemnationspauselJal­
summe 61 von 10 Stat. in I 32 und folgeweise von I) Stat. im

58 Wie in den vorigen Sätzen denke icb auch hier nur an den
Sklaven, nicht an den Freien.

59 Es heisst Z. 50 blas ltetrto'UUi'EI, nicht wie Z. 47 ln:tltetrrU1raC1Ei.

lIlJ Aber warum der Plural TaV' rtpltv. in Z.47? Nur wegen der
Kongt'uellz mit dem sprachlich üblichen PIUl·a.l Tel T(JtT(Jrt in Z. B6? Oder
weil an zwei Fälle, den des Besitzprozesses und den deslIauptprozesses,
gedacht ist? Aber warum in Z.49 dann bloss der Singular Tkll Ttpav?
Diess bleibt bei beiden folgenden Erklärungen unaufgehellt.

61 Unmöglich, an das Triplum aller aufgelaufenen BussgeldeI'
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sitzprozeS8 I 4. Aber dabei ergeben sich Schwierigkeiten, die
mir unlösliob erscheinen 62. loh fasse desbalb'ttp.a als Wel·th

lIU denken: das wäre ein Fixum, ~ fLtiov Z. 36 aber verlangt eine naoh
den Umständen weohselnde Summe (oben N.li1). Auch müsste es dann
einfach heissen: nach einem Jahr das Triplum der aufgelaufenen Summe
und ein Simplum des Werths dazu die Zerreissung dieser einheit·
liohen Satzung in die lIwei Sätze I 36-37 und I 45-48 wäre unver­
ständlioh.

112 Das Resultat dieser wäre diess: innerhalb eines
Jahres waohsen die Strafgelder auf höchstens dreimal 10 oder dreimal
5 Stat. an, dann sistirt sich Uu' Lauf; nach einem Jahre ist der Be­
siegte gegen Zahlung weiterer 10 oder 5 Stat. seiner Verpflichtung
ledig i für den gestorbenen Sklaven hat er überhaupt nur 10 oder I)

Stat. zu geben. Indess: 1) Für jeden Tag der Säumniss verfallt eine
Dr. (= 1/2 Stat.) Strafgeld. Nehme ich nun auoh, was für diese Er­
klärung giinstiger ist, an, dass das Triplum nooh zu der Pausohalsumme
hinzukommen soll, so ist dieses Triplum von 30 oder 15 Stat. doch
jedenfalls im Hauptprozess in 65 Tagen (30 Stat. = 60 Dr. = 60
dazu 5 Fristtage) nnd im Besitzprozess in 38 Tagen (15 Stat. = 30
Dr. = 30 Tage, dazu 8 Fristtage) erreicht; für die übrigen 289 bezw.
821 Tage des Jahres (das ich zu 354 Tagen reohne) soll der Besiegte also
busselos säumig bleiben können. Rechnet man die Pauschalsumme in das
Triplum hinein, so tritt sogar schon nach 45 bezw. 23 Tagen Busselosig­
keit ein. Nun stellt nnser Gesetz aber sogar als möglich hin, dass jenes
Triplum in dem Jahre nicht einmal erreicht werde (~ pEio1J I 36), und
diese Möglichkeit leuchtet nicht ein, selbst daun nicht, wenn man wie' oben
(S. 85) geschah, annimmt, dass der Richter das tempus als utile.berechne.
:Man könnte sich höohstens noch durch die Erklärung zu. helfen ver­
suchen, dass der Richter bei seinem Schwurerkenutniss über die· Zeit
der Säumigkeit ganze Zeiträume, wie z. B. den gleich darauf im Gesetz
erwähnten, wo. der Sklave im Asyl ist, nicht mitrechnet. 2) Die
schliessliche Abfindnngssumme würde im. Ganzen, jenachdem man die
Pauschalsumme mitrechnet oder nicht, im Hauptprozess 40-50 Stat.,
im Besitzprozess 20-25 Stat. betragen i im Fall des Todes aber wür­
den im Ganzen 10-20 oder 0-10 Stat. gezahlt. Es ist aber unver­
ständlioh, warum diese Abfindungssummen im Besitzprozess geringer
sein soUen als im Hlluptprozess. 3} Auch sind diese Summen an sich
zu gering. Denkt man in jenen Summen von 40-50 oder 20-25 Stat.
auch an gar kein Poenalelement, so müssen sie doch· mindestens dem
Röchstwerth eines Sklaven gleichkommen. Diese Annahme ist aber
nach der Höhe der in unserem Gesetz bei Sklaven vorkommenden Buss­
satzungen (bis 200 Stat.!) und nach dem, was wir sonst von Sklaven­
preisen in Griechenland wissen (s. Büchsonsohütz, Besitz S. 200-205),
fast unmöglich. 4) Endlich lässt sich nicht einsehen, warum im Falle
des Todes des Sklaven /{erade 10 bezw. 20 Stat. oder 5 bezw. 10 Stat.
gezahlt werden sollen, da diese dooh jedenfalls dem Werthe des Skla­
ven nicht gleichkommen.
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des Sklaven und 'Ca iql'C(}cc ebenso als das Dreifache dieses
Werthes auf. Der Sinn ist dann der: im Hauptprozess wie im
Besitzprozess wird das tägliche weitere Anwaohsen der Buss­
summe sistirt, faÜs und sobald dieselbe, vielleioht mit, vielleioht
ohne Eimeohnung der Pausohalbusssumme von 10 oder 5 Stat., die
dreifache Höhe des Werths des Sklaven vor Ablauf eines Jahres
seit dem Urthell erreioht hat 68• Naoh diesem Jahr wh'd ein viertes
Simplum des Werthes f!i.llig, und damit ist die Saohe daun aus:
gegen Zahlung des vierfaohen Werths des Sklaven und vielleiollt
nooh dazu der einmaligen Busssumme von 10 oder 5 Stat. kann
also der im Hauptprozess wie im Besitzprozess Besiegte den
Sieger abfinden. Wenn aber der Sklave vor der Rückgabe
stirbt, so braucht der Besiegte nur seinen einfachen Werth zu
ersetzen. -

Der vorher nooh nicht.erklärte Zwischensatz 138-45 weist
wohl auf eine ähnliohe Einrichtung hin, wie wir sie im attischen 64

und römischen Recht, in letzterem freilich nm aus den Pro­
vinzen recipirt 65, keunen. Unter Umständen, namentlich bei zu
grosseI' Grausamkeit des Herrn, konnte der Sklave Zufluoht in
gewissen l{eiligthümern suchen und dann erzwingen, dass der
l{err ihn a.n einen anderen l{errn verkaufte, Nach röm. Recht
unterliegt dieser Verkaufsantrag der Cognition p.es praefeetus urbi
oder des praeses provinoiae, für Athen wissen wir niohts Sieheres GtI•

66 Die höchstmögliohe Busssumme eines Jahres würde also im
Hauptpro7<ess (5 Fristtage und 849 Straftage 7<U 1/2 Stat.) 1741/2 Stat.,
und mit Hinzurechnung der Pauschalsumme 1841/ 2 Stat., im Besitz­
prozess (8 Fristtage, 851 Straftage) 171}1/2 oder 1801/2 Stat. betragen.
Damit kann sehr wohl der dreifache Werth eines geringwerthigen Skla­
ven bereits überschritten sein.

64 Darstellung und Beweisstellen bei Lipsius I S. 180. II S. 625 ff.
Büohsenschütz, Besitz S. 11}1 ff. Gilbert, Griech. Staatsalterth. I 8. 165.

65 Rescript des divus Pius: Gai. 1 58. L. 1 § 2. L. 2 D. de his
qui sui 1, 6. § 2 I. eod. 1, 8. Collat. leg. Mos. III 8. Gaius a. a. O.
berichtet, dass das Kaiserrescript, welohes an den Prooonsul von Bae­
tic!l. gerichtet war, nur die rechtliche Anerkennung einer in mehreren
Provinzen vorhandenen Rechtssitte enthielt (consultus a quilJUsdam
praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum val ad
statuas principum oonfugiunt, praeoepit eta.).

66 Für Rom: die oitt. Stellen und L. 1 § 1. 8 p. de off. praef. urb.
1,12; für Athen: Lipsius 11 S. 626-627. VgI. auch Thalheim S.26 N.2
'In der Mysterieninsohrift von Andania· soheint der Priester 7<U ent;..
scheiden, in wie weit ein Sklave das Asylrecht mit Grund in Anspruoh
genommen habe'. .
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Einen Anwendungsfall zeigt unser Gesetz. Der Sklave, auf
dessen Herausgabe im Besitz- oder Eigenthums- oder Frl!iheits­
prozess geklagt ist, flieht, sei es vor, sei es nafth dem auf Her­
ausgabe lautenden Urtheilssprueh, von dem Besitzer oder adsertor
libertatis, bei dem er sich befindet «(~ ~X((}V), zu einem mit dem
Asylrecht ausgestatteten Tempel 67• Der verurtheilte Beklagte ist
jetzt factisoh uioht in der Lage, den Sklaven urtheilsmässig zu
1'estituiren; es wäre hart, ihn trotzdem die immer anschwellen­
den Bussen bezahlen zn lassen. Das Gesetz gibt ihm also die
Mögliohkeit, sich der Zahlnngspflicht dadurch zu entziehen, dass
er den Gegner in solenner Weise, aussergeriehtlich vor zwei
Zeugen 68, auffordert 69, mit ihm und wohl auch den Zeugen zu
dem Tempel hinzugehen, und ihm dort an Ort und Stelle nach­
weist, dass der Sklave dort sei 70, Folgt der Kläger der Ladung
nioht, so ist der Beklagte seiner Verpfliohtung ledig. Unterlässt
der Beklagte die rituelle Ladung, 80 hilft ihm später die Beru­
fung darauf, der Sklave sei im Asyl gewesen, nichts; hat er
zwar geladen aber den Sklaveu nicht nachweisen können, 80

muss er ebenfalls zahlen, und zwar die oben normirten Bussen 71.

Die Ladung und den Spaziergang zum Tempel bI'aucht der Be­
klagte übrigens nicht in Person vorzunehmen, er kann sich hier­
bei auoh vertreten lassen 72. Die Nützlicbkeit dieser SatzUllg
leuchtet ein; das Vorkommen eines Stellvertretungsverhältnisses
sei ausdrüoklich angemerkt.

61 "«EU!1 er hält sich im Tempel auf; der Genetiv r1 = um
dessentwillen; Subjekt zu 1JIIUh'i{/ ist also der beklagte Besitzer oder
adsertor.

tl8 Zwei, weil es sich um einen Sklaven handelt. S. oben 1. Theil,
V. Kap. Note SO.

ß9 'Xlti.{il'. VgL dazu die attische n(UJxAljl11r;, Platner I S. 255 ft.
Andere derartige solenne Ankündigungen in unserem Gesetz: Auffor­
derung den Ehebrecher auszulösen vor 3 bezw. 2 Zengen, 1l(lOrfmaTw

II 28 ff.; Aufforderung an den geschiedenen Ehemann vor 3 bezw. (2)
Zeugen, III 45 ff. 5S ff.; Ansage der Blutsfreunde der Erbtochter über
Verheirathung der Erbtachter, .FE;;1Tct/ VIII 15 ff.; Ansage des Schei­
dungsgrundes Seitens des Mannes an die Frau u. s. w. vor Zeugen,
1T(!OFElmtTfJJ XI 50 ff.

70 1 42. int Tqi 1J«lji gibt den Ort an, wo der Beweis gefiihrt
wird; o:n:ij 1Ilt ,'mvli das Object des Beweises.

71 Beide FäHe unterscheidet das Gesetz kurz uml oorrect durch
das 'oder' in I 44.

'12 '1 42-43: ~ {tUTOr; ~ {flor; 11g0 TlJlJTfJJ (zu ergänzen ~1TOÖEll!llftTllJ.)
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Uebersehen wir die vier Sätze jetzt im Zusammenhang} so
zeigt sich, dass sie alle vier Bestimmungen enthalten, wonach
der Verurtheilte zeitweise oder vollständig von weiterer Buss­
zahlung frei wird: 1) zeitweise: wenn die Bussen das Triplum
des Werths des Sklaven innerhalb eines J abres erreicht haben;
vollständig: 2) wenn der Sklave im Asyl nachgewiesen wird,
3) wenn naoh Ablauf ei'nes Jahres zu den aufgelaufenen Bussen
nocll sein einfacher Werth hinzugezahlt ist} 4) wenn der Sklave
stirbt und sein einfacher Werth ersetzt ist.

V. N acbträge.

Die beiden Schlusssätze gehen ebenso wie der Nachtragssatz
wieder auf das Anfangsverbot des äretv nQo oixag zurück.

1. ,Naoh I 50-54 soll, wenn ein Kosmos oder in seinem
Auftrag 73 ein Anderer einen Menschen gewaltsam fortfübrt, ein
Prozess (l~rüber erst nach beendigter Amtsführung?4 möglich sein,
und der Kosmos hat dann, falls er in diesem Prbzegs unterliegt,
also seine Wegfiihrung als llnreohtmässig anerkannt wird, .die
oben im Gesetz angeführten Bussen zu erlegen, und zwar (s. oben
S. 19 zu dieser Stelle) von dem Tage ab, an dem er unberechtigt
wegfiibrte. Gedacht ist also insbesondere an die täglichen Straf­
gelder von 1 Stat. oder 1 Dr. Die drei Fristtage I 6 scheinen
dem Kosmos nicht zn Gute zn kommen.

I"eider wissen wir nicht, an was fUr ein äyetv Seitens des
Beamt.en gedaeht ist; schwerlich wohl an ein amtlicheB <lucere
fUr das er daun naeh Schluss seiner Amtszeit verantwortlich
wäre, etwa an ein Verhaften oder gar ein unmittelbares Eingreifen
zum Schutz de).' Freiheit oder des Eigenthums; viel eller wohl
an ein lediglich privates dueere, z. B. weil der Kosmos den Dn­
cirten fiir seinen Sklaven hält. Damit wäre dann zu vergleicllen,
dass in Rom die höheren Magistrate während ihrer Amtszeit nicht
in ius vocirt werden dmften ?1I.

2. Der Schlusssatz I 55-lI 2 sichert Bnsselosigkeit dem­
jenigen zu, der (den des Besiegten und den verpfandeten' eigen-

79 "oUfI.tovro~ I 51 als Genetiv des Vertretenseins oder Auftrags
wie auch in VI 48.

74 ij ,,' C€T/;QUTq I 52, 8. S. 54 N. S.
75 So z. B. das ductus sit in 1. 13 § 2 D. de ini. 47, 10 ; dazu § 1 ibo
76 L. 2 de in ius VOC. 2, 4.

Rhoin, Mus. f. Phllol. N. F. XL. Ergänl'lungahoft. 7
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mächtig wegfiihrt 77. Wer ist hier als (Wegführender' gedaoht?
Nur der im Satz vorher erwiihnte Magistrat, so dass diesem da­
mit insbesondere das Recht zur unmittelbaren zwangsweisell Ur­
theilsvollstreckung gegeben wäre? Mit diesel' Annahme wäre die
oben (S. 91) aufgeworfene Frage gelöst, wie dem widerrechtlich'
festgebaltenen Freien zur Freiheit verholfen werden konnte. Aber
wozu dann die ganze langwierige indirecte Ul·theilserzwingnng
durch Geldbussell, wie sie eHe 1. Tafel vorträgt? Richtiger ist
es daher anzunehmen, dass das Gesetz den Prozesssieger und
Pfandgläubiger selbst meint.

a) Der Pfandgläubiger ha,t das Recht den ihm veqifliu­
deten Sklaven (bei NichterfUIlung der Sehuld) eigenmächtig in
Besitz zu nehmen. Auch für Athen ist dieser Satz bezeugt 78;

auoh dort werelen Pfandrecht und Urtheil gern zusammenge­
stellt 79.

b) Der Pro zesssieger kann eigenmächtig <den des Besiegten'
mit, sich nehmen. Von was fiir einem <Besiegten' ist die Rede?
Eine engere und eine weitere Auslegung ist möglich. Die weitere
denkt als den Prozess, in dem der Gegnel' <besiegt' ist, jeden
beliebigen: jedem Judicatsschuldner gegenüber ist dem sieg­
reichen Klägel' zur Executioll des Urtheils wie die eigenmächtige
Pfämlung sonstiger beliebiger Sachen so auch die eigenmächtige
FortfUhrung eines dem Verurtheilt!311 gehörigen Sklaven - das
ist dann wörtlich (der des Besiegten' - als Pfandobjects ge­
stattet. Wir w'isscn 80, dass in Athen der siegreiche Kläger bei
jedem Urtheil sich (luroh eigenmäolltige Pfändung von beliebigen
Vermogensstüoken des Beklagten helfen konnte, auch wenn daB
Ul·theil nicht gel'ade auf Herausgabe dieser Sachen ging. Die
Vermuthung ist indess nioht zu gewagt, dass diese specielle Real­
execution erBt eine spätere BiMung wal', die nach Aufhebung (ler
Personalexecution 81 entstand, wie sie ja auch dem älteren rom.
Recllt fremd ist. Wir verwerfen jene Auslegung daher auch für
Gortyn.

77 Vgt Lex Rubria c. XXI Z. 19-20: queique eorllm quem, ac1
quem ea res pertinebit, duxserit, id ei fraudi poenaeVe ne esto.

'18 Inbesitznahme = lp{Jm;dmv, lEarEt'/J. Platller II S.294-295,
vgl. auch II S. 307 nebst Citaten. Heffter S. 268. Thalheim 8. 90 N. 1.

79 z. B. Isa.eus X 24 p. 82 iJ.tnrv - xamöEötx(t(ipbI01l.

BO Helft,er 8.455 N.2. Platner I 8. 434 ff. Thalheim 8. 115-116.
81 Ueher Pel'sonalexecuLion Helfter S. 456. Platner I S. 434 oben.

Thalbeim S. 19 N. 3. S. 118 N. I-li.
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Die engere Auslegung denkt als den Prozess, in dem der
Gegner besiegt ist, nur einen der Prozesse, VOn dem die L Tafel
unseres Gesetzes vorher gesprochen hat: den Besitzlwozess, den
Eigenthumsstreit über einen Sklaven, den Freiheitsprozess in sei­
ner doppelten Gestalt. 'Der des Besiegten' ist dann nicht der
dem gehörige Sklav, sondern der bei dem Besiegten
befindliohe unfreie oder auoh freie Mensch, dessen Herausgabe
mler Zurüokgabe dem Besiegten obliegt.

Mit dieser Anordnung· gewinnt nun das Executionsreoht des
Gortynischen Gesetzes nähere Gestalt. Wie der als frei Erldärte
selbst bereohtigt ist sioh der Haft des Besitzers zu entziehen, so
kann auoh der siegreiohe adsertor in libertatem dabei Hilfe lei­
sten. Der siegreiche dominus servi aber kann den Sklaven, wo
er ihn findet, nlithigenfalls mit Gewalt mit sieh .nehmen. Streng
genommen sind diese Sätze schon im Anfang des Gesetzes aus­
gesprochen. Denn indem dort das eigenmächtige flyBtV tur die
Zeit vor dem Prozess verboten ist, ist es für die Zeit nach dem
Prozess, erlaubt. Das ist überhaupt der übereinstimmende Grund­
gedanke der ältesten Execution in Giiechenland 82 wie Rom 83 :

der siegreiche Kläger setzt sioh gewaltsam in den Besitz des ihm
zugesproohenen Objeots; die Behörde hat gesprochen die Von­
ziehung des Urtheils ist Privatsache. Ob der Exequirende in
seiner Selbsthilfe irgendwie von den Behörden geschützt und
unterstützt wird, wissen wir (bei dieser Auslegung des Gesetzes)
nioht 84. Will man Selbsthilfe nicht anwenden oder ist sie un­
möglich, z. B. wegen Uebermaoht des Gegners, oder weil dieser
flen Menschen versteckt hält oder fortgebracht hat, dann bleibt
es bei der oben geschilderten langwierigen Verwirkung von GeM­
bussen.

Wie nun auf diese Geldbussen und überhaupt auf Urtbeils­
geldschulden exequirt wird, auch das wissen wir nicht. Von
einer aotio iudicati hören wir IX 25. 31 (vlxag en:t!Lo},~v), aber
(las bringt nicht weiter. In 40 ff. ist für einen speoiellen Fall
eine Bestimmung gegeben, die siell auf die Personalexecution be­
ziehen kann, nicht muss 85, als Regel aber wage ich die in .Grie-

82 Heffter S.468. Platner I S. 438. Thalheim S. 114 N.2.
SB v. Bethmann-Rollweg a. a. O. I S. 189 ff. II S. 61>6-659. S. die

Stellen über ducere nach dem Urtheil oben Note 48.
84 Alloh für das attische Reoht ist die Frage nicht klar; vgl.

Reffter a. a. O. N. 1. Platner I S. 438. Thalbeim S. 115 N. 2.
85 S. unten m Kap, IfI nnter 2,
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ohenland sonst vielfaeh übliche 86 Personalexeoution für Gortyn
trotzdem nicht zu behaupten 87, weil sonst wohl eine Spur davon
gerade bei dem Judicatsschuldner in unserer ersten Tafel sich
finden würde 88. Viel eher wird man als letztes Mittel eine Ein­
weisung der Gläubiger in das ganze Vermögen 89 annehmen dür­
fen. Eine solche ist vielleioht in dem Speoialfall IX 40 it., jeden­
falls aber für eHe Erbschaftssohuldel1 ausdrüeklioh bezeugt 90, und
auch für sonstige Schulden duroh die im VII. Kap. unter VI zu
erörternde Bestimmung X 20 it. in hohem Grade wahrscheinlich
gemacht.

3. Für den Nachtragssatz. XI 24--25 proponiren wir zwei­
felnd die El'klärung: wenn ein Mensoh 91 vor dem Prozess von
dem, der ihn als Sklaven beanspruoht, eigenmächtig fortgeführt
ist, und sich dem angebliohen Herrn wieder entzieht, BO darf ihn
ein Jeder unter allen Umständen (immer) bei -sioh aufnehmen.
Diese Erlaubniss konnte nöthig sein, weil vielleicht ein Verbot
flüehtige Sklaven bei sich aufzunehmen in Gortyn existirte, wie
es in Rom bestand 92, oder weil das Beisichaufnehmen einell.Sklaven

(

>I

als eine Al·t von Wegfüllren 0r8L'}') galt und darum fUr gewöhn-
lieh unter das im Beginn des Gesetzes ausgesprochene Verbot fiel 93.

Il. Kap. Geschlechtliche Vergehen.

Die folgenden Absohnitte 1 behandeln die N othzucht, xap-

't:EL O'lq;1JV, II wOl'Unter nicht bloBs eHe Nothzucht im heu-

86 Thalheim S. 19. 118; vgl. auch Platner I S.436.
87 Ueber das der Scbuldimechtschaft verwandte Rechtsverhii.ltniss

des losgekauften Gefangenen l'. uuten '[n. Kap., I.
88 Eher dagegen 1l/JaJJelfifcn in I 86 fg.
811 Attisches Recht: SchuHu S.29 N. 76.
00 XI 38 ff. Unten IV. Kap., IV 2.
91 rtV'EQW1l0j;, weil nicht feststeht, ob er frei oder Sklav ist.
9ll L.l pr. § 2 D. de servo corl'. 11,8; c. 4 u. 7 C. rle fug. 6, 1;

c. uno C. da co1. IlI. 11,63 (62). - Vgl. hierzn Bruns-Sachau, Syrisch­
Röm. Rechtsbuch L. 49, S. 215.

98 8. oben bei Note 23.
1 Material zur Vergleichung: Griech. Recht: Heffter S. 247.

Platner II 8. 206 ff. 210 ff. Lipsius I S.222. 402-409. Thalheim S.37
-38. Röm.Recht: Rein S.835ff. 859ff. 868ff. German. Rechte:
Wilda S. 809 ff. 821 ff. 829 ff. Sonstige Rechte: Post, Anfänge
S. 200-209. Bausteine I § 85. 86. 87; H S. 248.. Grcmdlagen S. 876-80..
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tigen technischen Sinne, sondern auch die gewaltsame sodomia
ratione sexus verstanden wird; dann einen Fall der Unz~cht,

btUpl:(J8U:Jru OLCP1}1J, Ir 16-20, endlich den Ehebruch, !LOtX~1J

II 20-45 2. Die Anlmüpfung an das Vorige ist wohl darin zu
:finden, dass es sich auch hier um Verbot von Gewaltthat und um
Regelung der gewaltsamen Selbsthilfe handelt.

1. Nothlmcht und Ehebruch.

Für die Nothzucht und den Ehebruch ist eine ganze Reihe
abgestufter Bussen, iu der Hauptsache gleiohmässig, normirt. In
den deutsohen Vollrsrechten und auch anderwä.rts nooh haben wir
ein ähnliches System der Tarifu'ung aUl:1gebildet, nur bleilit hier
der Stand des Thäters gleichgültig 3. In Gortyn bestimmen sich
die Busssätze

1) naoh Verschiedenheit des Thäters. Der Sklave verwirkt
das Doppelte dessen, was der Freie 4 ;

2) naoh Versohiedenheit der verletzten Person. Verletzt ist
bei dem Ehebruch der Ehemann 5, bei der Nothzuoht die genoth­
züohtigte Person selbst, oder wenn sie in fremder Hausgewalt
steht, ihr Gewalthaber, wie das auoh die Auffassung anderer Rechte
ist 6. Bei Verletzung eines Aphetären'l ist 1110' bei der eines

2 Zwar denken die Attiker unter dem pOLXlO)V auch denjenigen,
der mit einem Mädohen oder einer Wittwe den Beischlaf vollzieht (Lipsius
S. 403 N. 590. Platner II S. 210); iudeas beruht diese Begriffserweiterung
wohl auf eigenthümlichen nur für Athen geltenden Gründen: man wollte
das von dem pOfxor; redende Gesetz nur auf jone anderen Fälle aus­
dehnen, Lipsius a.. a. O. Für Gortyn haben wir demnach an der engeren
Bedeutung als technischer festznhalton.

a So Siegel S. 191; s. auch die Tabelle am Schluss soines Bnches.
Ferner Post, Grundlagen S. 409 fg. Uebrigens s. auch sohon XII tab.
VIII 3 bei Gai. III 223, und für attisehea Recht: Heft'ter S. 179 fg. Lip­
SillS S. 403 N. 591, dazu S. 399 ff. Thalheim S. {) N. 3. S. 33 fg.

4 II 7. 26.
5 Dooh formulirt unser Gesetz beim Ehebruch nioht correotj in

II 25 u. 27 legt es auf den Stand dea Ehemanns, in II 20. 26 auf den
der Frau Gewicht; beid~s ist versohieden, da Ehen zwischen Sklaven
und Freien vorkommen können, VII 1 ff.

a Darauf deutet vielleioht der Genetiv anETCtl(?O) in II 5 (vgl.
11 24 und II 41), er drüokt die Zugehörigkeit zn einem fremden
HaullvoTStande aus.

1Ueber den Begrill' s. 1. Theil, 11. Kap. a. E.
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Sklaven 8 1/40 von dem zu zahlen, was bei Verletzung eines freien
Vollbürgers zu zahlen ist.

Der Freie verwirkt gegen den Vollbilrger 100 Stat., daraus
ergeben sich die Sätze: gegen den Aphetären 10, gegen den Skla­
ven 21/ 2 (= 5 Draohmen); der Sklave hat dem entspreohend 200,
20, 5 Stat. zu zahlen.

Hierzu ist zu bemerken: 1. Ehebruch. eines Freien mit der
Frau eines Sklaven ist im Gesetz nioht erwähnt, wohl aber Noth­
zucht. Daraus ist zu folgern, dass gegen den Freien, der mit der
Frau eines Sklaven Ehebruch getrieben hätte, kein Bussanspruch
zustand. Die Erklärung dafür wird sich unten finden.

2. Die Höchstbusse von 100 bezw. 200 Stat. tritt beim Ehe­
bruch' indess nioht wie bei der Nothzucht in der Regel, sondern
nur in besonders q,ualifioirten schweren Fällen ein: dann nämlich,
wenn der Ehebrecher beim Ehebruch in dem Hause des Vaters
oder Bruders oder Gatten der Frau befunden ist. Hier ist zu­
gleich der Frieden des Hauses gestört, die Verletzung ist dadurch
noch empfindlicher 9. Ehebruch an jedem anderen Orte wird nur
mit der Hälfte (100 bezw. 50 Stat.) gebüsst. Höchst interessant

dass noch AeHan in seinen variae historiae dieselbe Busse von
50 8tat. gerade für den Ehebruch in Gortyn erwähnt 10. - Ein
gleicher Unterschied wird übrigens beim Ehebruch mit der Frau
eines Sklaven oder Aphetären nicht gemacht.

3. Für die Nothzuoht sind nooh Strafbestimmungen
hinzugefügt, falls die Verletzte eine Haussklavin 11 ist (für den
Haussklaven fehlt die gleiche Bestimmung). Die Strafe ist hier
etwas niedriger: war diese Sklavin noch jungfräulich 12, 2 Stat.;
war sie es nicht mehr, für Nothzncht bei Tage 1 Obol 1/12

Stat.) , bei Naoht 2 Obole. Bemerkenswerth ist die Qualificirung
der That durch die Naohtzeit, die beim Diebstahl sehr
lieb, aber gerade für die Nothzuoht fremdartig ist.

Die normirten Bussen sind hier wie SOllst im Gesetz Pl'ivat-

B Andere Proportionen zwisohen Sklaven und Freien zeigt. I 4. B.
29 ff. IV 12 ff.: der Sklave gilt 1/2 oder 1//5 des Freien.

\) Schmidt, Ethik der Griech. II S. 192-193 mit Belegen. Thal­
heim 8. 87 N. 5; keinen Beleg bieten die dort citirten, von Demosth.
XXIII 53 p. 637 mitgetheilten Geset.zesworte (~ in/. iMp.afl'C/. .~ in/. p.1jt(li
~ in' MEArpii ~ in/. ,9'uraTe/. ~ in/. naUaxy Y.T).•). Ygl. darüber auoh Phi­
lippi, Areopag und Epheten S. 348-52.

10 Y. H. XII 12, s. ob. S. 44 N. 7. 11 Darüber s. ob. S. 64 fg.
12 Der Ausdruck wechselt hier: Örtp.a'EIJffflt lltatt Olrp1jl' II 11 ff.



Abstufung der Bussen. Tödtungsrecht. 103

bussen. Sie sind aus dem Vermögen des Verletzers an den, Ver­
letzten zu zahlen, wohl auch dann, wenn diese Personen Häusler
sind, da diese Ja eigenes Vermögen haben. Wie es bei der Haus­
sklavin steht, ist nioht zu entsoheiden, da über ihre Vermögens­
fähigkeit nichts feststeht 13. Nur tritt überall bei Unfreien for­
mell der Herr als und Beklagter ein, er auch bei den
weiter folgenden Acten der Ankündigung, Eidleistung, Racheübung
als das eigentlich berechtigte SubJect erscheint.

Im Fall der Nothzucht sind die nOl'mirten Bussen durch
Klage einzufordern 14. Mit den Ehebruchsbussen verhält es sich
anders: es scheint, dass diese nur dann zu erlegen sind, wenn
der Ehebreoher auf handhafter That betroffen mld gefangen ge­
nommen worden ist nnr von diesem Fall spricht das Gesetz -,
nicht aber auoh sind sie durch einfaohe Klage ohne Jene Voraus­
setzung zu erlangen. Das erklärt sich, wenn man bedenkt, dass
sie lediglich Abfindungen für das Tödtungsrecht des Verletzten
sind, und dieses Tödtungsrecht existirt eben nur gegen den bei
der That selbst Ergriffenen. Aus dem gleichen Grunde kann auch
der Sklave keine Ehebruchsbusse von dem Freien einfol'dern
(S. 102 Nm. 1), denn der Unfreie darf den Freien weder fest­
nehmen noch tödten. Die hierher gehörigen Bestimmungen un­
seres Gesetzes haben ein hohes Interesse, weil sie in klarster
Weise die Entwicklung aus faustrechtlichen Zuständen zu geord­
neten .durch die Friedensgebote des Rechts wiederspiegeln.

Uraltes, auf der ganzen Erde wiederkehrendes und auch
heute noch in seinen Nachwirlmngen in der gesellschaftlichen Auf­
fassung der Knlturvölker fühlbar weiter lebendeg Recht ist es,
dass der Ehemann den Ehebreoher auf frischer That tödten darf.
Ein gleiches Recht wird vielfach dem nächsten Blutsfrennd, dem
Vater, Bruder u. s. w. zugesprochen 15. :Häufig genug wird nun
der ertappte und überwältigte Ehebrecher oder werden herzu­
kommende Verwandte und Freunde desselben, durch Anbieten eines
Lösegelds den Ehemann zu bewegen versuchen, dass er von der
Ausübung der Privatrache abstehe. Schon Homer erwähnt {Od.

18 S. oben S. 65.
14 Deber II 15-16 (Eidreoht) s. oben S.78.
15 Griech. Rechte: Platner II S. 206 ff. Lipsius S.404 N. 594.

Thalheim S. 37 N. 5. Schmidt, Ethik Il S. 193. Röm. Recht: Rein
S. 838, vgl. Bernhöft, Königszeit 8, 211 fg. Pernice, Labeo II S. 25. Leist
S. 298 ff. German, Rechte:Wilda S. 823 fg. Sonstige Rechte:
Post, Geschlechtsgenossenschaft S. 84. 157. Anfänge S. 201 ff, Bausteine
I S. 141. Grundlagen S.386 N. 1.
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VIII 882) ein solches Bussegeld. Bei den Attikern finden wh, es
häufiger 16, hier freilich mit der bei Homer nicht hervOl'tretenden
A.uffassung, dass seine Annahme für den Ehemann ehrenrührig
sei 17. Jedenfalls war diese Annahme von der Willkür des Ehe­
maDns abhängig; er konnte auch Unerschwingliches fordern.

Die Entwicklung, die sich bei der Behandlung des Ehe­
bruchs zeigt, ist dieselbe, wie sie überhaupt von der Plivatraohe
zur Privatstrafe führt. Zunächst ist die Ablösung der Raohe und
die Auslösung des Schuldigen eine Saohe der freien Vereinbarung IB

zwischen den Parteien. Die beiden Sohritte, welche die Reohts­
bildung hier vorwärts zu machen hat, sind die, einmal, dass der
Berechtigte zur A.nnahme der Abfindungssumme (die dann der
Richter bestimmen muss) verpflichtet wira 19; sodann, dass feste
Abfindungssummen ein fttr alle Mal normirt werden: das System
der <festen Preise" um mit !hering 20 zu reden. Damit ist die
Privatstrafe geschaffen, sie ist nichts, als die gesetzliohe 'Fixil'ung
des Lösegelds) 21.

Länger als fast irgendwo sonst hat sioh gerade beim Ehe­
bl"Uoh das uralte Raohereoht erhalten, bevor es der obligatorisohen
Bussesatzung . wioh. Unser Gesetz ist desshalb so interessant,
weil es ein Zwisohensystem zwisohen jenen beiden Endpunkten
der Entwiolrlung - System der Privatrache und der Privat­
strafe - aufweist. Der verletzte Ehemann, bezw. wenn er un­
frei ist, sein Herr, haben, falls der Ehebrecher beim 'Ehebruch
ergriffen 21/ wurde, diess seinen Angehörigen vor 3 Zeugen, wenn

16 Stellen bei Lipsills S. 404 N. 597.
17 8ehmidt a. a. O.1I S. 465 N. 45. Auch für Rom gilt das Gleiche

nach dem Recht der L. Iulia: vgL l. 30 (29) § 2 D. ad L. Iul. da ud. 48, 5.
1. 10 C. eod. 9, 9. Indess gehört diese Auffassung doch wohl einer verfei­
nerten Cultur an, älteren Zeit,en ist sie fremd; vgl. für das törn. Recht
Ihering, Geist I (3 A.) S. 134, Leist S. 802; für german. Reohte Wilda
S. 315. S. auch Post, Bausteine I S. 149 fg. Für die Häufigkeit des SÜhll­
gelds beim Ehebruch Belege bei Post, Anfange 8. 203 Abs. 2.

18 plloere, paoisci, Vgl. XII tab. VIII 2: si membrum rupsit, ni
cum eo pacit, talio esto. L. 7 § 14 a. E. D. de paot. 2, 14. Ihering
11. 11. O. S. 18ft 138.

19 Vgl. Gellius XX 1. § 38. 20 a. a.. O. S. 137.
21 Vgl. über die ganze Entwicklung die liohtvolle Darstellung Ihe·

riugs, Geist I § 11a; dort auoh Literatur (Note 89. 46a). Ferner Post,
Bausteine I S. 147 ff. Peschel, Völkerkunde, 1. AuH. K 249-250.

2\l So wörtlich II 21. 44; man spricht incorrect nur von 'er­
tappen'; es haudelt sich um ertappen und zugleich festnehmen.
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der Missethäter ein Freier, oder wenn er Sklave ist, seinem Herrn
vor 2 Zeugen anzukündigen 28; 5 Tage lang haben die Ver­
wandten bezw. der Herr dann das Reoht, den Ehebreoher gegen
die im Gesetz fixirten Busssätze loszukaufen, so lange muss der
Beleidigte bezw. sein Herr seine Rache versohieben 24. Ver­
streichen die 5 fruchtlos, so tritt das alte Recht ein: der
Ergreifer darf mit dem Ergl'iffenen thnn, was er will insbe­
sondere, aber nioht aussohliesslich, ihn tödten 26.

Wem steht dieses Reoht den Ehebrecher gefangen zn nehmen
zu? wohl nicht blos dem Ehemann, sondern auch dem Vater und
Bruder, in deren Haus der Ehebrecher ertappt ist, und seinem
Herrn 27, wennschon die Busse an den Ehemann zu zahlen sein
wird. Wer darf eventuell die Rache ausüben? Das Gesetz sagt
II 34 'die Ertappenden', .ohne strenge juristische Formulirung,
also wohl der Gatte, der Vater, der Bruder bezw. der Herr und
der einer von ihnen oder sie zusammen 28.

Behauptet der Gefangengehaltene, dass er mit Unrecht fest-

lla Ueber derartige Ankündigungen s. oben 2. I. Kap., N. 69.
24 Gerade diese Entwicklung beweist, dass wir es hier mit Privat­

bussen, nicht mit öffentlichen Strafen zu thun haban. S. oben S.44.
25 Diese Wendung kehrt in anderen Rechten wieder; s. die De­

mosthenesstelle unten Note 28; ferner' quod de eis facere voluerint ha.­
beant potestatem' in der L. Wisigoth. VI 0, 12 a. E. und 'unzählige
Male' sonst; s. Wilda S. 167 N. 4.

26 Eine ganz analoge Bestimmung hat das Recht der Insel Got­
land für Unzucht mit ledigen Frauen: Gutalagh XXIII pr.: 'Wird ein
Mann betroffen mit einl:'r gotischen unverheira.theten Frau, den mag
man in den Stock set~en und verhaften auf 3 Nächte, und seinen Freun­
den Botschaft senden (n(!OFlil1lu:l"tJJ Tol. XCtO'liu7:ai".I), dass sie ihm auslösen
Hand oder Fuss mit 6 M. Silber, oder den Theil abbauen lassen, wenn
diese ihn nicht zu lösen vermögen'. Beim Ehebruch gibt dasselbe Ge­
setz (XXIV 5) dem Berechtigten die Wahl, ob er 'Leben oder Geld'
haben will. Wllda a. a. O. S. 813. - Eine zweite Analogie bietet die
Personalexecution der XII tab. (III 5), über die Gellius XX 1 §46 berichtet:
emt autem i u s interea paciscendi, ac nisi pacti forent, habebantllr in
vinculis dies sexaginta u. s. w. -Weitere Analogien bei Post, Bau­
steine I S. 153 Abs. 1. 2. Grundlagen S.414. - Eine früher dreitägige
jetzt achttägige Frist für den Mörder zur Verhandlung über sein Löse­
geld s. naohHalevy im Dschant, Ausland 1874 S. 909. 912.

27 Das Gesetz hätte von a"~t? gesprochen, wenn es nur den Ehe­
ma.nn gemeint hätte; es spricht aber beim Eid vom E4WV und mXo'Ta.
II 37. 48.

28 So erklärt sieh wohl aueh der Plural E40)'(Jt II 34.
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genommen sei, (lass er also keinen Ellebruch begangen habe oder
doch nicht beim Ehebruch ergriffen worden sei 211, so hat der Ehe­
mann bezw. sein Herr mit einem besonders starken Schwur BO die
Unrichtigkeit jenes Einwands, und die Richtigkeit der Thatsaohe,
dass er jenen beim Ehebruoh gefasst habe, zu beschwören. Einer
vorgangigen gerichtlichen Verhandlung und eines Ei<lurtheils des
Riohtel's, ja der Anwesenheit des Richters bei der Eidleistung
wie in XI 49 ist nicht erwähnt. Trotzdem ist es wohl aus saoh­
liohen Gründen und nach der Analogie namentlich des attisohen
und unterstützend auoh der germanisohen Reohte nöthig, sie als
erforderlich zu denken.

Diesen Schwur, der zu dem interessantesten gehört, was das
Gortyner Gesetz uns kennen lehrt, muss der Verletzte zugleich
mit anderen Personen, die oben 81 als Eidhelfer erklärt wurden,
aussohwören. Auoh darin zeigt sich eine Verwandtschaft mit den
germanischen Eidhelfem, dass die (reohte Zahl' der Helfer je
naoh der Bedeutung des Falls weohselt. Nur bestimmt sie sich
in unserem Gesetz allein nach der Höhe der zu zahlenden Busse,
also naoh der Schwere der erhobenen Klage, was eine germani-

29 Diess bedeutet owlwl]a.fNfcu II 86. 44, wie sich aus dem positi­
ven Inhalt des Eides ergibt: er habe ihn ehebrechend festgenommen. Die
Fortsetzung der Eidworte 'ow}..1I1uafHfal JE fl~'können nichts Nelles be­
deuten, sondern sind nur dasselbe negativ ausgedrückt. Denn wenn
nicht gerade das 'ehebrechelld gefangen genommen sein'" streitig wäre,
so bnl.Uchte das der Gefangenhaltende nicht zu beschwören. Da nnn
die Thatsache der Gefangennahme als solche feststeht, so kann streitig
nur sein, 1) ob er Ehebrecher ist, und 2) ob er gerade beim Ehebruch
(nuf frischer That) und nicht etwa beliebig ~achhe.r gefangen genommen
sei. Vollen Beweis bietet auch die Analogie des Attischen Rechts: leug­
net der Gefangengenommene ein flo,xor; zu sein, so stellt er bei den
Thesmotheten gegen den, der ihn gefangen hat, eine rflalf'~ an, Mtxwr;
e1flX{}ijvlXl. wr; ftal'X/n', und kommt frei, wenn er diesen Prozess gewinnt.
Verliert er ihn, so kann der Beklagte vor Gericht mit ihm thun, was
er will, darf indess keine Waffe (lrXu[!totOll) anwenden. Demosth.
LlX 66 p. 1367. Haffter S. 179. Lipsius S.409. - Wären diese Gründe
nioht, so läge es nahe, oolwl1a,'f,'}a! (von oo}..o.) zu lesen und an Fälle
zu denken, wo der Ehemalln selbst, um das Bussgeld zu erlangen, den
Ehebruch begünstigt hat, u. dergl., Fä.lle, wie eie in der 1. 15(14) § 1
D. ad L. Iul. de adult. 48, 5 behandelt sind. Aehnlich auch in Athen;
8, Pla.tner n s. 208.

90 Unterschiede in der Stärke der einzelnen Eide a.uch anderswo,
z. B. in Athen, s. Platner I S. 228.

81 1. Theil, Kap. V S. 76 fg.
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sehe Rechtaquelle mit den Worten ausdrückt: secundum quod de­
buit solvere ita iUl'et der Stand des Buss})flichtigen hingegen
bleibt ohne directen Einfluss. Und zwar unterscheidet das Gesetz
kurz und vollständig die Fälle so (II 38-44):

1. vier Eidhelfer sind nöthig, wenn die Busse 50 Smt. oder
mehr beträgt, d. h. in den 4 Fällen, wenn ein Freier mit einer
Freien oder ein Sklave mit einer Freien einen einfachen oder qua­
lificirten Ehebruch (oben S, 102 :Nro. 2) begangen hat j

2. zwei Eidhelfer sind nöthig beim Ehebruoh eines Fl'eien
oder Sklaven mit der Frau eines Aphetären (Busse 10 und 20
Stat.)j endlich

3. beim Ehebruch eines Sldaven mit der Frau eines Sklaven
(Busse 5 Stat.) hat der Herr des verletzten Sklaven mit einem
Eidhelfer zu schwören 133.

11. Unzucht, Ir 16-20.

Von der Unzucht ist nur ein einziger Fall erwähnt, woraus
wohl folgt, dass die übrigen privatrechtliche Bussen wenigstens
nicht nach sich zogen. Die nähere Begrenzung des Falls ist
zweifelhaft. Thatbeatandsmomente sind:

1. Thäter ist wohl der Freie, denn das Gesetz macht hier
einen Absllhnitt und erwähnt kein Subject. Dass der Sklave min­
destens ebenso gebüsst ist, lässt sich annehmen.

2. Object der Unzucht ist eine Freie.
3. Die Handlung ist br:upe((8(J{}Ut OtqJ'1Jll. An den Yersuoh

der :Nothzucht zu denken scheint mir, so gut sich dem die Worte
auch fügen, doch aus vielen Gründen aUBgeschlossen, ich glaube
vielmehr, dass Verführung, also ein nicht gewaltsames Stuprum
mit einer auf Bitte und Forderung des Thäters einwilligenden
freien Frau gemeint ist.

4, &x8vonOr;; xao8(1'f;ä. Erklärt man dieBB, was sprachlich
am nächsten liegt <wenn ein Verwandter davon hört), 80 enthalten
diese Worte nicht rechtliche Voraussetzung der Unerlaubt-

ll2 L. Alam. Hloth. XXVIII 5; Siegel S. 189 u. ff.; freilich ist in
jener Stelle an einen Entschuldignngseid gedacht, nicht, wie bei uns,
an einen Ueberführnngseid.

lla Die Genetive TcO lt.n:uldQw, TcO EOIX{O' in II 41. 42 geben den
Fall an, aber nicht durch Angabe des Thäters, sondern des gekränkten
Ehemsllns. T01! ;aal1mll gehört nicht direct zu TcO EOIXEO'; anders oben
II 82: da ist TcO öcJ.lw der Ehebrecher, Tq] mr.I1TtE sein Herr.



108 Juristiache Erläuterungen. 2. Thcil, III. Kap., I.

heit der Handlung, sondern ei11e factisohe Voraussetzung ihrer
Verfolgung, die natürlich nioht eintritt, so lange die zur Vedol­
gang bereohtigten Blutsfreunde niohts davon erfahren haben. Das
ist aber überall der Fall, die Worte sind überflüssig, und dass
sie gerade hier stehen, lässt sich nur dadurch erklären, dass diess
Delict mit Einwilligung der ~'rau begangen wird und darum leicht
geheim bleiben kann.

Möglich wäre auch die andere Auslegung: während ein Ver­
wandter auf die Frau aohtet, d. h. während sie in der Muntsohaft
eines ihrer Blutsfreunde, des Vaters, Bruders u. S" w. steht. Wenn
indess auch bei dieser Erklärung die Worte nicht überflüssig sein
sollen, 80 muss man annehmen, dass die Gortynisohen Frauen
unter Umständen auch ganz selbständig und unbevormundet ge­
wesen seien. Zu dieser Annahme wird man sich aber aus manohen
Rücksichten schwer entschliessen.

Beide Auslegungen lassen den treibenden Gedanken des
Reohtssatzes erkennen: Unzuoht mit einer ledigen Frau ist Ein­
griff in das Familienreoht der Blutsfreunde, ist also Verletzung
dessen, unter dessen Muntschaft sie steht, wie das auch die Auf­
fassung anderer Rechte ist 34 i an diesen ist daher auch die Busse
zu zahlen.

Die Rechtsfolge ist - vergliohen mit den sonst hier' ge­
setzten Bussen - niedrig: 10 Stat. Diess ist desshalb bemer­
kenswerth, weil naoh attisohem Reoht, wie man annimmt, die Ver­
führung unbescholtener Frauen härter geahndet ist als selbst die
Nothzuoht, vielmehr dem Ehebruch gleich stand, wie denn auoh
der Begriff der P.OL'X,€ÜX darauf angewendet wurde 35.

III. Kap. FamiJienrecht.
1. Hausherr und Hausgenossen.

Nur wenige Punkte des Familien-Personenreohts sind in un­
serem Gesetz näher normirt. In der Hjtuptsaohe gleiohes Reoht
wie fur die freien Familien gilt auch ftir' die Häuslerfll.milien, nur

ll4 Uaber die rörn. aotio iniuriarum s. Rein S.861 Nro. 3; über
griech. Recht Platner II 8.211. Lipsius S.4040 N. 597. Ueber german.
Rechte Wilda S. 812 ff. 817; die Satzung, derzufolge die Frau selbst als
Verletzte erscheint, leitet Wildll. S. 817 aus Einwirkungen der Mosai­
schen Auffassung (I!. Mos. c. 22, 16-16) her. Sonstige Rechte: s.
Poat, Geschlechtsgenossenschaft 8. 81 ff. Bausteine I S. 270 ff.

ll<> S. oben Note 2.
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dass hier überall die Gewalt des Hausvorstandes, weil derselbe
Häusler ist, durch seinen Herrn ausgeübt wird.

Herr des Hauses ist der Vater 1. Dass naoh seinem Tode
die Söhne das Schntzrecht über die Schwestern haben, lässt siel)
aus Folgendem schliessen : der Bruder wird neben dem Vater als
der genannt, welcher der Schwester die Mitgift bestellt V 3, elie
Schwester einem Manne verlobt VIII 21 2, nach des Vaters Tode
hat er fUr das unehliohe Kind der ledigen Schwester zu sorgen
(arg. IV 22); so lange er lebt, schliesst er wie der Vater ­
das Recht der Verwandten auf die Erbtochter aus VIII 41; der Ehe­
brecher, der im Hause des Bruders ertappt wird, zahlt doppelte
Busse ebenso wie der im Hause des Gatten oder Vaters er­
tappte II 2l.

Welche Stellung der Sohn der :Mutter gegenüber einnimmt,
das Gesetz nicht; aus VI 12 und X 14 ff. ergibt sich uicMs

Sicheres.
Hausgenossin ist vor allem die Frau. Das eheliclle Güter­

recht wird eingehend behandelt und bei dieser Gelegenheit auch
Einiges Uber die Scheidung gesagt 8, im Uebrigen erfahren wir
von der Ehe kaum mehr als rlen Namen. Dass sie auch zwischen
einer Freien und einem Sklaven möglich ist, wurde schon frtiher
bemerkt (8. 65 fg.).

Hausgenossen sind sodanu neben den Adoptivkindern ­
da die Hauptbedeutung der Adoption im Erbreoht ruht, wird sie
im Ansohluss an (lieBeS in Kap. VI dargestellt werden - die leib­
li 0 hell Kin der. In dieser Hinsieht spricllt das Gesetz eingehen­
der nur über die Frage, wem die nachehelich und die aussel'ehe­
lich geborenen Kinder zu Recht und Pflicht zustehen. Drei Fälle
werden unterschieden:

1. al 1:SXOt rvva X't]f.!8VOVaa IU 44. rvva ist hier wie fast
durchgängig im Gesetz ein freies Weib;

2. al J"Otx~a 1:ex,ot X't]f.!lJvollaa III 52.
3. al x;vaat'Co xat 'C8xm J"otwip p~ on:vUJ~ti,va IV 18.
.Dieser letzte Fall ist mit bemerkenswerther juristischer

Schärfe und Prägnanz dem zweiten gegenübergestellt. In allen
3 Fällen ist die Frau zur Zeit der Geburt ('CSXOt) nicht verhei-

1 Meines Erachtens nicht hierher gehörig der Satz IV 23 ff. S.
oben S. 57 N. 19, unten Kap. IV N. B.

2 Wie in Athen. s. Lipsills S. 505 N. 75.
a Unten S. 118 ff.
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rathet, .im Fall 3 aber war sie es auch zur Zeit der Schwänge·
rnng (x,vact€'w) nicht. Hier handelt es sich also um uneheliche
Kinder im engeren Sinne. Demgegenüber sprechen die heiden
ersten Fälle von während der Ehe wennschon vielleicht nicht
ehelich concipirten d. h. vom Ehemann erzeugten Kindern: eine
Frau wird wällrend bestehender Ehe sohwanger und gebiert nach
geendigter Ehe. Ausuriicldich gesagt ist das freilioh nUI' für die
Häusleriu 4, Fall 2, die Gleiollheit der Ausdrücke beweist aber,
dass auch Fall 1 so zu denken ist: der entsprechende Fall, dasfl

freie unverheirathete Frau sohwanger wird und gebiert, ist
im Gesetz nicht beriicksiohtigt.

Xi}f!8VOMa ist die Frau nach geendigter Ehe 5, und zwar
nicht wie sonst die Wittwe sondern die gesohiedene Frau 6, denn
der Ehemann wird als lebend gedacht 7. Den analogen Fall, dass
Dach dem Tode des Ehemanns Kinder geboren werden, behandelt
das Gesetz nicht: er ist auch minder wichtig, da dann in der
Regel über die Legitimität des Kindes kein Zweifel sein wird;
bei der Soheidung aber, die dooh häufig gerade mit Rücksicht
auf vermuthete oder erwiesene Untreue der Frau geschehen sein
mag, wird die Frage über die Ehelichkeit nachgeborener Kinder
von Bec1eutung. Auch fÜr· die Scheidung bespricht unser Gesetz
nur (He beiden regelmässigen Fälle: Ehe zwischen zwei Freien
umI Ehe zwischen Häuslerin und Häusler 8, nicht aber den nach
VI 55 ff. ebenfalls möglichen, dass eine Freie mit einem Sklaven
verheirathet gewesen war. Hier verbleiben die naeh VII 2 freien
Kinder wohl jeclenfalls der Mutter, die nach VII 3 unfreien Kin­
,ler aber sind wohl nach Analogie der Häuslerkinder III 52 ff.
zu behandeln.

Das naohehelieh geborene Kind soll dem frÜheren Ehemann
in solennem Act zur Annahme angeboten werden, ihm persönlich,
wenn er frei, seinem Herrn, wenn er unfrei ist, ersterenfalls vor

'" III M niJ UlIü/,Jo" Ö, w1lUte (vgl. auch IV 8 avdv 6nu{ol). Bei
der freien Frau heisst es schlechthin rtji dvü(1t III 45; incorrecter Weise
fehlt das dem III 54 entsprechende Ö, W1lUle.

5 Dadurch ergibt sieh der Zusammenhang mit dem im Gesetz
vorhergehenden Absohnitt über das Güterrecht bei Endigung der Ehe.
8. oben S. 42 Nro. 4.

6 Daher auch oben II 58 xrJf?eVlfw,.
7 Beweis: die Freie bietet ihm das Kind an III 45, die Häuslerin

kann eine neue Ehe mit ihm schliessen IV 3 fg.
8 Beweis Ttji naaTq Ul 54.
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3, letzterenfalls wie mit Sicherheit naoh Analogie von I 40
und Ir 33 zu ergänzen ist vor 2 Zeugen. Die Anbietung
geschieht vor dem Haus des Gegners - sie ist (Zutragung) -,
und zwar durch die Mutter selbst 9; mit ihr oder anstatt ihrer
kommen, wenn sie frei ist, ihre näohsten Blutsfreunde, Welm

sie unfrei ist, ihr Herr 10. Nimmt der Gegner das Kind niobt
an, so steht es der Mutter bezw. ihrem Herrn zu. Die Mutter ­
und ein gleiohes Recht hat auch wohl der Herr der Unfreien
kann das Kind, wenn sie es nioM erziehen will, straflos aussetzen.
Der erfolglosen Zutragung, also der Niohtaullahme eB gleicl],
und die Aussetzung ist busselos, wenu der Gegner keine feste
Wohnung hat, wo die Zutragung bewirkt werden könnte 11, und die
Mutter (oder der Zutragende) (ihn nicht gewahrt>, d. h. wenn er
sich auch sonst nicht betreffen lässt Also die Zutragung soll
am Hause des Mannes geschehen; ist er zufällig abwesend, so
bleibt das gleichgiltig, da er jedenfalls (lurch die Leute .seines
Hauses davon erfährt. Hat er kein Haus, so muss die Zutra,gung
an ihn selbst geschehen, wo man ihn trifft. Hat er weder ein
Haus nooh lässt er sich persönlich betreffen, so ist die Zutragung
unmöglioh und (He Aussetzung erlaubt. Hierrur hat das rörniso]le
Reoht in I. 1 pr. - § 2 D. de agnoso. et a1. lib. 25, 3 eine hUb­
solle Parallele. Ein wahrsoheinlioh unter Vespasian ergangenes
SC. Planoianum bestimmt, dass eine Frau, die sioh nach der S01]oi­
dnng sohwanger fühle, nm Alimente zu erlangen, (liess dem Maml
demmtiiren müsse - das Detail interessirt hier nicht weiter. Und
zwar soll sie Cdenuntiare ipsi marito vel parenti in (mins potest.ate
est, aut domum denuntiare 13, si uullius eorum oopiam habeat'.
Das ist ganz der Begriff unseres (wenn sie ihn nioht gewahrt'.

9 Wie aus IV 9-17 (s. unten) hervorgeht.
10 Die Blutsfreunde und der Hel'r nehmeu die gleiche 8t.ellullg'

ein; s. oben S.' 61 fg. - al lmjJ..E1Jf1!IV in III 51 kann nicht heisseu
'wenn sie , so dass ihre Mitwirkung bloss facultativ wäre; denn
dieser cd-Satz bezieht sich grammatisoh zunicbst und auch auf die Zeu­
gen; deren Zuziehung aber ist in III 46 ausdrücklich vorgeschrieben.

11 Wobei nicht verlangt ist, dass das Haus ihm gehöre, denn sonst
inüsste statt des Dativs er in IV 14 der Genetiv stehen.

12 IV 14.:....17. Wir denken das ~ in Z. 16 als 'wenn'. Denkt
man es als 'oder', BO Iltatuirt das Gesetz zwei Ausnahmefälle: 1) er
hat kein Haus, 2) er hat ein Haus, lässt sich aber· nicht betreffen.

18 Zu dieser Phrase vgl. Brissonins de V. S. s. v. denllntiare § 3,
Cuiacius obs. VII c. 15; ferner die L. fulia munieil" Z. 35 ff.
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e Domum' erklä1·tUlpian 1. c. § 2 als den 'hirten Wohusitz' des
Mannes 14.

Setzt die Frau das Kind hingegen aus, ohne dass sie es
dem Gegner ordnungsmässig zugetragen hat und ohne dass dieser.
Ausnahmefall vorliegt, so soll sie im Fall des Freien eine Busse
von 50, im Fall des Unfreien 15 von 25 Stat. 16 zahlen. Dieser
Freie oder Unfreie ist entweder das Kind oder, was vorliegenden
Falls anf dasselbe hinauskommt, der frühere Ehemann. Daraus
ergibt sich zugleich, dass mit der Frau, rvva, von der hier die
Rede ist, nicht blos wie sonst in unserem Gesetz 17 die freie Fran,
sondern auch die Häuslerin ist. Correct' ist freilich das
Gesetz an unserer Stelle nicht. Denn während wir doch' wohl
den Herrn als Prozesspartei denken müssen, heisst es doch von
der Häuslerin tU xa vtxa:Jii, was daher zu interpretiren ist als
'wenn sie überführt wh'd', und während nach IV 7 der HelT der
eigentlich Zutragende ist (~ov suds'aav7;a), erscheint sie in IV
9-17 selbst als Subject der Handlung.

Die Bussdrohung richtet sich nur gegen die Mutter, nicht
auch gegeu die Verwandten oder den Herrn. Trifft diese, wenn
sie gegen den Willen der Mutter das Kind aussetzen, härtere Busse?

Die Busse wird gezal1lt von der Frau (IV 9-12). Die Häus­
lerin zahlt selbst, da sie ja vermögensfahig ist. Empfänger der
Busse ist der frühere Ehemann, bezw. wenn er unfrei ist, sein
Herr; denn wir haben hier wie sonst in unserem Gesetz die Busse
nicht enter einem strafrechtlichen, sondern unter einem privat~

rechtlichen Gesicl1tspunkt anzusehen: Verletzung der Rechte des
Vaters. Ob die Frau daneben noch öffentlich bestraft wurde, er­
gibt sieh aus unserem Gesetz nicht mit Sicbel'heit; man möohte
eher auf ein Nein sohliessen. Auoh das Alterthum hat die ­
eIem Vater freilich gestattete 18 - Aussetzung eines Kindes,
wenn sie durch einen unberechtigten Dritten, daher insbesondere

14 Vgl. Glück, Commentar 2~ S.90 N. 19.
15 i)..EV,').{I!(J) IV 11, O'wJ.w IV 13, Genetive der Fallangahe wie in

I 3. 4. 8. 28. 31. II 38. 39. 41. 42. IX 47 ff.
16 Dasselbe Verhältniss der Bussen wie in I 3 ff.
17 Yllva sogar in strictem Gegensatz gegen FO!X~ll s. TU 44 vergl.

mit III 52; II 45 vergl. mit m 41.
18 Griech. Recht: Lipsius S. 528. Leist S. 59 fg. Röm. Recht: Rein

S. 439 ff. Kap. II; german. Rechte: Wilda S. 725 fg. Ueber fremde
Rechte s. Post, Anfänge S. 90 fg. Geschlechtsgenossensenschaft S. 137 ff.
Bausteine II S. 121 fg.
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Rhein. Mus. C. Philol. N. F. XL. Ergänzungsheft.

auch durch die Mutter gegen den Willen des Vaters gescllah,
im Falle dadurch erfolgenden Todes des Kindes als strafbare
Tödtung aufgefasst 19. Aber dass das Leben eines unehelichen (in
unserem Fall: vom Vater nicht anerkannten) Kindes auf tieferen
Culturstufen nicht vollwerthig angesehen und geschätzt wird, da­
fur bieten sich auch in anderen Rechten Belege 20.

Ist das zurückgewiesene IUnd nicht ausgesetzt worden, so ver­
bleibt es der Mutter bezw. deren Herrn; der Ehemann bezw. sein
Herr hat sein Recht verwirkt und ist seiner Pflicht für das Kind zu
sorgen ledig. Eine besondere Bestimmung gibt indess IV 3-6 für
Häuslerehen. Der Herr des Häuslers gewinnt trotz- der Zurückwei­
sung Recht und Pflicht. über das Kind - beide Gesichtspunkte wir­
ken hierbei wohl zusammen - zurück, wenn der geschiedene Häus­
ler die Häuslerin binnen eines Jahres (wohl seit der Scheidung) wie­
derum heirathet 21. up avnp muss bedeuten: so dass er dadurch
demselben Herrn, dem er gehörte und gehört, auch sie zum zweiten
Male als Häuslerin zuführt. Es ergibt sich hieraus vielleicht,
dass die heirathende Häuslerin in die Gewalt des Herrn ihres
Mannes trat. Für die Ehe zwischen freien Personen ist eine gleiche
Bestimmung nicht im Gesetz: wohl desshalb, weil hier bei wieder­
holter Eheschliessung die Frau von selbst nebst ihren Kindern in die
Gewalt ihres Mannes kommt, oder weil die Frau es in ihrer Macht
hat, das Nöthige zu verabreden. Es ist vielleicht nicht zu kühn,
so weiter zu schliessen : wenn zur Eheschliessung zwischen zwei
Häuslern Zustimmung der beiderseitigen Herren nöthig wäre, so
würde auch für den Fall der Häuslerehe die angezogene Be­
stimmung überflüssig sein; denn die beiden Herren würden ja
ttber die Zugehörigkeit des Kindes vertragsmässig bestinimen
können. Jener Passus des Gesetzes macht demnach wahrschein­
lich, dass die Zustimmung der Herren zur Eheschliessung von
Häuslern nicht erforderlich ist - was auch zu den Sätzen VI 55 ff.
gut passt

Nach III 49 und IV 6 sollen in einem etwa entstehenden
Prozess bei der freien Frau die Verwandten und die :3 Zeugen,
bei der Häuslerin ihr Herr und die 2 Zeugen näher zum Eide

19 Röm. Recht: Rein S. 439 Kap.!. German. Rechte: Wilda S.727.
20 S. Post, Grundlagen S.177 N. 3, 175 N. 5, 176 N. 1.
21 Diess ist wie eine Art Legitimation des Kindes per subsequens

matrimonium. - Man vgl. noch die Redintegration der dos durch er­
neute Eheschliessung der geschiedenen Gatten im röm. Recht. L. 40 D.
de I. D. 23, 3. Bechmaun, Dotalreeht II S. 138 ff. 405 fg.

8
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sein. Ich verstehe das dahin 22: wenn der Ehemann oder dessen
Herr nach erfolgter Nichtannahme nachher noch das lebende Kind
selbst oder Busse wegen der etwa stattgehabten Aussetzung ver­
langt, so sollen die Verwandten oder der Herr der frau, welche be­
klagt sind 28, nebst den bei der Zutragung zugezogenen Solennitätg­
zeugen all'! ihren Eidhelfem sohwören, dags das Kind dem Gegner
ordnungsmässig angeboten und von ihm nicht angenommen wor­
den sei 24; schwören sie, so verliert der Gegner den Prozess.

Die Schlussbegtimmung IV 18-23 bezieht sich auf die von
einer unverheirathet.en Häuslerin concipirten und geborenen Kinder.
Eine Untersuchung der· Vaterschaft hat nicht Statt, rechtlich sind
sie !ilii sine patre 25; nach dem Satz partus sequitur ventrem fol­
gen sie dem Rechte der Mutter: naturae est, ut qui nascitur
sine legitimo matrimonio matrem sequatur 26. Nach unserem Ge­
setz stehen sie dem Herren des Vaters zu. Unter diesem •Vater ,
ist nicht etwa der Vater des Kindes, der vielmehr semper incertus
ist 27, sondernllur, wodurch allein Klarheit in diese Bestimmungen
kommt, der Vater der unehelicll gebärenden Häuslerin zu ver­
stehen; an seinen Herrn fällt dag Kind; lebt er selbst nicht mehr,
so fallt es an die Herren der Brüder, und zwar wie mit Sioher­
heit zu ergänzen ist, der Brüder der Frau, nicht der Brüder ihres
Vaters, an die man aus lI,nderen Rüoksichten (s. VII 19) denken
könnte. Mit diesen Sätzen eröffnet sieh ein interessanter Einblick
in die Rechtsstellung der Häusler. Wären sie Sklaven im römi­
schen Sinne, 80 stünde dll:s Kind zweifellos lediglioh dem Herrn
der Häuslerin zu. Nach unserem Gesetz bilden auch die Häus­
ler rechtlich anerkannte Familien nach gleichem Recht wie die
Freien; sie haben vollgiltige Ehen (II 27. III 41. 52. IV 4);

22 8. oben S. 72 76
28 Dass der Herr Partei, nicht Zeuge ist, wird nicht zweifelhaft

sein nach der RechtssteUuog' des Sklavenherrn in unserm Gesetz; dass
die Blutsfreunde Partei, nicht Zeugen sind, ergibt sicb aus ihrer Gleich­
stellung mit dem Hem} und aus ihrer Klägerrolle in dem Falle VII 43 fg.

24 Daher wurde al b!~J.ElJ(mv III 51-52 mit 'ob sie zutrugen' über­
setzt. 8. oben Note 10.

25 Vgl. Gai. I 64.
26 Ulp. in I. 24 D. da. statu horn. 1, 5. Die römischen Juristen

rechnen diesen Satz zlIm ius geotium. Ueber andere Rechte s. Post,
Grun(llagen S. 175 ff.

27 Auoh in den vorigen Fällen war, weil auoh dort gerade die
Va.terschaft zweifelhaft ist., nirgemls vom 1!(j,r~({ des Kindes, sondern
immer nnr vom aV1/(l, dem geschiedenen Ehemann, die Rede, 1II45. M.
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Familienhaupt ist der Vater, nach seinem Tode seine Söhne; die
Töchter gehören daher, so lange sie. unverheirathet sind, in das
Haus des Vaters, nach seinem Tode in das Haus seiner Söhne,
ihrer Brüder j durch die Heirath treten sie in das Haus ihres
Mannes ein (oben S. 109). Die Kinder der Tochter theilen das
Recht ihrer Mutter: sie stehen also dem Ehemann der Frau,
oder wenn sie unverheirathet ist, dem Vater, oder, wenn dieser
todt ist, den Brüdern der Fmu 7iU. Da nun Mann, Vater, Bruder
als Häusler unter ihren Herren stehen, so steht auch die Häus­
ledn mit ihren Kindern nnter den Herren ihres Familienvorstands,
also ihres Ehemanne, ihres Vaters, ihrer Brüder; und das sagt
unser Gesetz.

II. Eheliohes Güterrecht.

I. Grundgedanken. Das Frauenout während der Ehe 28.

Der Grundgedanke des ehelichen Gütterrechts ist fitr Gortyn
entgegen dem der germanischen Reohte derselbe wie für Athen
und Rom: die Ehe hat an sieh keinen Eintlu88 auf die beiden
Vermögen der Ehegatten; die Vermögen bleiben rechtlioh völlig
getrennt und daher auch auseinander gehenden reohtliohen Schißk­
salen unterworfen.

Das Vermögen, welches die Frau dem Gatten zubringt, ist
entweder Erbgut 21J oder Mitgift. Diese Mitgift ist indess nicht
Mitgift im Sinne der römisohen dos: sie wird nicht dem Manne
sondern der Frau bestellt BO j auoh gelten für sie keine besomleren
Grundsätze: alles Vel'mögen der Frau, Erbgut wie Mitgift, steht
vielmehr w'ähl'end der Ehe, soviel wir sehen, unter gleichem
Reoht {laB Gesetz sprioht einfaoh von (dem Ihrigen', ohne einen
Untersohie(l zu machen, wie ihn das römische Recht zwisohen dos
lind parapherna 81 kennt. Die Mitgiftsbestellung 8i! duroh
deli Hausvorstand der also ihren Vater, eventuell ihren

28 Material zu 1 und 2: vor Allem Camemer, La restitution de 10.
dot a. Atbenes, in 'Memoires de l'aoll.demie de Caen' 1868 S. 107-146
(danach citire ich) und separat (in Antiqu. jurid. d'Athenes). Sodann:
Platner II S. 260 ff. 270 ff. Lipsius II S. 510-525. Thalheim S. 66-68.
VgL auch Leist S. 15 ff.

. 00 V 4 anoAaxova« (?).
00 IV 49 fg.: i:rll:VIIJp.tv~; ferner V 1-2.
S1 VgI. L 9 § 3 D. da I. D. 23, 3; c. 8 C. da pact. conv. 5, 14.
8ll IV 48-V 1.
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Bruder BB; und zwar ist der BestelJungsact entweder wie bei
den Römern B4 - unmittelbarll Hingabe, oHMvat, oder Versprechen,
Entun:bouv 85. Verpflichtet die dos zU bestellen ist der Vater
nicht 86; bestellt er sie aber, BO ist ihre Höhe nach Maximum 87

und Minimum 88 gesetzlich fixirt: sie ist nämlich gleich dem Erb­
theil de,' Tochter, d. h. etwa gleich dem halben ErbtheU des
Sohnes; mit anderen Worten: die dos-Bestellung durch denoVater
ist nic1lts als eine Abschiclttung des Kindes, eineanticipil·te Erb­
folge. Daher erbt denn auch die von ihrem Vater dotirte Tcchter
hei seinem Tode nicht mehr mit - diess geht als Meinung des
Gesetzes mit Sicherheit aus dem Zusammenhange hervor.

Diese Bestimmung über das Maass (leI' Mitgift ist erst eine
Neuerung unseres Gesetzes; sie war nothwendig gemacht, weil
ebenfalls erst unser Gesetz den Töchtern das Erbrecht gegeben
llatte, das ihnen bisher fehlte 31l. Damit erklärt sieh dann der fol­
gende Satz IV 52-V 1: er schliesst ausdrücklich die, rückwir­
kende Kraft aus. Wenn ein Vater der Tochter bei der Heirath
vor Erlass dieses Gesetzes durch datio odel' promissio eine Mit­
gift bestellt hat 40, so bleibt daR in Giltigkeit: die Tochter be­
kommt oder erhält diese Mitgift. Dafür findet dann aber auch
die neue Bestimmung, durch welohe die Frauen Erbrecht erhal­
ten, ebenfalls keine Anwendung auf sie: sie gilt als abgefunden,
Hierin liegt zweierlei: war die Mitgift grösser, als diess Gesetz
erlaubt, so bekommt bezw. behält die Tochter sie dooh; war sie
kleiner, so erbt die Tochter trotzdem nicht mehr mit.

Von Intel'esse ist es übrigens, dass jene dem attisohen Reoht
unbekannte Bestimmung über das Maass der Mitgift von Ephorofl
bei 8trabo, freilich, was auf einer unrichtigen Verallgemeinerung

88 0 nm:r/(l IV 49; 1UtT(lO. ~ ItöEi.'f1w V 2-3.
M Dos aut datul' ... aut promittitl1r U1p. Fr. VI § 1.
35 IV 49. 50. 52. V 2. 3.
86 IV 48: a}: zr( i.fi ÖOflfjV; IV 28 fl~ lmxl1al1lwv ~fl7jV.

31 IV 51: ni.lova JE flri.
SB IV 50: d'oTW z«dt 'rft frqaflflEva; das kann nur beissen den

ganzen Erbtheil, nicht weniger; sonst würde bier wie anderwärts wohl
ein ~ flElov (vgl. I 36. X 16) dabei stehen; auoh stimmt die gleioh zu
besprMhende Strllbo-Notiz mit dieser Anffassung.

89 Beweis V 1-9. Unten IV. Kap., 11.
40 'l1(lotNf' Uwx~ IV 52; der Indiootiv, wie in XII 16, beweist diese

Auslegnng. Wäl'e gemeint: vor seinem Tode, n(lo,,*,,'f' JWQ. lwv IV 49,
so müsste JO{Tj stehen wie in X 17.
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beruhen kann, für Kreta überhaupt, noch als geltend erwähnt
wird 41.

Auoh wä.hrend der Ehe behält die Frau daR Eigentlmm an
dem ganzen Frauengut 49. Die Früchte dienen wohl ohne strenge
juristisohe Trennung zum Unterhalt der Familie. Wem das Eigen­
thum an diesen Früohten und ebenso an dem von der Frau durch
ihre Arbeit während der Ehe Erworbeuen als zusti~ndig gedaoht
wird, tritt nicht klar hervor. Ob der Mann die Vel'\valtung hat,
ist nioht gesagt: die Wendungen VI 9 ff. 32 ff. lassen sich sowohl
dafür wie dagegen verwenden; eher dagegen sprioht das erd 'Cil
rVl'utxiljp1Jl' 'Ca X(l~tu).'m in VI 18. Jedenfalls ist dem Manne
Verkauf und Verpflindung von Saohen seiner verboten: diese
Geschäfte sind nichtig 43. Ein gewisses Verfügungsfeoht behält
die Frau zweifellos, denn sie kann ihr Vel'Illögen sicher von
Todeswegen und wahrscheinlich auch bei Lebzeiten unter ihre
Kinder vertheilen, ist sogar unter Umständen dazu verpflichtet44_

2. Das Frauengut bei Endigung der Ehe 45.

Ausführliche und systematische Behandlung finden wir über
die Frage nach den Schicksalen des Frauenguts bei geendigter
Ehe. Doch ist von dem Fall der Ehe zwisohen einer Freien und
einem Häusler (vgl. VII 1 ff.) nicht die Rede; für die Ehe zwisohen
Häusler und Häuslerin ist TIr 40-43' die einfaohe Bestimmung
gegeben, dass, ob die Ehe nun durch Scheidung oder durch Tod
des Mannes getrennt wird, die Häuslelin lediglich ihr Einge­
brachtes zurückerhält. Und wie, wenn die Häuslerin stirbt~ mit
einigem Zwang lassen sich die Worte auch von diesem Fall ver­
stehen die Ehe der Häuslerin wird geendigt bei Lebzeiten des

41 8trabo Geogr. X 0. IV § 20: rpef!v~ ö' tffTtv, av Me).rpol rodl,

Tb qp,I(]1J Tijt; Toii MElrpoii fJEl!töOt;. Ausbeute für unser Geaetz gewährt
Beine Darstellung (cap.IV) sonst kaum; jene privatrechtliche Notiz steht
ganz vereinzelt.

42 Beweis der immer wiederkehrende Ausdruck Ta Fa "Ura, JI 46.
49. III 25. 82. 36. 42. IV 26, 'TIX p,«:r:eii" VI 34. Xl 44; Tft xe~p,(tTlt

~p''1V ln~ Ti[. YW/X"" VI 16 fg.
4lI VI 9 ff. 18. S. unten VII. Kap., V.
44 IV 26 ff. S. unten III. Kap., 111 1 und IV. Kap., I S.
45 11 45-II1 44. Uaber den Zusammenhang dieses Absohnitt.es

mit dem vorigen s. oben S. 42 Nro. ß.
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Mannes ; jedenfalls wird wohl gleiohes Reoht; auoh hier gelten.
}j'ür die Ehen zwisohen Freien gilt folgtl'lldes Recht:

I. Trennung der Ehe durch Scheidung.
(II 45-TII 1. XI 50-XII 1.)

Bei der Scheidung sind an sich folgende Fälle als möglich
zu denken:

,&. Die Scheidung geschieht consensu, d. h. durch gütliche
Uebereinkunft.

b. Die Scheidung geschieht einseitig durch den Mann (die
attische an;ons/tljJlg) und zwar entweder willkürlich oder wegen
Vergehens der Frau oder aus anderen Gründen gerechtfertigt.

o. Die Scheidung geschieht einseitig durch die Frau (die
attische &n6lutfJlS), und auch hier entweder willkiirlich oder
wegen Vergehens des Mannes oder sonst gerechtfertigt 46.

Das Gesetz unterscheidet nun diese Fälle nicht, sondern
spricht blos davon, ob der Mann ar'nOS der Scheidung sei oder
nicht. af'fLOg kann nicht schlechthin als Ursache gedacht wer­
den, denn Ursache ist der Mann auch, wenn er die Frau aus ge­
rechtem Grunde verstösst; für diesen Fall aber könnte er nicht,
was er doch als a't'fLOl; soll, Busse zahlen müssen, Also ist ul:­
'fwg gleich Sohuld. Sohuld an der Scheidung kann nun der Mann
in zweierlei Weise sein: insofern er die Frau grundlos verstösst,
oder insofern er ihr Grund gibt ihn zu verlassen. Wenn Beides
mit arnog gemeint ist, s~ muss gefolgert werden, dass die Frau
sich auoh illl'erseits vom Manne soheiden darf 47 ob freilich nur
aus reohtfel'tigenden' Gründen oder ganz beliebig, bleibt zweifel­
bltft. In VIII 20 11'. ist ein Fall erwähnt, wo die Erbtochter sich
von ihrem Gatten soheidet gegen Verlut eines Theils ihres Ver­
mögens: deI' rechtfertigende Grund liegt dort wohl in ihrer Qua­
lität als Erbtoohter. - Wir unterscheiden dem Gesetz gemäss:

1. Scheidung mit Schuld des Mannes. Die Frau soll er­
halten: 1) was sie eingebraoht hat, sei es bei Eingehung der Ehe
(so, zu eng, II 47), sei es später, sei es Mitgift, sei es Erbgut;
2) ferner die Hälfte der Fruoht, die aus diesem ihrem Einge-

4tl Auch Soheidung durch Willen des Vaters? Caillemer S. 184.
47 Dazu stimmt auch der Ausdruok olaX(ltvWll'Eal II 46 gut: sie

scheiden sich, nicht: er scheidet sich von ihr. x(lt6-ij von der Häuslerin
in III 41 lässt vielmehr auf Scheidung durch den Willen des Herrn des
Häuslers schliesllen.
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brachten stammt. Gemeint sind wohl die fruotus extantes; denn
dre Früohte dienen an sioh zum Unterhalt der Ehegatten, eine
Restitutionspfiicht !mnn sich nur auf die nicht verbrauchten FrUchte
beziehen. Daher auch das Prä.sens af x' !J in II 49. Diess
Präsens beweist zugleich, dass xa(!'T&oq hier 48 nioht etwa. wie an
anderen Stellen 411 der kUnftige Niessbrauch ist, dessen Hälfte dem
Manne etwa zustehen sollte. 3) Die Hälfte des <Eingewebten"
d. h. dessen, was die Frau duroh ihre eigene Arbeit erworben
hat: <Jetzo sass ich des Tags und wirkte am grossen Gewebe'
Od. XIX 149. än x' !J lIS1 fg. bedeutet wohl: weloher Art Sa­
chen es auch sein mögen. 4) 5 Stateren Busse.

2. Scheidung ohne SchzM, des ManHtCS. Wenn der Mann
aber nicht Sohuld ist, also wenn die Frau ihrerseits Schuld ist
oder bei gütlicher Uebereinkunft, was dann? Die Antwort ist
zunächst von der Auslegung des Ir 54 folgenden Satzes abhängig:
t behauptet der· Mann nicht Schuld zu sein, so soll der Richter
schwörend entscheiden'. Ergänzt man (über Art und Mass der Re­
etitutiollepfiicht', so iet die Antwort klar: bei Schuld dee Mannes
Restitution nach der obigen Beetimmung, bei Nichtschuld Resti­
tution nach richterliohem Ermessen. Verwirft man diese bequeme
aber bedenkliche 50 Auelegung und man (über die That­
aache, ob der Mann a'bnos ist oder nicht' 51, 130 liegt die Antwort
in diesem Satz nioht und muss im vorhergehenden gesuoht werden
- oder das Gesetz hat überhaupt keine Antwort geben wollen.
Sucht man eie im vorhergehenden Sat~, so bieten eich zwei An­
nahmen dar. Man kann dieWorte Z. 52-53 •wenn der Mann Schuld
iet an der Scheidung' nach ihrer Stellung am Schlues der ganzen
Restitntionsanordnung auffassen als Bedingung fUr die ganze Re­
etitntionspfiioht zu 1-4, 52, oder nur für die zn 4 genannte Ver­
pfiichtung zur Zahlung der Zusat.zbusse 58, Bei letzterer. Auffa.8-

4B Und dementsprechend auch in 111 27 und 111 35. Auch in V
39 bedeutet xlX/?no, wohl die vorhandenen Früchte.

• 49 VII 39 fg. VIII 50, abwechselnd mit dem gleichbedeutenden
l7nxa:QnÜt VII 33. [VIII 45.] XII 29.

liO Gegen sie spricht: statt «1 o~ lpW/I(Ot cd"no, ft~ 1i.u'1J1 Z. lS4 fg.
müsste es heissen wie Z. 52 fg.: a:Z 11' a:rrw, .uq Et'''I.

51 AehnIich I n,-tlJ.
52 Dann müeste aber correcter Weise dieser Wenn-Satz gleich

hinter dem ersten Wenn-Satz Z. 45-46 stehen.
58 Dann müsste aber oorreoter Weise dieser Wenn-Satz in Z. 52

zwischen xa:( und nElIfli (l'flXr~f?lXlI, stehen.
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aung ergibt sich, dasa der Mann, wonn er nicht SchuIll iat, doch
die ganze Restitution wie oben, nur mit Ausnahme der 5 Stateren,
zu leisten hat, insbeaondere also auch dann, wenn die Frau an
der Scheidung Schuld ist. Dieses Resultat ist schwerlich richtig;
es ist nicht anzunehmen, dass die Frau in diesem Falle keine
Nachtheile erlitten habe: sonst stünde sie besser als der Mann,
der im entsprechenden Fallß 5 Stat. Bussß zahlen muss. Verlißrt
ja doch auch die Erbtochter, wenn sie sieh scheiden will, nach
VIII 20 ff. einen Theil ihres Vermögßns an den Mann. Fasst man

. die Schuld des Mannes hingegen als Bedingung fiir die ganze
Restitutionspflicht, so könnte man durch argumentum e contrario
schliessen, dass der Mann, wenn er nicht Schuld ist, überhaupt
garnichts zu restituh'en hat. Auch diess Resultat befriedigt nicht;
!lenn bei gutwilliger Scheidung kann die Frau schwerlich Ver­
mögensnachtheile erlitten haben. Sind hiernach beide Erklärungen
sachlich zu verwerfen, so ergibt sieh nur der Ausweg: für den
Fall, dass der Mann nicht a'i7;w!,; der Scheidung ist, hat das
Gesetz nichts bestimmt sondern es beim alten Recht belassen.
Was diess alte Recht war, wissen wir nicht, wie auch für Athen
dieselbe Frage streitig ist 64; leicht sich darbietende Vermuthungen
auszusprechen ist werthlos.

Auf die Scheidung bezieht sich auch wohl die
unvollständig erhaltene Bestimmung des Naohtrags XI 50~XII1 fJ5,

die vielleicht diess bedeutet: verstösst der Mann die Frau, so hat
er behufs des mögliohen Rechtsstreits über das Frauengut, für
dessen Schioksal die Schuldfrage ja entsoheidend ist, den Schei­
dungsgrund vor Zeugen ihr selbst, dem Richter und dem Mnamon
in bestimmter Frist anzllkitndigen.

54 Für die willkürliohe Scheidung des Mannes ist die Restitutions­
pflicht. der dos bezeqgt, Demosth. LIX 52 p. 1362 XftTa ;rn' 1Jop.ov, (),
XE}.EVEI, lav u'n:onlf/-"!I ;~~. 'YlJva.ix(t, anod'l.d'ovln r~J' 7l(,JOlxft; ebenso für
die der Frau, Demosth. XXX 8 p. 866 und andere Stellen; s. Lipsius
S. 519 N. 114; bei Soheidung wegen Schuld der Frau fehlen diorecte
Zeugnisse. VgI. Caillemer 8. 131 N. 5; Thalheim S. 67 N. S; Lipsius
S. 519 N. 114; von früherer Literatur die bei Thalheim Citirten und
Gans S. 305 fg.

55 Sie bezieht sich wohl nioht blos auf den dort vorher behan­
delten Streit über Entwendungen bei Gelegenheit der Scheidung: eine
Verbindung duroh xal oder d'l mit dem Vorhergehenden fehlt, wenn
mau die Worte ön. x' I:n:tXtt).~ zum Folgenden, und ist nioht bezeugt,
wenn man sie znm Vorhergehenden zieht (wo sie auch entbeht'lich sind).
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11. Endigung der Ehe durch Tod.

Hier ist zn nnterscheiden, ob dm"ch Tm} des Mannes oder
der Frau, uml in beiden Fällen, ob Kinder da sind oder nicht.

1. Durch Tod des Mannes. Ein Erbrecht hat die Frau
gegenüber dem Manne nicht, weder neben noch hinter den Kin­
dern, wie das hie und da in Griechenland der Fall gewesen ist 56,

ebensowenig wie der Mann gegenüber der Frau. Als Ersatz für
das mangelnde Erbrecht der Frau kommt eine Schenkung des
Mannes an sie vor, welche unten näher zu erörtern ist.

a) Es sind Kinder vorhanden (lI! 17-24). Die l!'rau
bleibt mit den Kindern zusammen wohnen, ohne sich mit ihnen
auseinanderzlliletzen, da ja ihr Vermögen doch einmal an ihre
Kinder kommt. Dass ihre Söhne dabei Vormünder über sie wer­
den, sagt unser Gesetz nicht (8. oben S. 109); jedenfalls haben
sie keine andere Stellung als der Gatte hatte: das Verbot die
Sachen der Frau, ihrer Mutter zu verkaufen und zu verpfänden,
VI 12, die Schenkungsbeschränknng, X 14 fr., das Recht das
Vermögen unter Lebenden nnd von Todeswegen an die Kinder
zu vertheilen, IV 26 fr., gilt auch für das Verhältniss zwischen
der Wittwe und ihren Söhnen, wie es für das zwischen der
Frau und ihrem Gatten Will die Frau aber eine zweite
Ehe eingehen, so darf sie das, nnd dann erhält sie ihr Vermögen
heraus: das Eingebraohte, aber nichts von den Früohten, niohts
von der Errungenschaft, welche vielmehr den Kindern vel'blei­
ben 5'1, und erhält die erwähnte Schenkung ihres Maunes.

b) Es sind keine Kinder vorhanden (111 24-31). Die
Frau erhält 1) das Eingebrachte, 2) die Hälfte ihrer Errungen­
schaft, 3) von der Frucht einen Kopftheil zusammen mit dem
oder den Erben ihres verstorbenen Gatten, also seinen Brüdern
u. s. w., 4) die Schenkung ihres Mannes.

Der Unterschied von den bei der Scheidung geltenden Re­
stitutionssätzen liegt, abgesehen von der Schenkung, die bei der
Scheidung nicht vorkommt, in der Bestimmung der Früchte.
Dort erhält sie die Hälfte, hier nur Kopftheil. Aber es ist viel-

56 In Erythrae, vielleicht auch in Delphij s. Thalheim S. 57 N.
In Rom hatte die Frau nach altem Civilreoht kein Erbrecht, nur in­
sofern sie in manu war, erbte sie 10co flUae fammas. Das Prätor. Recht
gab ihr dann ein Erbrecht hinter den Cognaten (bonorum possessio
unde vir et uxor).

51 Daher heisst es III 23: r~ nlJl1 lbw(J)'P.
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leicht uothwemlig anzunehmen: dort die Hälfte der aus ihrem
eignen Vermögen vorhandenen Frücl1te, hier einen Kopf­
tbei! aller, sowohl der aus ihrem eignen wie der aus dem Ver­
mögen ihres ~lannes stammenden Früchte. Denn dort sagt das
Gesetz (II 49, und übereinstimmend IIr 35): 7;W xaenw
cer x' !i e{; diiv FWV a~1ia{; Xe1JWX1iWlIj hier hingegen heisst es
$'lli xCtqnw '&W SPDO:J-SlI. Dass hiermit ein Unterschied nicht au­
gedeutet sei, ist schwer glaublich. eVDof}ell ist = von drinnen
heraus, gibt also hier die Herkunft des xae1b()~ an, ist also ~7.

'bct)v Xe1JIUX1llrJ1!. Ein Gegensatz etwa gegen die Früchte der Land­
wirthschaft, den man gemäss dem evoo:tlolCtll in II 11 58 vermuthen
kÖllnte, kann nicbt gemeint sein, weil sonst eine gleiche Klausel
rationeller Weise auch den anderen Fällen, wo es sich um
Restitution des xaen6~ handelt, stehen müsste. Der Nachtheil,
dass die Frau hier nur einen Kopftheil bekommt, wird dann
durch den Vortheil aufgewogen, dass der Kopftheil von dem
Ganzen berechnet wird. Verwirft man diese Auslegung, die
keineswegs unzweifelhaft ist, so muss man SlIOOf}SlI einfach den­
ken als = 1iOI"P FlÜl1 m].,;ag XeYJfltx.,;W"p. Juristisch rationell ist
diese Abweichung in keinem Fall. Ist einmal deI' Gedanke da,
dass das Eingebrachte der :Frau mit znr Bestreitung der Ehe­
lasten dient, also seine Früchte an Mann und Frau gleichmässig
fallen, und folgert man daraus, dass bei Lösung der Ehe die
fructus extantes halbirt werden, so muss diese Halbirung nun
auch, abgesehen von besonderen Rücksichten wie denen auf die
Kinder (lU 18 ff.), überall eintreten, also nicht blos
zwisohen Mann und Frau (80 in unserem Gesetz II 48), und nioM
blos zwischen dem Mann und denjenigen, welche durch Erbfolge
an die Stelle der Frau treten (so in unserem Gesetz ur 35),
sonclern auch zwischen der Frau und denen, welche durch Erb­
folge an die Stelle des Mannes treten- das ist unser Fall.

2. Endigung der Ehe durch Tod der Frau.
a) Es sind keine Kinder vorhanden (III 31-37).

Der Mann hat kein EI'brecht, vielmehr hat er den Erben deI'
Frau (das sind die f:rCltJaUo"P'blit; hier) dasselbe herauszugeben,
was er bei der Soheidung ihr selbst herauszugeben hat, nur ohne
die Scheidungsbusse, also: ihr Eingebrachtes, die Hälfte ihrer
Errungenschaft, die Hälfte der Früchte aus ihrem Yermögen.

b) Es sind Kinder vorhanden. Dieser Fall ist hier
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nicht mehr besprochen; er findet sich in anderem Zusammenhange
VI 31-46. Erben der Frau sind ihre Kinder, der Mann erbt
nicht mit; die Kinder bekommen das ganze Muttergut: 'hIX /-ux­
'l:€!iia VI 34. Leider ist nicht gesagt, was diese fta'l:(!ijJa sind.
Keinesfalls können die Kinder schlechter stehen als die sonstigen
Erben der Frau (Fall a), daher wird (ICl'hf!lj)OV nicht nur das
Eingebrachte der Frau sondern auch die Hälfte der Errungen­
schaft sein. Die Früchte hingegen kommen vorerst nicht weiter
in Betracht, denn der Vater bleibt mit den Kindern zunächst wie
in der Familien- so auch in der Vermögensgemeinschaftj das
Vermögen bleibt in seiner Hand zu Verwaltung und Niessbrauch
vereinigt ('&ov 1UX'bE(}ct xa(}u(}ov ~fl1JV 7:(;)v fW7:f!f/!trJV VI 33),
die Früchte werden also zum Unterhalt der Familie vel'wendet.
Die Auseinandersetzung erfolgt nur, falls der Mann zu einer
zweiten Ehe schreitet: dann muss er die f-W7:(lipa den Kindern
zu und eignern Niessbrauch herausgeben, VI
44-46 59. Von den Früchten ist auch hier nicht die Rede; ob
er also die Hälfte der aus den t-w7:(!lpa gewonnenen und noch
vorhandenen Früchte herauszugeben hat oder nicht, ist nioht zu
sagen.

3. Entwendung bei Endigung der Ehe.

Ueberall, wo die Frau das Haus ihres Mannes verlässt, sei
es nach der Soheidung, wo sie es ihm selbst, oder nach kinder­
losem Tode des Mannes, wo sie es seinen erbberechtigten Bluts­
verwandten überlassen muss, sei es weil sie sich nach dem Tode
des Gatten VOll den Kindern trennt, um eine neue Ehe einzu-

überall liegt die Gefahr nahe, dass die Frau Sachen mit­
fortnimmt 60, welche ihrem Manne, den Blutsvel'wandten, den Kin­
dern gehören. Thut sie das, so ist wie uuser <;tesetz für alle
drei Fälle ausdrücklich statuirt, mag sie nun eine freie Frau oder
eine Häuslerin sein, zur Riickgabe verpfiiohtet 61• Besonders nahe
liegt diese Gefahr im Falle der Ehesoheidung, und hierfür gibt

1;9 Genau so das röm. Reoht zur Zeit Constantins, wie es uns im C.
Theod. 8, 18 de bonis maternis, besonders c. 3 (aufgehoben duroh Leo,
s. o. 4 C. IUl;lt. eod. 6, 60) und C. lust. 6, 60 eod., besonders c. 1 ent­
gegentritt. Es ist zum Thail, als läse man den entsprechenden Ab­
schnitt unseres Gesetzes.

60 qJ{(!EW; das setzt voraus, dass sie fortgeht.
61 III 1 ff. 22 fg. 80 fg, 43 fg.
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UnF.16r Gesot.z 62 (1111-16, dazu ein Nachtrag in XI 46-50) noch
besondere Bestimmungen pOlmalen Oharakters die sich fl'oilich,
was befremdlmd ist, nur auf die Ehescheidung freier Frauen, nicht
au(:h auf die von Häuslerinnen beziehenM. 1) Die Frau llat
aU8ser der fortgenommenen 65 Sache selbst noch eine Busse von 5
Stat. zu erlegen, also ebeusoviel wie der Mann im Falle der
Soheidung mit seiner Schuld. Leugnet sie, so hat der Richter
ihr einen Eid aufzuerlegen 66, den sie binnen 20. Tagen naoh
l!'ällung des Ul,theils in seiner Gegenwart (XI 48 :/f.) bei dem im
Gesetz näher bezeichneten Bilde der Artemis (Irr. 7- 9) ablegen
muss. 2) Gleiche Rechtsfolge tritt ein, wenn ein Anderer (1:tl,;)
für sie die Entwendung vornimmt, so dass sie den geforderten
Eid riohtig leisten kann 67 j ob nach der Absicht des Gesetzes sie
selbst oder ob er die Busse leisten muss, bleibt zweifelhaft.
3) Nimmt Jemand (&J.A,O";(lwg) aber bei dieser Gelegenheit zu
seinen eigenen Gunsten 68 die Ent,wendung vor, so 'haftet er auf

62 Für Rom vgl. die prätorische actio ramm amotarum für den
gleichen Fall, die freilich keinen pönalen Charakter hat und auch der
Jj'rau zusteht. Lenel Ed. perp. § 115, Dig. 25, 2.

6lJ In den anderen beiden Fällen In 23. 30 heisst es schlechthin
EVJllW1I ~"HI1!; hier scheint der Rechtsanspruch also lediglich sachver­
folgend zu sein, die Poenalbestimmungen. aber geUen nur für den Fall
der Scheidung. Wäre es die Absieht des Gesetzes, dass die Poellal­
liestimmungen III 1 ff. auch in dcn anderen beiden Fällen III 23 und
30 Anwendung finden sollten, so hätte es bei letzteren durch ein zu
dem E1IÖllWV ijWJII hinzugesetztes "ltift Hi lYi!('pp€Vlt oder ~ lYf!urTltl
auf jeno Poenalbestimmungen verwiesen; auch hätte mindestens der
Nachtrag XI 46 ff. auch die anderen Fälle miterwähnt.

64- Bei Häuslednnen heisst es einfach und für alle Fälle gleich­
mässig III 4B-44: EVO/XOV ijW/l'. Aus den in der vorigen Note ange­
führten Gründen sehe ich hierin einen lediglioh sachverfolgenden An­
spruoh.

65 CP€llEIV und nUllE).<;)'; letzteres vielleioht auch das vorherige
Beiseitescbaffen und Verheimlichen. Vgl. subtrahere in 1. 15 pr., celare
iu 1. 11 § 1 D. 1. c.

00 In Rom kann der Mann der Frau den Eid zuschieben nihil
divortii causa amotum esse; zurückschieben darf sie ihn nicht. 1. 11
§ 1 - 1. 13 D. 1. c.

67 Vgl. 1. 19 D. 1. c.: si ... per fures res amoverit ita ut ipsa
non contrectaverit ... tenebitur; und 1. 27 § 1 ib.: si servus mulieris
iussu dominae divortii causa res amoverit.

6lJ ").).01'(110, = ein Fremder, d, h. von ihr nicht beauftragter;
oder aUOTfllfJ)' = auf andere Weise als zu ihren Gunsten (? ?).
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•
das Doppelte wie des Bussgeldes (also 10 Stat.) so der Sache 69 ;

der Richter legt ihm hierbei keinen Eid auf sondern entsclleidet
selbst schwörend.

Vie11eicht ist übrigens der Unterschied zwischen Fa11 2) und
3) anders zu bestimmen: der nach Satz 2) haftende 'T;/,~ ist ein
Verwandter, der &Ho'T;(?wg der aufs duplum haftet ein Fl'emfler,
und beide sind als Helfer der Frau gedacht. Dann wäre das 'T;/,g
in ur 9 freilich scWecht gesetzt; auch ist die ratio des Unter­
schiedH nicht recht zu entdecken.

4. Schenkungen zwischen Ehegatten.

Mehrfach ist davon die Rede:
1) Nach III 20-22 und III 29 erhält die Frau bei Be­

endigung der Ehe durch Tod des Mannes das, was er ilJY vor 3
freien volljährigen Zeugen nach dem gescluiebenen Recht gegeben
hat (&UM11at). Bei Lösung der Ehe durch Tod der Frau oder durch'
Scheidmlg kommt diese Schenkung nicht vor; Daraus scheint sich
mir mit' Sicherheit zu ergeben, dass wir hier eine Schenkung
des Mannes an die Frau auf Todesfall zum Ersatz für das
mangelnde Erbrecht deI' Frau vor uns haben. Es wird sachdien­
lich sein, hierbei mit zwei Worten an die römische donatio propter
nuptias 70 (antipherna, antidos) zu erinnern. Sie tritt uns in den
Quellen der nachconstantinischen Zeit entgegen; es ist aber längst
erkannt, dass sie schon lange vorher, provinciell, und zwar ins­
besondere in dcn orientalischen Ländern bestand und aus diesen
zuerst als Sitte, dann als Rechtsinstitut in das römische Leben
hineintrat, wie wir sie auch heute noch <in den stereotypen
Gewohnheiten des Orients' wiederfinden 71. Sie besteht in einer
Gegengabe gegen die dos Seitens des Mannes an die Frau, fitr
den Fall der Scheidung durch Schuld des Mannes und für den Fall
des Vorversterbens des Mannes. Gewiss ist die Sitte dieser Gabe
sehr alt: das attische Recht zur Zeit der Redner kennt sie freilich
noch nicht 72; die gortynische Gabe des Mannes an die Frau aber
kann kaum etwas Anderes sein. Sie unterscheidet sicll nur da­
durch, dass sie nicht wie jene auch in dem Fal~ der Sclleidung
durch Schuld des Mannes verfällt sondern lediglich eine Wittwen­
gabe, lediglich eble donatio mortis causa ist.

69 Gleiche Haftung s. V 37 ff.
70 Literatur und Quellen: Windscheid, Pand. II § 508.
71 S. Francke im Archiv f. d. civilistische Praxis XXVI S. 74 ff.
72 Gans S. 307-308.
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2) In X 14-20 und XII 15-19 findet sich eine Maximal­
bestimmung für eine Gabe (wiederum ouMvut) des Mannes an
die Frau (und, wovon einstweilen abzusehen ist, des Sohnes an
die Mutter). Es ist höchst wahrscheinlich, dass diese DOms die­
selbe ist wie die III 20. 29 erwähnte. Dieselbe soll den Werth
von 100 Stat. nicht n. Diese Beschränkung ist 'eine
Nenerllng unse1'es Gesetzes: es sagt ausdrücklich, dass alle vor
Erlass unseres Gesetzes dem früheren Gesetz gemäss gemachten
Schenkungen giltig seien, diese Beschränkung vielmehr nur für
C später' gelte (XII 16 fr.). Auf (lieses fdi.her erlassene und
durc11 X 14 ff. nur in einer Beziehung abgeänderte Gesetz zielt
auch wohl die Verweisung in III 20.29 'was der Mann nach dem
geschriebenen Recht gibt', nicht, obwohl es nahe liegt das anzu­
nehmen, auf die in X 14 ff. stehende Maximalbestimmung selbst74.

Bei den über das erlaubte Mass von 100 Stat. hinaus gehen­
den Schenkungen ist nicht einfach Nichtigkeit (wenn auch nur
des Ueberschusses) angeordnet wie z. B, in dem sich anschliessen­
den Fall der Schenkung zu Ungunsten der Gläubiger 75; vielmehr
sollen die Epiballontes, 'wenn sie wollen, das Geld abgebend das
Vermögen haben'. Epiballontes sind die nächsten erbbel'echtigten
Verwandten (oben S. 62 fg.). Da. man sie als. die Verwandten

78 Die Schenkung ist nicht blos als Geldschenkung gedacht. S.
XII 16: xe~p,(J:rct.

74 III 20: zara Ta iJ!eCCfll~{vct, III 29: ~ lIy!?armr. Taiyeapldl/t't
ist doch wohl das bereits Geschriebene, nicht das, was erst weiter unten
geschrieben werden solL W0 ~ara TCt ireapp{lta in unserem Gesetz
vorkommt, ist das stäts eine Verweisung nach rückwärts, nie nach vor­
wärts: I 45 verwcist auf I 29 fr.; I 54 auf I 4 fg.; IV 10 fg. auf III
44 ff.; IV 50 fg. auf IV 41 fr.; XII 22 fg. auf vm 42 fr.; XII 28 auf
VIII 44. 52. - q eyea'Eral weist nirgends nach vorwärts zweifelhaft
ist nUI' IV 81, wo es auf die gleich folgenden Worte bezogen werden
kaUll - ,sondern llach rückwärts: IV 45 auf IV 81 fr.; IV 48 auf
IV 41 ff.; VI 15 fg. auf VI 1 ff.; VII 47 auf VII 40 vm 10 auf
VII 15 ff.; VIII 25 auf VIII 1 fr.; VIII 29 auf VIII 10 fr.; VIII 85
auf VII 15 ff.; VIII 40 auf VII 15 VIII li4 wohl auf den ganzen
Abschnitt von VII 15 an; IX 15 fg. auf IX 7 ff.; X 46 auf X 42 fr. (?);
XI 26 u. 28 auf aas ganze Gesetz; XlI 19 auf X 14 ff. Einmal heisst
die Rückverweisung auch q TME Ta ye/eppar' fyea7lCu XI 20. Oder
~ lIyeanm. verweist gar auf das neben dem neuen Gesetz nooh weiter
geltende alte Recht: VI SI. IX 24, sehr wahrscheinlich auch X 45.46,
vielleicht auch IV SO fg. Von altem durch das neue Gesetz abge­
schafftem Recht sagt XII 16 sehr oorreot: ~ /!rqcm:o Itd.

75 Wo es heisst: t'ljokv Ir; xeto, l1P"1V r.av JOa'lV X24, vgl.auch X30fg.
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deR Schenkers, nicht der bescllenkten Frau denken muss 76, so
lässt sich doppelt erklären:

a) Bei ühermäBsiger Schenkung dürfen die für künftig erb,
berechtigten Verwandten das Vermögell des Schenkers ihm bei
seinen Lebzeiten fortnehmen, 111n seiner Versohleuderuug vorZll­
beugen, müssen abe1' freilich das deI' Frau Geschenkte aus diesem
Vermögen ihr herausgeben. Ist diese Erklärung riohtig, so habcn
wir hier eine Art von Entmiindigullg des Schenkers wegen Ver­
schwendung vor uns. Aber man wird sich schwer entschliessen,
daran zu glauben: die Massregel schützt gegen das Geschebene
gar nicht, und gegen das Künftige· zu sehr; es würde genügen,
einfach die Nichtigkeit der Schenkung, soweit sie 100 Stat. über­
steigt, auszusprechen wie in X 24.

b) Das Recht der Epiballontes tritt in Wirksamll:eit erst
beim Tode des Schenkers. Dazu stimmen sowohl die Ausdrücke
<Epiballontes > und CX(!~f.lam ex01!'f;(!J1!' 77 sehr gut, als audl
passt das zu der oben besprochenen Vorstellung, dass wir in
dieser cJdalS eine Gabe auf den Todesfall zu sehen haben. Im
Weiteren kommt es nur darauf an, was wir unter '0011 tJ(!yU(!OV

denken. es das erlaubte Maximum von 100 Stat. oder ist
ea die ganze geschenkte Summe ~ Ersterenfalla wäre so zu para­
phrasiren78: tritt der Todesfall ein, so sollen die Erbbereclltigten
die Erbschaft haben, wenn sie woBen, müssen dann abel' auch
die Schenkung bis zu 100 St~t. realisiren 79. I.JetzterenfaIlfl RO:

b'itt der Todeafall ein, so sollen die Erbberechtigten (He Erb­
schaft jedenfalls haben, die Schenksumme aber zahlen sie nur
aus, wenn sie wollen 60. Wir haben dann die Anordnung der An-

76 Etwa so, dass die Frau, so sie lebt, die übermässige
SoJftel1lku.ng behält, ihre Erben aber die Erbschaft nur gegen Zurück-

der SohenkÜng bekommen. Das nicht, weil, wenn der
Sohn der Mutter schenkt, seine Kinder oder Geschwister zugleich seine
Erben und clie Erben der Mutter sind.

77 ='die Erbschaft erhalten, s. V 12,17.21.27 fg. X 46 fg. XI36fg.
78 Unmöglich die Erklärung: solll;\n die Erbschaft haben, wenn

sie wollen, miissen dann aber auch die Schenkung auszahlen - damit
wäre· ja die übermässige Schenkung giltig gemacht, während das Ge­
setz sie doch eben erst verbot.

79 Dagegen spricht, dass nach Analogie von XI35 statt (broUO'/lTE~

der Infinitiv stehen müsste.
80 (c' XIX }.e{W'/IU gehört dann entweder zu allouo'/lu~ = indem

falls sie wollen, zurückzahlen, oder zu a1l0Ö01'Tf' lxoYCllJv als Einheit.
wenn sie wollen, sollen sie die indem sie zahlen, wenn
sie nicht wollen, sollen sie sie, auch ohne zu zahlen,. haben.



128 Juris.tische Erläuterungen. 2. Thei1 7 III. I{ap., II 4. TIr.

fechtbarkeit der Schenkung ersterenfalls zu ihrem ganzen, letz­
terenfalls zu ihrem 100 Stat. überschiessenden Betrage durch die
Erbberechtigten.

Dieselbe Maximalbestimmung findet sich auch für die Gabe
des Solmes an die Mutter. Schon früher sprachen wir über die
Stellung, welche der Sohn der Mutter wie der Schwester gegen­
über einnimmt: wir dürfen schliessen, dass er nach dem Tode ~les

Vaters dessen Stelle vertritt. Wie also der Mann seiner Frau für
den Fall seines Vorversterbens ein Witthum aussetzen kann und
vielleicht den Anforderungen der Sitte gemäss soll, zum Ersatz
des mangelnden Erbrechts, so kann es auch der Sohn; ich meine
auch er fiir den Fall seines Todes. Seine Mutter hat ihm gegen­
über, wenn überhaupt so doch erst nach Descendenten und Ge­
schwistern ein Erbrecht. So lange er lebt, lebt sie bei ihm7 ver­
'misst das Erbrecht also nicht; bei seinem Tode aber ist sie, falls
sie kein eigenes Vermögen und keine Schenkung vom Manne hel'
hat, vielleicht gänzlich mittellos. Dem vorzubeugen dient jene
Scllenkung auf Todesfall. Wiederum steht nichts im Wege, die­
selbe als schon unter Lebenden bewirkt und nur unter der Re­
solutivbedingung, dass die Mutter den Sohn nicht überlebt, ge­
macht zu denken.

3) III 37-40 enthält eine :lYIaximalbestimmung für eine be­
sondere Art von Gabe, xOflurCea genannt. Die Gabe ist frei-'
willig 81; sie besteht in einem Kleid (oder (Kleidung>?) oder in 12
Stat. oder in einer Sache (XQeo~) im Werthe von 12 Stat.B2 Als
Schenkel' erscheinen Mann und Frau, nicht wie bei der eben be­
sprochenen O(JOtg bloss der Mann; als beschenkt ist wohl der an­
dere Ehegatte anzunehmen.

xOfLUnea ist offenbar ein technisches Wort; was es be­
deutet, ist nicht mit Sicllerheit zu sagen. Die Bestimmung steht
am Schluss des ganzen ellelichen Güterrechts, unverbunden mit
dem Vorigen, braucht sich desshalb nicht nothwendig bloss auf
die gerade vorhergehenden Fälle (Trennung der Ehe durch Tod)
zu beziehen, sondern kann für alle Fälle der Ehebeendigung
gelten oder ein Satz des ehelichen Güterrechts ohne Rücksicht
auf die Beendigung der Ehe sein. Als mögliche Erklärungen pro·
poniren wir: Gabe zur Ausrichtung des Begräbnisses? Gabe
bei der Scheidung um die Gutwilligkeit derselben zu erhärten?
Dagegen spricht u. A. die Stellung der Bestimmung. Schlecht-

81 (cf Je« lfi III 37.
82 Ueber die Zahl 12 s. oben S. 59 N. 39.
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hin Gesohenk unter Lebenden? Sachlich wäre das nicht auf­
fallend 86,

m. Familiengüterreoht (VI 2-46).

Die vermtigensreohtliohe Ausprägung der hausherrJiohen Ge­
walt ist gering; nicht wie im altrömischen Haus ist der Haus­
herr auoh Herr des ganzen Familienvermögensj .die Vermögens­
sphären der Einzelnen bleiben vielmehr rechtlich gesondert und
uur factisch lebt die Familie zusammen in Vermögensgemeinscllaft.
Nur aus dieser factischen Vermögensgemeillsohaft el'klärt sioh auch
wohl das im Anfang dieser Tafel VI 2 ff, stehende Verbot, dass
der Sohn die Saohen des Vaters bei dessen Lebzeiten nicht ver­
iiussem, verpianden, zusichern (spondiren) dürfe ein Verbot,
das sich ja von selbst versteht.

Von der Stellung der Frau, auch von der Schenkung des
Sohnes an sie, war schon die Rede. Die Kinder sind selbst ver­
mögensfahig: sie können durch Reohtsgeschäfte erwel'ben, sie
können Erbschaften erhalten 84, und über diesen ihren Erwerb
können die Söhne wenigstens selbständig verfügen a5. Nur das
Muttererbgut hat eine Aueuahmestellung; bei jenem Erwerb durch
Erbschaften ist also an die Beerbung von Seitenverwandten
gedacht. .

Beim Muttererbgut hat der Vater Verwaltung und Niese­
brauch: bei Töchtern und so lange die Söhne minderjährig sind,
unbeschränkt; sind die Söhne volljährig, so bedarf es zur Ver­
äusserung uml Verpilindung und uat,ürlich auch, obwohl das ge­
rade an dieser Stelle nicht gesagt ist, zur Sponsion von Sachen
des Muttererbguts ihrer Zustimmung 80 und da unser Gesetz

S8 Wie auch iu Rom nael1 altem Gewohnheitsrecht die Schenkung
zwischen Ehegatteu uutersagt war, sofern es sich nicht bloss um gering­
Iligige Gelegenheitsgeschenke (vgI. I. SI § 8 D. de don. i. v. 24, 1) oder
um Hingabe zU!' Bestreitung von Bedürfnissen, um ein Nadelgeld u. dergI.
(freilich nur an die Frau: I. BB § 1 ib.) handelte. Damit wäre dann die
'Kleidung' in der obigen Bestimmung erklärt.

B4 VI 7 W. Ta rfljp rlxl'wv, ;~11 1(' nUTol n:~owl'nu ~ a7l'01liX(tll'TI.
allo}.avxliv'Iv heisst meist' erben' V 1. 4. Ebenso }.al,xal1,/V IV B9. 47. X 51.

Sb Nur die Söhne: VI 3. 5 fg. vUo.,., an ,," auro.; llIxIT'Iua ~ «110­
J.liX!1l fmoJIIJQ/NJw, ur x( }:fi.

86 Nur der der Sohne; zwar sprieht VI 35 fg. von d, dX}'f', aber
&f!uftle.; lal'rE" also wohl unr von den männlichen rEXI'«. S. 1. Theil,

Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. XL. Ergänzungsheft. 9
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wohl voraussetzt, dass bei Lebzeiten des Vaters das ganze Mutter­
erbgut ungetheilt bleibt, sind dadurch auch die Töchter und min­
derjährigen Söhne geschützt.

Was das übrige selbständige Vermögen der Kinder betrifft,
so haben wir lediglioh die beiden Sätze, dass der Vater nichts
(lavon veräussern, verpfänden, spondiren kann, dass aber die Söhne
diese Geschäfte selbständig vornehmen können. Indess setzt das
letztere dooh wohl auoh hier Volljährigkeit der Söhne voraus;
für die Minderjäbrigen hat gewiss auch der Vater die Verwal­
tung, und ebenso ftir die Töchter immer; wie mit .der Verwaltung
wird es auoh mit dem Niessbrauoh stehen, so lange die Kinder
in' seinem Hause leben: ,Der Unterschied zwisohen Muttererbgut
und sonstigem Vermögen reduoirt sich dann darauf, dass die
Töchter, wenn sie heiratben, und die Söhne, wenn sie volljährig
werden, ihr sonstiges Vermögen vom Vater herausverlangen kön­
nen, das Muttererbgut aber nicht.

Wenn es ausdrücklich heisst, dass die Kinder, falls der Vater
zur zweiten Ehe schreitet, das Muttererbgut in ihre Gewalt be­
kommen 87, so kann dieBe < Gewalt' keine andere sein, als die,
welche vorher dem Vater gegeben war B8, d. 11. die Kinder erhalten
Vel'waltung und Niessbrauch. Aber wie steht es, wenn sie noch
minderjährig sind? und wie steht es mit den Töohtern? Geht
hier etwa die Verwaltung an die naoh dem Vater nächsten Ver­
wandten i1ber? Das sind ungelöste Fragen.

Da die Kinder vermögensfähig sind und tiber il1r eigenes
Vermögen verfügen können (s. oben N.85), so haften sio auch
selbst für die ihnen obliegenden Verbindlichkeiten. Zwei Ein­
zelbestimmungen des Gesetzes gehöl'en wohl in diesen Zu­
sammenhang:

1. IV 29-3f: Weun eines der Kinder B9 im Prozess zu
einer Busse oder vielleicl1t überhaupt auf Geld verUl'theilt ist 90,

so soll ihm von den Eltern Cabgetheilt werden, wie geschrieben
ist'. Also: es soll ihm ein bestimmter Vermögenstheil heraUB-

IV. Kap. N. 7.8. Das entspricht auch der sonstigen Stellung der Töchter,
die ja auch über ihr übriges Vermögen keine selbständige Verfügung
haben; s. vorige Note.

87 Ta rb:1'lt TWV iUI.Te~(l)V r.a{!TEelm; ~.u'111 VI 44 ff.
SB Tlw 1wTlQa r.a{!TEQov ~ftlil' TWI! ,uaTQ~(J)1J VI 33
B9 Tl, IV 29, trotz TI'iJ a-w,u{IJ~!J IV 30' wohl nicht bloss der Sohn.
90 Ueber den Begriff lmcflbo.; s. oben 1. Theil, IrL Kap. N. 33.

y. Kap. N.1.
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gegeben werden, um zur Bezahlung der Busse zu dienen. Dies'er
Satz findet sich in der Lehre von der Erbtheilung: der Zusammen·
hang ergibt zweifellos, dass das eigene Vermögell del' Eltern ge'
meint ist, nicht etwa das dem Solm gesondert gehörige und nur
etwa in der Verwaltung des Vaters befindliche Vermögen 91. Wie'
viel soU ihm herausgegeben werden? So viel <wie geschrieben ise.
Das kann heiss6n: sein ganzer weiter unten (IV 31-48) im
setz normirter Erbtheil. Dagegen spricllt, d)lss die Wendung il
e'YQet1:1:at in unserem Gesetz nicht nach vorwärts, sondern nach
rückwärts weist 92. Auch ist nicht recht abzusehen, warum (lem
zu einer Busse vermtheilten Kinde der ganze, diese Busse viel­
leicht weit t1bersteigellde Erbtheil herausgegeben werden solL
Einen Sinn hat diese Bestimmung nur fUr den ,Fall, dass die
Busse höher ist als der Erbtheil - sie ist dann die Maximal·
bestimmung über die Haftung des Vaters fUr Bussen sei~er Kin·
der -->', nicht aber für den FaU, (lass sie niedriger ist 93. Indess
sind wir zu dieser nächstliegenden Auslegung nicht gezwungen:
iJ erflC!7:1:ett kann sich auch auf das bisherige neben diesem neuen
.Gesetz noch weiter geltende ältere Hesetz beziehen; der Satz
bedeutet dann: falls das Kind gebüsst wird, saUen die Eltern
ihm einen Thei! ihres eigenen Vermögens (in Anrechnung auf
sein kt1nftiges Erbtheil) nach den bisher geltenden Bestimmungen
herausgeben. Diese 'Bestimmungen wÜl'den dann die Maximal·
grenze für (He Haftung der Eltern bei Sohulden der Kinder ent,­
halten.

2. In den obligationenrechtlichen Bestimmungen der neunten
Tafel findet sich IX 40 -43 der gesondert fUr sieb steheJ1(le Satz,
dass der Sohn, wenn er bei Lebzeiten seines Vaters eine bestimmte
Schuld übernommen hat (av€XolX8u.fJett), selbst nebst dem von ihm

91 Denn: 1) die Bestimmung bezieht sich auch auf die Mutt,er,
diese aber verwaltet das Vermögen ihres Sohnes nicht. 2) Bei der
Mutter peisst es ausdrücklich IV 26 fg. 'ihr eigenes Vermögen'. 3) Nach
VI 3 ff. hat der Sohn die Verfügung über sein selbsterworbenes Ver­
mögen; 4) Die Bestimmnng über das Recht des Vaters am Muttererb­
gut setzt voraus, dass er am übrigen Vermögen der Kinder kein selbst,·
nüt,zigl()s Recht hat.

lJl! S. oben Note 74.
99 Ist diese Auslegung übrigens richtig, so kann doch die Ab·

schichtung sieh nicht auch auf das Haus IV 32, il1 dem doch der Vater
wohnen bleiben muss, sondern nur auf das übrige Vermögen beziehen,
von dem es IV 3B heisst, es werde getheilt.
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erworbenen Vermägen <hafte>. Ich gestehe diesen Satz nicht er­
klären zu können. Das mit Haften wiedergegebene Wort ist
nicht genau zu lesen; leider ist auch XI 42 derselbe Buchstabe
unleserlich in dem sehr wahrscheinlich gleiohen Worte i dort ist
es nur vom <Vermögen', nicht auch von Personen gebraucht.
Wahrsoheinlich ist aref}-m C soll weggeführt werden' zu lesen.
Wegführung 114 bedeutet zunächst Inbesitznahme durch die Gläu­
biger, also InbesitzJlahme des Vermögens um sich daraus zu be­
friedigen, Inbesitznahme der Person um sie in Schuldhaft zu
bringen. Seltsam ist zunächst schon diese Verbindung von Real­
und Personalexecution 115, Ferner findet sich in der ausführlichen
Darstellung des Sklavenprozesses in Tafel I keine Spur einer
Personalexecution gegen den dort hartnäckig säumigen zu Geld
verurtheilten Schuldner 116, Ist hier also wirklich Personalexecu­
tion gemeint, so muss dieselbe auf den eigenthümlichen Schuld­
grund des dvadlxeaf}-tn beschränkt werden. Und an sich ist es
ja nicht undenkbar, dass bei einer besonderen Art von unleug­
barer Schuldverbiudlichkeit der Gläubiger sofort auch ohne Klage
und Urtheil den Schuldner in Schuldbaft abführen darf - man
vergleiche hiermit das römische nexum. Was aber avCtoixeaf}-at
ist, wissen wir nicht. Derselbe Begriff findet sich IX 24. 54
noch einmal 117 i dort wird das Gläubigersein aus diesem Schuld­
grund durch avooxa(s) exup ausgedrückt, was fast so aussieht,
als habe der Gläubiger einen schriftlichen Schuldsohein oder dergl.
in der Hand. Im attischen Recht finden wir avaoixe(Jf}-at als
Bürgsohaftsübernahme, insbesondere für die Erfttllung eines Ur­
theils, cautio iudioatum Bolvi: 8rrV1J7:~s (j uJla0l3x0f.ll3'POS olx1JV 1l8,

wobei wegen der erwälmten avooxa(i) bemerkenswerth ist, dass
Plato 911 flir Bürgsohaften eine sohriftliohe Syngl'aphe vor 3-5
Zeugen verlangt. Indess bei dieser engeren Erklärung bleibt
ganz unbegreiflich, warum gerade hier Personalexecution möglich
sein soll, bei Urtheilsschulden aus Obligation aber
nioht. Ist mit dem Wort vielleicht schlechthin (Geld aufnehmen)
gemeint?

ll4 S. oben 2. Theil, I. Kap. N. 8.
95 Wennschon nioht unerhört: die Execution beim röm. Nexum

ergriff, wie Viele aunehmen, auch das Vermögen.
98 S. oben 2. Theil, J. Kap. bei Note 88.
91 Nicht hierzu das öt'XI1«,c}w in X 28.
9B Bekker Aneod. p. 244. Ueber Bürgsohaft s. Platner II S. 365.

Thalheim S. 91. llll XII p. 958 E.
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Bedeutet ar8u:tat, bloss 'vor Gericht gezogen, beklagt wer­
den, haften', so bleibt die Frage, warum gerade bei diesem &va~

oexea:tat der Sohn nur mit dem selbsterworbenen 100 Vermögen,
und nicht auch nur dieser Gegensatz ist doch denkbar - auch
der Vater fiir ihn mit einem Theil des väterlichen Vermögens nach
IV 29-31 haftet. Wenn jener Satz IV 29-31 die Regel für
alle Judicatsschulden enthält, so würde er ja an sich auch auf
den wegen einer Bürgschaftsobligation verurtheilten Sohn Anwen­
dung :linden, und es wäre nur gerade für diesen Fall eine Aus­
nahme gemacht. Oder, wenn Haftung allein des Sohnes die Re­
gel, und jene Haftung des Vaters nach IV 29:----31 nur eiDe Aus­
nahme für den speciellen Fall einer Verurtheilung zur Busse im
engeren Sinne ist: warum wird jene Regel nur für den Sonder­
fall des a1la08X8u:tat und nicht allgemein für jede sonstige Art
von Obligationen ausgesprochen ~

IV. Vormundschaft.

Ueber die Alters-Vormundschaft erfahren wir sehr wenig.
Nur bei Gelegenheit der Lehre von der Erbtochter und der
Begriff der Erbtochter setzt das Verstorbensein des Vaters und
des Bruders voraus, VIII 40-42 - hören wir von Waisen­
richtern, ollpavoot,x(Xu'Cai XII 21. 25 für die unmündige Erb­
tochter; es scheint, dass diese in der Verwaltung des Vermögens
wie in der Erziehung vorgehen und zu bestimmen haben. Sind
solche nicht da - und ihr Vorhandensein wird nur hypothetisch
hingestellt 101 -, so steht die Vormundschaft dem Heirathsbe­
rechtigten zu, fehlt auch ein solcher, so soll die Erbtochter bei
der Mutter, eventuell deren Brüdern erzogen werden, die Vermö­
gensverwaltung aber steht bei dem Vatersbruder und dem Mutters­
bruder zusammen, bis zur Verheirathung der Erbtochter 102.

Manches hiervon whd bei unmündigen vaterlosen Kindern
überhaupt gelten: das Eintreten der Waisenrichter, die Erziehung
bei der Mutter und nach deren Tode bei den Muttersbrüdern, die
Verwaltung des Vermögens durch die Vaters- und Muttersbrüder.
Ebenso wird auch bei dieser Vermögensverwaltung der für die
Erbtochter aufgestellte Satz gelten, dass die Sachen des MUndeis

100 n{n;cmxe IX 43; vgl. VI o. 8. (VII 14.)
101 XlI 20 fg.: al "a !t~ lCtwn.
102 Näheres unten V. Kap., II, S. 108.
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- aUSBer in gewisseI' Weise oder unter besonderen Voraussetzun­
gen, das Nähere wissen wir nicht durch die Vermögensver­
walter weder veräussert noch verpfändet werden dürfen 10ll.

Eine Geschlechtsvormundschaft über Frauen ist vorhanden;
wenigstens ist eine Vertretung der Fra.u durch ihre nächsten Bluts­
freunde mehrfach erwähnt 104.

IV. Kap. }Jrbreeht 1.

I. Letztwillige Verfügungen.·

Nur ein Delatiollsgrund existirt:' das Gesetz; Testamente
sind, soviel zu sehen, unbekannt. Auch die Adoption, welche
als Surrogat der Erbeseinsetzung dient, erscheint nur a.ls Geschäft
unter Lebenden, nicht von Todeswegen. Die letztwilligen Ver­
fügungen, welche unser Gesetz kennt, sind folgende:

1. Ueber die Schenkung von Todesw.egen Seitens des Gatten
an die Frau, und des Sohnes an die Mutter, wurde schon oben
S. 125 ff. gesprochen.

2. Nach X 42 ff. sollen die leiblichen Kinder und der
Adoptirte, falls er Universalerbe ist, (das Göttliche und Mensch­
liche des Erblassers erfüllen' ('l:8ÄÄ:l}V). In dem Testament der
Epikteta. ist 'E8A.8f:V gebraucht in dem Sinne von (die Al1flagen
oder Aufträge des Erblassers erfüllen'2. Dass auch im Gortyner
Gesetz bei dem 'Errlillen des Menschlichen' an die Erfüllung der­
artiger letztwillige1' Aufträge gedacht sei, ist nicht schlechthin
unmöglich.

100 IX 8 ff. S. unten V. Kap., II B, S. 160.
104 S. 1. Thail, IV. Kap., II 1. Ueber die Stellung des Bruders und

Sohnes s. dies Kap., I. im Anfang,
1 Hauptstück IV 28-VI 2, Dämlich: Erbfolge der Kinder IV 23

- V 9, Intestaterbklassen V 9-28, Erbtheilung V 28- VI 2, dazu
dann: Erbfolge der Kinder bei gemischten Ehen VII 4-10, Haftung
für Erbschaftsschulden im Naohtrag 31-45. - Literatur bei Thal­
heim S. 53 N. 4. Ich benutzte: Gans Kap. VI; Platner n S. 309­
384; Lipsius S. 569-614; Thalheim § 9-10; vor Allem SchuHu, das
Griech. Testament, und Caillemer, Le droit de succession legitime aAthe­
nes 1879, und le droH de tester aAthenes im Annuaire de l'assooiation
pour l'enoouragement des etudes greoques IV 1870. S. 19-89, Vergi.
auch Jannet S. 82 fg. 181 ff. Leist § 6. § 14-17 und S. 487

2 eaUe1', DeI. Inser. (1. AnfI.) Nro. 67 I 19. 26. II 7. Hierauf
bel'uft sich SohuHu S. 35. 87. '
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3. Nach IV 23 ff. soll ,jedes der Eltern, auch die Muttel',
je tlein Vermögen unter die Kinder 8 zu vettheilen Macht haben,
xa{!uf!ov ~ltl]Y 'dia aaÜnog. Gewiss ist hiermit eine Verfiigullg
gemeint, durch welohe die Erbfolge und auch im Wesentlichen
die Grösse der Erbportionen nicht geändert wird: wir haben an
ein Institut zu denken, wie es uns das röm. Recht in seiner
divisio parentum inter liberos zeigt;l; die sonst von den Kindern
!leIbst dereinst vorzunehmende Erbtheilung wird von den Eltern
im Voraus vorgenommen, diese weisen auf die gesetzlich be­
stimmten Erbtheile die einzelnen Sachen an. Mit dieser Ver­
theilung kann schon unter Lebenden eine wirkliche Ueberlassung
der einzelnen Vermögeusgegenstämle an die Kinder verbunden
sein, wie nach römischem und heutigem so auch nach Gortyner
Recht; aber allein an diese schon unter Lebenden realisirte Thei­
lung bat unser Gortyner Gesetz, wie mir soheint, nioht gedaoht.

Dass eine schon unter Lebenden realisirte Theilung möglich
sei, sagt unser Gesetz; ein Anwendungsfall ist die Mitgiftsbestel­
lung an die Tochter, von der wir schon oben sprachen. Noth­
wendig ist eine solche Abtheilung nur in dem oben S. 130
besprochenen Fall.

II. Intestaterbfolge.

Das Gesctz besprioht nur die Beerbung frcicr Personen;
über die der Häusler sagt es niohts. Männer und Frauen werden
in gleicher WeiBe beerbt 5. Für di& drei ersten Klassen von Erb­
berechtigten, welohe das Gesetz beruft, tritt eine gemeinsame
hochinteressante auf. Das Gesetz beruft 1) die Kinder,
Enkel, Urenkel, 2) und 3) die Brüder und Schwestern nebst
deren Kindern und Enkeln 6. Sind demnaoh die eigenen Ur-Urenkßl 7

9 Der Genetiv r<!iv r{x'IIwv bedeutet wohl nur diess, nicht dic An­
ordnung väterlicher Gewalt, die gar nicht hierher gehörte. Oben S.57
N. 19, S. 109 N. 1.

4 Literatur und Quellen bei Windscheid, Pand. III § 628 N. 13.
Für attisches Recht s. SchuHn S. 15. 25.

5 IV 23-27. 43-40. V 9-10. Daher auch V 14. 19 ouno,'falIWV
die Frau mitumfasst.

6 V 10-12. 14-16. 18-20.
7 Die Frage ist nicht ohne praktische Bedeutung: Caillemer, droit

de succ. S. 11 fg., namentlich bei dem friihen Heirathstermin in Gortyn
(VII 37. XII 32).
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und die Geschwister-Urenkel nicht mitbernfen?6 oder ist die An­
nahme ~rlanbt, das Gesetz habe sich nur ungenau ausgedrückt
und meine die Descendenten (die eigenen und die der Geschwister)
schlechthin? Gegen diese Annahme spricht sofort, dass von Ur­
enkebi nur in der ersten Klasse, bei Geschwistern hingegen nur
von Enkeln die Rede ist. :M;an müsste also anch diese Differenz
auf eine zufällige Ungenauigkeit des Gesetzes zurückführen. Dass
aber eine solche doppelte Ungenauigkeit vorliege, ist schwer
glaublich. Sofern sich also irgend eine plausible Erklärung IUr
jene Beschränkung und diesen Unterschied finden lässt, wird man
berechtigt sein, dieselben als absichtliche anzusehen. Eine solche
Erklärung ergibt sich aber, wie ich meine, aus der Vergleichung
anderer nahe verwandter Rechte.

Nach alten arischen Stammesideen besteht, wie noch vor
Kurzem schön entwickelt ist ll, zwischen den Eltern und den Deacen­
deuten der drei nächsten Grade eine engere Sacralgemeinschaft, die
sich zunächst in der Pflicht zur Bestattung und zum Todteneult
äussertj folgeweise sind auch die, welche einen Ascendenten der
drei nächsten Grade gemeinsam.haben, unter sich in einer engeren
sacralen Vereinigung.. DieBe Personen bilden die indische Sapinda­
familie, ~ie attischen ayxuJ7;e1S, den römischen engeren Cognaten­
kreis bis zu den Sobrinen. Die Bedeutung dieser Vereinigung
tritt ausser beim Todtencult noch bei der Blutrache und vor
Allem beim Erbrecht hervor. Wer ausserhalb der Sapindafamilie
oder der aYXtfT1;etg stebt, gelIört nicht zu den näheren Erbberech­
tigten. Demnach maoht dieses nähere Erbreoht Halt bei den
eigenen Urenkeln und bei den Geschwister-Enkeln (nicht erBt
-Urenkeln). Genau die gleiche Beschränkung aber finden wir in
den drei ersten Erbklassen unseres Gortyner Gesetzes wieder. Lei­
der hat dasselbe alle anderen Erbbereohtigten nicht einzeln und
nach ihrer Ordnung genannt, sondern in dieser Beziehung wohl
nur auf das frühere Recht verwiesen (4. Klasse); wir wissen also
nicht, wie es mit dem Erbrecht der übrigen a1Xuj'[;1:11g, nament­
lich der Gesohwisterkinder und Gesohwisterenkel unter einander
sta.nd, und ob auch hier noch die geschilderten uralten Ideen
festgehalten worden sind: in jener Beschränkung der ersten Kla.sse

8 Dieselbe Frage ist für das attische Recht streitig; s. Lipsius II
N. 254. 270. 271. CailIemer a. a. O. S. 10-18. 84-87. Leist S. 73 fg.

o Von Leist S. 20 ff. 78 fg. 80 ff. 91. S. für das indische Recht
auch Kolder, Krit. V.J.Schr. f. Gesetzgebung XXIII S. 12.
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auf. die eigenen Urenkel, der zweiten nnd dritten anf die Ge­
sohwister-Enkel glaube ioh jedenfalls eine Naohwirkung derselben
finden zu dürfen.

Das Gesetz beruft 5 Klassen von Erbbereohtigten:
1. Klasse: Kinder, Enkel, Urenkel.
a) Bereclltigte Personen. Die vollständige Anordnung

dieser ganzen Erbklasse findet sich erst V 10 fl'.; der Abachnitt
IV 31 fl'. besohäftigt sich zunächst le(liglich mit Söhnen und
Töchtern, mit der Feststellung der unter ihnen Erbberechtigten,
mit der Grösse und dem Inhalt der Erbtheile. WÜ' dürfen dar­
aus folgern, dass die Kinder die von ihnen abstammenden Kinder
(Enkel) in der Erbfolge ausschliessen ; wie im übrigen geerbt
wird, ob in stirpea oder anders, ist nioht gesagt.

Erbbereohtigt sind nur die freien, nioht auch die unfreien
Desoendenten, die das Gesetz bei freien Frauen erwähnt 10. Erb­
berechtigt sind neben den Söhnen auch die Töohter, was dem
griechisohen Recht sonst so gut wie fremd ist 11. Nicht erb­
berechtigt Bind diejenigen, welohe schon zu Lebzeiten des Erb­
lassers abgefunden sind, sei es durch freiwillige Abtheilung
sei es vielleicht durch die gezwungene Abtheilung bei Verurthei­
lung des Kindes 13, sei es durch Mitgiftsbestellung, da ja die
Mitgift. gleich dem Erbtheil ist 14.

b) Die Erbmasse. Ausgeuommen von der Erbmasse ist
der Hä'!lsler-Besitz, und zwar wohl alles Häuslervermögen, ob­
wohl das Gesetz ausdrücklioh nur das Vieh ammimmt, welches
einem Häusler gehört, und die Stadthäuser, denen ein Häusler
einhaust, der auf der Stelle haust. Mit dieser Worthäufung ist
wohl gemeint, der Häusler dürfe nicht blos in das Haus aufge­
nommen sein, precaristisoh und als Einlieger, es müsse ihm viel­
mehr vom Herrn zur eigenen Wirthschaft als eigener Besitz ge­
geben sein, so dass das Haus gerade alll die Stelle erscheint, von
der aus er wirthschaftet - wie auch wir VOll 'Hofstelle' reden.
Hieraus lassen sicll interessante Rüokschlüsse auf die vermögeull­
rechtliche Stellung der Häusler machen. Das Gesetz bezeichnet

10 VII 4-10. Möglicher Weise sind sie indess als eigene Häusler
der Erblasserin in der 5. Klasse berufen.

11 Erbrecht der Töchter in Delphi und Tenos, s. Naohweise bei
Thalheim S. 56 N. 1, wonach also Post, Baust. II S. 176 zu beriohtigen ist.

12 IV 23-29; s. diess Kap. unter I 3.
111 IV 29-31; s. oben 2. Theil, III. Kap., III 1.
14 IV 48-51; s. oben 2. Theil, III. Kap., II 1.
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ausdrücklich das Vermögen als ihnen gehörig 15 ; wenn es trotz­
dem es für nötbig erachtet Haus und Vieh von der Vertbeilung
unter die Kinder des Herrn auszuscbliessen, so muss der Herr
mindestens bezüglich dieses Vermögens als eine Art von Ober­
eigenthilmergedacht werden. Von selbst ergeben sich hierbei
anziehende Vergleichungen mit ähnlichen Verhältnissen in an­
deren Rechten, -- Wie es aber mit der Vererbung des Herren­
rechts selbst, das der Verstorbene über die Häusler und ihren
Besitz hatte, steht: das el'fah1'en wir leider nicht. Wird dasselbe
wie jedes andere Vermögensstiick unter die Erben ,getheilt?

c) . Die Vertheilung dlH Erbmasse. Das Vermögen
wird nicht schlechthin als Einheit uach Quoten vererbt, Viel­
mehr zerfallt es in SR.chlich verschiedene Massen, wie das in viel
höherem Grade im deutschen Erbrecht der Fall war und zum
Thei! noch ist. Eine besondere Rechtsstellung haben die Häuser
in der Stadt nebst dem was drin ist und bestimmtem Vieh.
Diese Masse fällt als Präcipuum an die Söhne 16, wäbrend das
sonstige Vermögen unter alle Kinder <schön? 17 getheilt werden
soll, und zwar dergestalt, dass die Söhne je zwei, die Töchter
je einen Theil erhalten 18. Unter den Häusern 1U in der Stadt
nebst dem was drin ist haben wir vielleicht den fundus inst,ructus
zu denken, nicht auch die in dem Hause befindlichen zum Ver­
kauf bestimmten Dinge und das Geld, sondern n.ur, was dauern­
des Inventar des Hauses ist: das Mobiliar, die Geräthscbaften,
vielleicht auch die zum Haus gehörigen Sklaven 20, Vom Vieh

15 IV 36 .FO!xtor; B'
1S Zunächst ungetheilt? Vgl. Caillemer, droit de RUCC. 8, 54 ff.

Jannet S. 88, Aristot. PQlit. I 1 § 6. Die Vorschrift zu theilen wird
erst für das 'sonstige' Vermögen gegeben IV 38; doch bedeutet das
"Theilen' dort wohl lediglich Theilen mit den Schwestern, im Gegen­
satz dazu, dass die Söhne das Ha.us u. s. w. allein bekommen.

17 Ut inter bonos agier oportetl Vgl. auch 67lij XIX 'VU'VIX'VffU. xt:t~­

}.IU'l:« in XII 80.
18 Dass Söhne das Doppelte wie Tochter erben, findet sich in

fremden Rechten sehr häufig; reiche Nachweisungen bei Post, Ge­
schlechtsgen. S. 152, Anf. 8. 143, Urspr. S.84, Baust. II S. 176, Grund!.
S. 283 N. 1. 286. - Unendlich häufig findet sich auch, wie Post nach­
weist, der 8atz, dass die Söhne ein Präcipuum erhalten, a.uch im indi­
schen Recht: Post, Geschlechtsgen. 8. 152.

19 Bemerkenswerth ist der Plural: mehrere Häuser sind in einer
Familie.

00 lV!YQ8ufta d'll!~a II 11, s. oben S. 64.
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sind zwei Artan, wohl mit technischen Worten, bezeichnet; die
n:eofJm;a, worunter wohl Schafe, Ziegen, Schweine, und das
cstarhfüssige' Vieh, worunter 'wohl Rinder, Pferde, Esel, Maul­
thiere zn denken sind.

Vom Ackareigenthnm und von Häusern ausserhalb der Stadt
ist hingegengarnicht die Rede. Daraus lassen sich, wie mir
scheint, einige nioht allzu unsiohere Rücksohlüsse maohen. Die
Bestimmung jenes Präcipuum für die Söhne ist nur so zu. er­
klären, dass ihnen ein besonders werthvolles Besitzthum vor­
aus gegeben wird, werthvoll sei es im ökonomisohen Sinne: das
wird bei den Heerelen zutreffen, sei es im ethisohen Sinne: so
mag es mit dem Stadthaus stehen, welohes als Sitz des Ge­
sohleohts denen gebührt, welohe die Familie fortsetzen eine
Idee, die auoh uns wohlvertraut ist. Träfen diese Gesichtspunkte
auch beim Landeigenthum zu, so würde allOh dieses hier in einer
bevorzugten Stellung ersoheinen. Da das nicht der Fall ist, so
darf man schliessen, dass das (selbstbewirthsc11aftete) Grundeigen­
thum in dem socialen Leben des freien Mannes keine besondere
Rolle spielt. Er wohnt in der Stadt, weil er am politisohen Re­
giment Thei! nimmt; die Landwirthschaft hingegen wird in der
Hanptsache von den Häuslern bet.rieben (s. oben S. 63 fg.), welche
ileshalb auoh drauBsen auf dem Lande wohnen und dem Herrn
zinspflichtig sind; ihnen liegt insbesondere 21 die eigentliche Ar­
beit der Bebauung des Landes ob 22.

Nie.ht alles Land indess lrann durch die Häusler bewirth­
schaftet worden sein, denn Viehzucht treibt der freie Mann selbst,
und zwar ist in dem Vieh ein nioht unwesentlioher Bestandtheil
seines Vermögens zn sehen: beides ergibt sich eben aus jenem
Vorbehalt. Fiir die Heerden aber muss er Land haben, Nimmt
man hiernach an, dass der freie Mann doch auch selbstbewirth­
sohaftetes Grundeigenthum hat, so müsste dasselbe zu dem son­
stigen Vermögen, welches unter alle Kinde1' gleichmässig ver­
theilt wird, gehören. Das ist aber höchst unwahrsoheinlioh: denn
dann würde jenes Präcipuum sich auch' auf dieses Grundeigen­
thum erstreoken. Der Vorbehalt lediglioh der Heerden für die
Söhne ergäbe unter jener Voraussetzung keinen rechten Sinn:
die Söhne hätten Heerden ohne genügendes Land, die Töohter

21 Aber auch Viehzucht: IV 36.
2ll Gerade die zu Gortyn gehörig gewesene Ebene von Mellsara

ist sehr fruchtbares Getreidelalld. Hoeek I S. 3S. e. III S. 428.
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Land ohne die dazu gehörigen Heerden. Diese Schwierigkeiten
beseitigen sich, wenn man eine lIypothese wagt, die nämlich,
dass die Bürger von Gortyn ihr Vieh auf die gemeine Weide 23

getrieben haben. Dana.eh ergibt sich diess Bild: das Land ist
zum Theil Gemeindeland, auf das die Bürger, die von ihrem
Haus in der Stadt aus wirthschaften, ihr Vieh auftreiben, zum
Thei! ist es in dem Besitz der zinspfliclltigen meist auf dem
Lande wohnenden Häusler, welche für ihre Herren das Feld be­
stellen, wie Aristoteles sagt 24. Man muss siob hierbei erinnern,
wie sehr tHe Dorisohen Männer die Beschäftigung mit dem Staat
als ihre eigentliche Aufgabe und den Ackerbau nur als unter­
geordnete Arbeit ansahen 25.

Wenn aber nur ein Haus und kein sonstiges Ve,rmögen 26

da ist, so solleu die Töohter erben wie geschrieben ist. Also
auch vom Hause die Töchter je einen Theil, die Söhne je zwei?
So 8cheint es. Das würde also eine Auseinandersetzung zwisohen
den Geschwistern vorausl!etzen, da ja ein Zusammenwohnen zu
ungleichen,Quoten nicht denkbar ist. Dürfen aber die Schwestern
(lae Haus ihrer Brüder vel'lassen, unter deren Schutz wir eie
doch wohl denken müssen? Oder ist eine andere Auslegung
richtiger? 27

Die Bestimmungen des Gestltzes sind an 'dieser Stelle wenig
oorreot gefasst (s. oben S. 52). Was heisst es: <wenn kein an­
deres Vermögen da ist'? Genügt schon ein geringes vielleioht
werthloses sonstiges Eigen, um die Töchter vom Hause aUSZll­
sohliessen? Gewiss nioht. Der Begriff C kein anderes Vermögen'
ist nicht streng juristisoh gedacht. Ferner ist von dem Inhalt
dee Hauses und von dem Vieh hier nioht wieder die Rede, was
doch nothwendig wäl·e.

d. Rückwirkende Kraft des Gesetzes. Die Erthei-

28 Vom Gemeindeland wissen wir durch Aristoteles Pol. Il7 § 4b .

24 Pollt. II 7 § 8.
25 Belege bei Hoeck III 8. 22.
2S Hier (IV 46) schlechthin Xe~ttfJ.w. genannt, oben Ta ").Art xe~­

ttfJ.TfJ. IV 37 fg.
27 Etwa die, dass die Töohter in diesem Falle wie oben vom Hause

nichts bekommen und, wenn und weil anderes Vermögen nicht da ist,
auch VOll diesem nichts? Oder steht etwa dieser Satz IV 46-48 in
Beziehung zu dem sonst ganz unmotivirt eingeschalteten Satz vorher
Z. 43-46, dass der Nachlass der Mutter wie der des Vaters getheilt
werden solle?
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lung des Erbrechts an die Töohter ist eine Neuerung des Ge­
setzes; daher bedarf es einer Bestimmung über das zeitliohe An­
wendungsgebiet des neuen Rechtssatzes. Ausgeschlossen von der
Erbbereohtigung sind zunächst die sohon vor dem Erlass dieses
Gesetzes iJ'gendwie durch Mitgift abgefundenen Töchter Der
nächste sohwierige Satz V 1-9 bestimmt, dass gewisse Frauen
miterben 29 sollen, während den übrigen kein. .Anspruoh, nämlioll
bei der Erbschaft mitzuerben, zustehen solle. Es bestimmt jene
Frauen einmal durch die Voraussetzung, dass sie kein Vermögen
haben dürfen infolge von Mitgiftsbestellung des Vaters oder Bru­
ders oder infolge von Erbschaft, und zweitens durch eine Zeit­
bestimmung, welohe nach dem Kosmos eponymos, Kyllos, ge­
geben ist. Sieht man diese Zeitbestimmung ganz wörtlioh an, so
soheint ein Erbrecht gegeben zu sein den Frauen eines bestimmten
Jahrgangs, nur den Frauen des Kyllos-Jahrs, denn öxa hehlst
zunäellst <als'. Diese Erklärung ist gewiss nicht richtig; denn
damit wäre das Erbrecht versagt den Frauen VOl' diesem und
nach diesem Jahr, V 8 macht aber den Gegensatz lediglich mit
den Frauen <vorher'. Dieser Gegensatz beweist vielmehr, dass
öxa den Anfangszeitpunkt der Berechtigung angibt, also im Sinne
von <seit' zu .nehmen ist.

Welches ist nun dieser Zeitpunkt? Man könnte ihn als rIen
des Erlasses unseres Gesetzes ansehen; das Imperfect h;oupwJI
V 5 wäre dann vom Standpunkt des späteren Lesers rIes Gesetzes
geschrieben. Dagegen spricht, dass bei den sonstigen .Anwen­
dungsbestimmungen unseres Gesetzes das Datum niemals genannt
ist, ferner, rIass die Zeitbestimmung mit dem vollen Jahr gemacht
ist, wodurch die .Annahme nöthig würde, dass rIas Gesetz gera<le
zu Beginn der Amtllperiode erlassen ist; endlich aber, und rIas
scheint mir entscheidend, lä.sst sich schwer einsehen, warum auch
künftig die Frauen, welolle irgendsonstwoher einmal geerbt
haben, nicht miterben sollen. Diese und andere Schwierigkeiten
heben sich, wie mir scheint, am leichtesten durch folgende Er­
klärung, die ich deshalb vor anderen möglichen in der Note so

28 IV 62-VI; s. oben III. Kap., II 1.
1I9 «710Alll'Xa1'1'JV, s. unten N. 86 und oben 2. Theil, III. I(ap., N. 84.
00 Die Frauen, die künftig miterben, sind die im Kyllos·Jahr ge-

borenen? Oder bedeutet :YlIVft V 1 etwa blas die verheirathete Tochter?
Dann wäre diess der Sinn: bei künftigen Erbfiillen erben mit alle bei
Erlass dieses Gesetzes noch ledigen Töchter, von den bei Erlass diese.s
Gesetzes schon verheiratheten aber nur die, welche durch Mitgift uicllt
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angedeuteten Erklärungen bevorzuge. Bei künftigen Erbfällen
erben alle Töchter, ledige wie verheirathete mit, sofern sie ~ieht

unter Lebenden. abgefunden sind. Danach würden die Töchter,
wenn der Erbfall kurz vor Erlass diesM Gesetzes eingetreten ist,
nicht miterben. Diese Härte abznsohwäohen ist dem Gesetz rück­
wirkende Kraft für alle Erbfälle seit dem Kyllos-Jabr
gege ben. a1 oxa V 4-5 ist dann wohl aus den zunächst vor-
h d W

< ~ ,,>,.
ergehen en orten zu : cu rVvalx8f; al ~l'1 an:o"axav-

aal, öxa etc. Der Ausdruok ist wenn aucll ungesohickt doch
klar: die Frauen, welche in Folge des bisher geltenden Gesetzes
seit dem Kyllos-Jahr nioht geerbt haben, d. h. deren Vater seit
diesem Jahre gestorben ist und die ihn beerbt hätten, wenn das
neue Gesetz schon in Geltung gewesen wäre, diese sollen naoh­
träglich nooh ihren Erbtheil abbekommen. Aber nicht ihnen
allen wird dieses grosse Beneficium ert,heilt, sondern nur denen,
welche nicllt bereits jetzt bei Erlass dieses Gesetzes, also ohne
seine Hilfe auf andeI'e Weise befriedigt sind, und zwar daducll,
dass ihnen entweder 1) der Vater eine Mitgift bestellt hat
dass damit ilu' EI'breoht ausgeschlossen ist, war schon IV 52­
V 1 gesagtj oder 2) dadm'ch, dass ihnen der Bruder eine Mitgift
gegeben hat. Da eine Mitgiftsbestellung durch den Bruder doch
wohl nur dann vorkommt, wenn der Vater bereits todt ist,
müssten alle anderen Erkläruugen entgegen dem Zusammenhang
des Gesetzes annehmen, dass dasselbe nicht VOll der Beerbung
des Vaters sondern nur von der der Mutter spreche: die Mutter
würde also von den durch den Vater oder Bruder dotirten Töoh­
tern nicht mitbeerbtj die ratio dieser Bestimmung wäre sehr
dunlrel! Nach der oben proponirten Erklärung fällt diese Schwie­
l'igkeit fort: wenn (leI' Vater vor dem Edass dieses Gesetzes seit
dem Kyllos-Jahr gestorben ist, ohne die Tochter dotirt zu haben,
so kanu doch nach dem Tode des Vaters der Brnder' ihr eine
Mitgift bestellt haben, - daduroh wäre sie· dann ebenfalls ab:
gefunden und hätte keinen Anspruoh mehr, nachträglioh noch von

abgefunden sind, auoh duroh irgend welohe Erbsohaft kein Vermägen
haben, und erst seit dem Kyllos-Jahr verheirathet sind, Das Gesetz
betrachtet dann die bei seinem Erlass bereits verheiratheten Töchter
als ausgeschieden aus dem Hause, und macht nur eine Ausnahme für
die armen und erst seit kurzem verheiratheten. (Denkt Comparetti gar
an die eigene Frau des Erblassers, weil er i,IJP« f/; 2(' ii liest? Das
scheint mir nach dem Zusammenhang und wegen der ausdrüoklichen
Anordnung, dass die Kinder Erben seien, V 9 ff., unstatthaft.)



Rückwirkende Kraft des Gesetzes. 2-4 Erbklssse. 143

der väterlichen Erbschaft etwas Weiteres abzubekommen. 3) Auch
die Töchter erben nachträglich nioht mehr mit, welche schon ge­
erbt haben. Von we~? Wer die ganze Bestimmung von kUnf­
tigen Erbiallen versteht, ist gezwungen den sachlich nicht zu
reclltfertigenden Satz zu statuiren: hat sie von einem der El­
tern oder von irgend einem Dritten geerbt, so verliert sie ihr
weiteres Erbreoht gegen die Eltern. Denkt man, wie ich, an

> schon eingetretene Erbfälle, so könnte man ähnlich interpre­
tiren und mUsste dann' nm', da ein ErbreclJt gegen die' Eltern
erst durch dieses Gesetz eingeführt ist, lediglich die Beer­
bung von Seite11verwll.ndteu, etwa die in V 18 angeordnete Be­
erbung der Geschwister (3. Erbklasse), welche demnach sohon
altes Recht gewesen sein würde Sl, als gemeint annehmen. Die
oben dargelegte Auffassung der ganzen Stelle, und nur sie, er­
möglicht aber auoh ei11e andere viel einfachere und ihrer ratio
naohverständlichere Auslegung. DeI' Vater ist vor Erlass des
Gesetzes gestorben. Vielleicht haben die allein erbberechtigten
Brüder im Auftrage des Vaters, der ja über die Theilung des
Vermögens bestimmen darf, oder auah freiwillig der Schwester
e.twas vom Naohlass abgegeben: damit ist ihr genug gethan,
das Gesetz, welohes die naohträgliohe Beerbung des Vaters an­
ordnet, findet auf sie keine Anwendung mehr.

Die ganze .Bestimmung V 1-9 bedeutet hiernaoll : die Töohter,
welche wegen der Erbsohaft ihres Vaters nicllt abgefunden sind,
sei es durch Mitgiftsbestellung Seitens des Vaters selbst oder 11aoh
seiilem Tode Seitens eines Brudet'!! oder daduroh dass sie bei der
Erbtheilllng in Folge -Auftrags des Vaters oder freiwillig etwas
abbekommen haben, sollen naohträglioh nooh von der Erbsollaft
ihres Vatel's ihren Erbtheil abbekommen, sofern der Erbfall sich
seit dem Kyllos~Jahr ereignet hat.

2. Klasse: Die Brüder, deren Kinder und Enkel V·13ff.
3. Klasse: Die Sohwestern, del'en Kinder und Enkel V 17 W.
4. Klasse: Die Epiballontes (V 25), oder wie g,erade hier

V 23 erklärt: diejenigen, denen es zukommt (so. die Erbsohaft

81 Wie es auoh in Athen galt, obwohl die Töohter dort ihre El­
tern neben Brüdern nicht wie in Gortyn beerbten. S. Caillemer, droit
de suce. S, 80-82. Dazu wurde stimmeu, dass in unserem Gesetz für
diese Erbklssl)e eine Uebergangsbelltimmung nicht gegeben ist. Die
kurze Anordnung der vierten Erbklssse in V 22 W. sprioht freilich
i1afüt" dsss auch mit dieser SchwesterIlerbfolge etwas Neues eingeführt
wurde.
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zu übernehmen), woher es sei, onw x' flSB. Wer diese sonst Be­
reohtigten sind, sagt das Gesetz nioht; dass sie Blutsverwandte
sind, halte ioh tur sicher (s. oben S. 62 fg.). Im Weiteren sind
zwei Auslegungen möglich:

a) Berufen sind die weiteren Blutsverwandten in der Rei­
henfolge, wie sie das frühere und in dieser Beziehung noch weiter
geltende Reoht beruft 88. Der Zusatz ()'lew x' Vbedeutet dann ent­
weder: woher auoh immer und wie sie verwandt sein mögen
insbesomlere wäre damit der Vorzug der Männer vor den ~'rauen

und der Vorzug deI" dUl'oh Männer vermittelten Verwancltsohaft
vor der durch Frauen vermittelten, wie er in Klasse 2 und 3

hervortritt, verneint 34.

b) Möglioh indess auch, obgleioh wegen des relativischen
()r~ x' 8mf1r!t~Ä1J in V 23 unwahrscheinlicher, dass sohleohthin
auf eillmal alle sonstigen Verwandten zusammen berufen werden,
gleichviel ob Männer oder Frauen, ob in näherem oder weiterem
Grade verwandt: gerade wie das röm. alte Civilrecht den Satz
ausspraoh (si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento> 35.

5. Klasse: der XAaeO~ '[;a~ .Fotxlas, d. h. die gesammte
dem Erblasser zugehörig gewesene Hä.uslersohaft, s. oben S. 64.
So auffallend diese Erbbereohtigung ist: eine andere Interpretation
scheint nicht möglich. Welches aber die Recbtsstellung dieser
Häusler ohne Herren sein würde, das lässt sioh nicht tm'athen.

IU. Erwerb der Erbschaft.

Von einem Erwerbe der Erbschaft durch ein Verfahren, wie
die attische Epidikasie, findet sich keine Spur. Ueberall, auoh
fiir Söhne und Töchtm', scheint, wenn nicht ein Erbschaftsantritt
(&vat}"~fN)'ftL -ra X((~/t(t'[;(t) erforderlich so doch eine Ausschlagung

S2 Die Worte rCt Xf!~flam in Z. 23 fg. gehören nicht zu onw x' ~

= woher a\lch das Vermögen stamme - denn ein Unterschied nach dem
Ursprung des Vermögens ist auch vorher nicht gemacht -, sondern (und
daher die Stellung vor TOVT!<)d) sowohl zu Em(1aJ.l!1 mit Ergänzung von
a"at.J.;q:J.m wie in XI 83 fg., als auch zu TOUr!<)>: aVlXlliiOm.

illl Ganz ähnlich, wie wenn der Prätor im zweiten Ordo die legi­
timi beruft, 1. 1 D. unde leg. 38, 7.

M Oder deutet der Zusatz auf den Ursprung der Berechtigung
hin: 'durch welchen Gewohnheitsrechtssatz ouer Gesetzessatz auch immer
sie berufen sein mögen?'

llli XII tab. V 5 (Coll. Leg. XVI 4 § 2).
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der Erbschaft moglich 36: es gibt keine heredes necesaarii wie
im alten rom. Civilrecht 37• Ein Unterschied wie ihn das attische
Recht zwischen 8~ttJCt1;EVm(; und 8'I(;u1fx(Xala macht 38, ist unserem
Gesßtz nnbekannt. Dass auch die Kinder die Erbschaft aus­
schlagen dürfen, geht ausser aus dem für sie wie für alle an­
deren Erben gleichmässig gebrauchten Ausdruck< die Erbschaft
übernehmeu' besonders aus XI 31 fl'. hervor, wo unter den Aus­
sohlagllngsbereohtigten BQ wegen der XI 43 gebrauohten Worte
'Tccn:Qo!>, naT:(lrjla u. s. w. nothwendig auch die Kinder
sein müssen.

Als Grund der Ausschlagung tritt lediglich Uebersolmldung
der Erbschaft hervor. Schlägt der Zuerstberufene aus{ so wird
wohl an den demnäohst Bereohtigten defedrt 40. .

IV. Reohtsstellung der Erben.

1. Rechtsstellung der Miterben zu einander. V 28-VI 2
. handelt über die :F~rbtheilung zwisohen den EnttJa).'AO))7:81;;. Hier
. sind damit aber nioht blos die enttJa)J.oneg der vierten Klasse,

sondern wohl die sämmtlichen in irgend einer Klasse zur Erbfolge
berufenen Verwandten, wenn sie im conoreten Falle erbberechtigt
sind, gemeint.

Eine allgemeine Erbtheilungsklage 41, also ein Zwang zur
Theilung existirt nicht. Nur ein indirecter Zwang wird geübt:
der Richter weiat auf Antrag der die Theilung nachsuohenden
Miterben diese, bis die anderen Miterben in die Theilnng ein­
willigen, in den alleinigen Besitz des Nachlasses ein 42. Verletzt

B6 Die Ausdrücke unseres Gesetzes für 'die Erbschaft erhalten'
sind: TCl Xf!~fm7:(l EXY/V (von allen 5 Klassen gebrauoht, z. B. V 12. 17.
21. X 47. V 27), J.cxvxav1]v (von der ersten Klasse, z. B. IV 89. X 51)
und «noJ.mJX,xll1]lJ (von den Töchtern, z. B. V 1); endlich lr,VCU).~{fCXI,

ebenfalls für alle Berechtigten, mindestens die der ersten 4 Klassen,
wie schon Xl 34 beweist; für die Kinder insbesondere: X 44.

67 Der ufO. ist auch in Athen heres necessarius ohne beneficium
abstinendi: SchuHn S. 17.

ll8 Lipsius II S. 608 ff. 69 (Xl p.{v "Cf. J.€twvn XI 32 fg.
40 Bflzeugt für den Adoptivsohn X 45 ff., sonst vielleioht (??) zu

schliessen aus dem Plural ob; in XI 88.
41 Ueber diese Leist S. 496. Vgl. Hofmann, Beitl'. z. Gesch. des

griech. u.. röm. Rechts S. 28. 27.
42 Es ist so, als wenn der Prätor eine missio in possessiollem im

Ediot versprioht und zugleich ein Interdict aufstellt ne vis fiat ei
iu possessionem missus est.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XL. Erlliinztlugsheft. 10
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einer der anderen Miterben diese Besitzeinweisung dadurch, dass
er eigenmächtig Saohen fortnimmt, so hat er neben dem doppelten
Werth der Saohe noch 10 Stat. als Busse an die in den Be­
sitz Eingewiesenen zu zahlen, eine Busse, wie sie uns sohon
oben III 13 ff. begegnete. Die Besitzeinweisung selbst ist hier­
naoh offenbar keine Sohutzmassregel, zu der kein Grund ersicht­
lich wäre, sondern ein Zwang gegen die Miterben, welohe nioht
theBen wollen: diesen muss es lieber sein einen reellen Theil als
niohts Reelles zu haben. Nur bezüglioh gewisser Gegenstii.nde
hat del' Riohter eine unmittelbare Theilungsbefugniss anf Antrag:
V 39 ff. nennt dem Verderben ausgesetzte Sachen (Consumpti­
billen!), Kleidung n. dgl., ferner oberflä.ohliche (geringwerthige?)
Sachen, endlioh auoh die Frucht. Nicht sicher ist, ob. das die
vorhandenen Früchte oder ob es der Niessbrauch (also auch die
künftigen Früchte) ist. Beides lässt sich denken; letzterenfalls
ist die Zwangsmassregel gegen die, welche nicht theilen wollen,
schwächer; das Erstere ist wahrscheinlioher. Der Riohter ent-·
scheidet llier sohwörend in der Saohe selbst, d. h. er urtheilt
nicht bIoB, dass die Erben theilen Bollen, sondern er nimmt die
Theilung selber vor.

Im Uebrigen hat er scheinbar nichts mit (ler Theilung zn
thun; diese bleibt Privatsache der Miterben 43 und geschieht ansser­
gerichtlich, llnd zwar sollen nach V 51-54, wohl um künftigen
Streit zu vermeiden, drei oder mehr 44 Zeugen dabei zugegen sein.
Sind dabei die Miterben zwar einig über das Ob? der Theilung
aber nioht über das Wie?, so sollen Bie 4B die Sachen (oder die
ganze Nachlassmasse?) dem Meistbietenden verkaufen und dann
die erhaltene Summe theilen 45.

In der Schlussbestimmung VI 1-2 lesen wir nicht eouJoi
er (der Riohter oder der Theilende) gibt der Tochter heraus':

nirgends in unserem ganzen Gesetz steht die Anordnung des
Hauptsatzes im Indioativ des Präsens 46 -, vielmehr 1] DtDOle,
C wenn er gibt', sodass das Verbum des Hauptsatzes zu ergänzen
bleibt. Nun kommt das Wort OtDOVCCl. in Rüoksioht auf Töchter

49 Als Subjeot zu aiv~v V 47 1st doch wohl nioht der 'Riohter zu
denken.

44 Vgl. zu dieser Wendung die L. Saxonum XXXIX: duobus aut
tribus ... idoneis testibus ..., ct si plures fuerint, moHns est.

45 V 49 ff.: so sollen sie den Preis zertheilen, so dass jeder seine
entsprechende Quote erhält. Das bedeutet der Aoousativ t.na{Jo~a.v.

46 S. oben 8. 52 fg. N. 42 ff. Auch sprachlich wäre Ulffol bedenklich.
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- abgesehen von der hier nicht in Betracht kommenden Ver­
lobung vrll 21. 23 - bei der Mitgiftsbestellung als technisohes
Wort vor: IV 49. 50. 52. V 2. Ich denke deshalb hier unter
oLDol dasselbe und als Subject den Vater: da die Mitgift gleioh
dem Erbtheil, die Hingabe der Mitgift also eine Art ant~cipirte

Erbtheilung ist, so soll der Vater, wenn er der Toohter eine Mit­
gift gibt, sie geben nach denselben, d. h. den so eben für dIe
Erbtheilnng ausgesprochenen Regeln (y.a'&a '&a av-ru, zu ergänzen:
oop.7Jv). Dabei ist vielleicht zunächst (aber doch wohl nicht aus­
schliesslich) an die dicht vorher stehende Bestimmung über die

{Anwesenheit von drei Zeugen gedaoht, so dass man sogar ver­
sucht sein könnte als Verbum lediglich das nCle~p.7Jll aus V 53 zu
ergänzen. Damit würde sich dann zugleioh auch die Voranstel­
lung des Dativs :tv'Ya'Z'f.(l erklären, er entspräohe den oanop.evOLg
in· V 51.: den Theilendel1 sollen drei Zengen dabei sein, der
Toohter, wenn der Vater eine Mitgift gibt, ebenso.

2. Reclttsslellung der Erben ~u den Gläubigern. Wer die
Erbschaft angenommen hat, haftet für die Erbsohaftsschulden auch
mit seinem eigenen Vermögen, bis zum vollen Betrage gerade
wie in Athen 47 und Rom. Das Gesetz spricht in der HauptsteIle
hierüber (XI 31-45) nicht von Erbschaftsschulden allgemein
sondern nur von der Judicatsschnld und dem 6pfJ.etv aervt!ov.
Diess erklärt sich so. Dass der Gläubiger, dem eine specielle
Sache geschuldet wird, diese auoh aus der Erbsohaft in Anspruoh
nehmen kann, versteht sieh von selbst, mag nun Erbe Bein wer
immer. Die Haftung für solehe Sobuld kann auch dem Erben
nie zum Naehtbeil gereiehen, da er ja diese Saohe in dem Naeh­
lass vorfindet. Darum wird dieser Fall nioht berüeksiohtigt.
Wiohtig ist die Frage nur bei generischen Sehulden, und (la
denkt das Gesetz insbesondere an Geldschulden. Denn die Geld­
sohuld wird nioht blos mit den in dem Naohlass befindliohen
Geldstüoken sondern mit dem ganzen Vermögen erfüllt. Um
demnaoh zu wissen, wie es mit der Haftung für Erbsohaftssehul­
den überhaupt stehe, braucht man nur über die Haftung für
G61dsehulden zu hören. Gar keinen Sinn aber hätte es, wenn
das Gesetz hier nur von zwei bestimmten Sobuldarten spreehen
wollte. 6pi}A8lV tx(!'YV(!OV ist also sehleehthin j6de Geldsohuld,
und die Irrtheils80huld ist nur eine besondere Art derselben, wie
im 1. Theil, Ill. Kap. a. E. erörtert wurde.

41 Lipsius S. 59B N. 807.
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Für die leiblichen Kinder und in deren Ermangelung für
den Adoptivsohn jst nooh ausdrücklich bezeugt, dass sie als Er­
ben auoh die göttliohen und menschlichen Verpflichtungen der
Erbschaft zu erfüllen haben 46. Unter den ersteren sind der Cult
der Familiengötter, die Besorgung des Begräbnisses u. dergl.,· untel'
(len menschlichen Verpflichtungen sind nicht (nur) die privatrecht­
lichen Schulden, sondern (auch) die publicistisohen auf dem Ver­
mögen ruhenden Lasten sowie möglioher Weise (?) etwaige Auf­
träge des Erblassers an die Erben von Todeswegen 49 zu vel'stehen.

Schlägt der Berufene die Erbschaft aus, so haftet er für
die ErbschaftsBchulden nicht mehr 50; ob auch die Verpflichtung
die gedachten göttlichen und menschlichen Lasten zu tragen, da~

mit abgewälzt wird, mag für die leiblichen Kinder zweifelhaft
bleiben; für den Adoptivsohn ist es ausdrücklich gesagt (XI

Die wegen Ueberschuldung ausgeschlagene Erbschaft wird
den Gläubigern überliefert XI 38 ff. 51 Ausdrücldich fügt das
Gesetz hinzu, dass für die väterliohen Schulden 52 auch nur die
väterliche Erbschaft,' für die mütterlichen auch nur die mütter­
liche hafte 58, nicht aber etwa die Vermögen deI' heiden Eltern, die
ja factisch oft genug während der Ehe einheitlich gewesen sein
werden, auch jetzt als Einheit behandelt werden; man kann die
eine Erbschaft annehmen, die andere ausschlagen 54.

Wie es bei Miterben mit der Haftung für Schulden, mit
dem Recht auszuschlagen u. s, w. steht, sagt das Gesetz nicht:
die Schwierigkeit liegt darin, dass das Vermögen ja in vielen
Fällen (s. oben S. 138) nicht als geschlossene Einheit nach Quoten

4B TtJ.J.1J,lt Ta iH1Ill :Y.al Ta ~l'TeW:1Ulla qnef! TOt'; rll'Yjl1lo!,; erearra!

x 42 fr.; s. VI. Kap., IV 1. VgL das Ut..etll bei Demosth. XLIII 66
p. 1072.

49 So Sohulin 8.85 Z.ll 8.87 Abs. 5; s, oben Kap., 12.
50 p7Jlfff!lc!1! (tlall Naohtheil) ~P7JlI XI oll.
51 Vgl. zu diesem Passus XI 81-45 die Bestimmung des röm.

Ediots: Gai. III 78. Cioero pro Quinetio 0. 19 § 60. v. Bethmann­
Hollweg, Civilprozess II S. 566 Nro. 3; Lenel, Ed. perpet. § 207, Vgl.
auch Gai. TII 84.

52 Das ist der Sinn von im: Ee fW naTf!o. in XI 42. Ebenso XI
44. Darum auch vnee;'UtTtl1fU;p.'YjV in XI 35.

5B lirelfm, von den Gläubigern mitgenommen, fortgenommen wor­
den; vgl. IX 42 und oben S. 80 N. 8, S. 182 zn N. 94.

M Durch diese Bestimmung wird bewiesen, dass auch
die Kinder zu den lnlßCcHovre. gehören, und dass auoh sie keine ne­
cessarii hel'edes sind.
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anfdie Erben übergeht, sondern dass zunächst das - vielfach
werthvollste Besitzthum als Präcipuum VOll den Söhnen vor­
weg genommen wird.

V. Kap. Das Recht der Erbtöchter 1.

Das Institut des El'btöohterrechts, welches in diesem, und das
<;er Adoption, welches im folgenden Kapitel (largestellt wird, ge­
hören ihrer ursprünglichen Bedeutung nach eng zusammen und
bilden behle einen Theil des Erbrechtsj behle sind aus ein und
derselben erbrechtlichen Idee hervorgegangen. In der Gestalt,
in der sie in unserem Gesetz erscheinen, ist dieser Zusammenhang

gelöst und überwiegt, wenigstens beim Erbtöcllterrecht, der
familienrechtliche Charakterj desshalb werden sie hier in geson­
derten Lehren hinter dem Familien- und Erbrecht besprochen.

Das Erbtöchterrecht wird in dem Gortyner Gesetz sehr
ausführlich uml detaillirt behandeltj dabei ist die Disposition des
Gesetzes hier Verworl'ener als anderswo 2.

Erbtochtel' 8 ist die unverheirathete oder verheirathete Frau,
wenn sie keinen Vater und keinen von Yatersseite rechten Bru­
der (frater consanguineus) hat 4. Solche Erbtöchter sind verpfiich-

1 Material: Heffter S. 384-6. Platner II S.250-260. Derselbe,
Beiträge zur Kenntniss des Attisohen Reohts S. 117**. Gans S.337-341.
303. Lipsius I S. 67. 59. II S. 646 N. 176. S. 666 N. 240. S.570-1.
575-7. 614-7. Griooh. Staatsalterth. 5. A. § 24 N. 16. § 48
N. 12. § 119 N, 5. § 120 N. 6-12. Tblliheim S. 57 N. 1. S. 58 N. 1.
S.60 N. 3. S.10 N.2. Caillemer, droit da succesBion S.36-51. 55-60.
Jannet S.90-IOO. 133-135. Sohmidt, Ethik der Griechen II S. 162-
166. Leist S.47-9. 722.

11 VII 14- IX 24. XII 20-33. Die Disposition ist diese; I. Hei·
rathsrecht. Fall A: VII 14-VIII 20. Fall B: VIII 20-30. Fall C:
vm 80-36. Dann zwei nachträgliche Zusätze: 1) Abwesenheit des
BereohtigLen VIII36-4O, 2) Begriff der Erbtochter VIII 40-42. II. Er­
ziehung und Vermögensverwaltung VIII 42 IX 24. Eingeschoben:
Recht8folge bei Verletzung des Heirathsrechts VIII 53-55. (Die Be­
stimmungen IX 7-24 werden im VII. Kap. unter V be<lprochen wer·
den.) ,Dann in den Schlussnachträgen XII 20-33 Ergänzung zu den

.Sätzen VIII 42-53.
s TllXT(lI{l(;;XO'i bei Herod. VI 57 naT/?ovxo, - Cobets nftllovXo,

(1853, Oitat bei Hermann a. a. O. § 24 N. 16; zuletzt 1884, Mnemosyn.
XII S.157) wird nun wohl zur Ruhe gelangen -j in Athen tntxJ..1](!o,.

4 VIII 40-42. Aehnlich im attischen Recht; s. Demosth. XLVI18
p. 1134. Diese Definition muss fUr das ganze Gesetz gelten und bezieht
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tet jedenfalls zu heirathen, und zwar steht zunächst gewissen
nahen Verwandten das Recht sie zu heirathen zu. Die ursprüng­
liohe Idee dieses auoh in dem attisohen und anderen grieohisohen
Reohten vorkommenden Instituts ergibt sich aus der Vergleiohung
mit fremden Rechten, insbesondere dem indischen Reoht. Ohne
Zweifel haben wir es hier mit altem arisohem Erbtheil zu thun,
obsohon ähnliohe Ideen sioh auoh bei niohtarischen Völkern finden 5.

Das Reoht der Verwandten die Erbtoohter zu heirathen er­
soheint in unserem Gesetz zweifellos als selbstnütziges vermögeus­
werthes Recht dieser Verwandten. Ganz anders ursprünglich 6.

Erste und vornehmste Sorge des Mannes ist die Fortpflanzung
seines Geschlechts durch den Sohn: denn diesem liegt die :Besor­
gung der Familiensacra, der Todtencult ob. Kein grösseres Un­
glüok und keine grössero Schande, als ohne Söhne zu sterben.
Wem die Natur leibliche Söhne versagt hat, der greift um die
Erblosigkeit abzuwenden zu künstliohen fictiven Mittelp. Weit­
verbreitet ist als solohes zunächst die Stellvertretung des zeu­
gungsunfähigen Ehemannes duroh einen nahen :Blutsfreund. Ein
zweites Mittel ist die Adoption; viele Rechtssätze der Adoption
auch noch im römischen Recht· erklären sich nnr aus dieser ihrer
ursprünglichen :Bedeutung: adoptio naturam imitatnr. Ein letztes
Mittel ist das Institut des Erbtöchterrechts : hinterlässt ein Mann
keinen Sohn, aber eine Toohter, 80 soll der nächste :Blutsfreund
des Verstorbenen mit dieser Tochter einen Sohn zeugen, der da.nn
als Sohn 7 seines Grossvaters gilt und als dessen Erbe die Fa­
milie fortsetzt. Daher in Athen die Vorschrift, dass der voll­
jährige Sohn der Erbtocbter (nicht der Ehemann) Bchon bei ihren

sich nicht etwa bloss auf die vorhergehenden Sätze. Mehrmals heisst
es: wenn die Erbtochter ein :Haus hat, VII 81. VIII 1. Das kann sie
aber (abgesehen von IV 46 ff.) nur haben, wenn sie keinen Bruder hat,
da die aT.lr~ den Brüdern als Präcipuum zufallt, IV 82. Auch ist nie
von Erziehung oder Vermägensverwaltung durch den Bruder die Rede,
was doch sonst der Fall wäre.

II Post, Grund!. S. 216.
6 Vgl. zur folgenden Entwicklung Schoemann, Griech. Alterth. I

3. A. S. 877. Caillemer, L. Schmidt, Jannet. Am Besten: Post, Grundl.
S. 215-220; vgl. Gescblechtsgen. S.23-25. Auf. S. 143. Leist S.27­
81. 46 ff. 715 fg. Ueber indisches Recht ausserdem: Kohler, Krit. Vier­
telj.schrifL f. Gesetzgebung XXllr S. 17 ff. Ztschft f. verg1. RWiss. III
S. 894 ff.

7 Isaeus III 73 p.45: nvv rwvoj-tlvwv (be) .ij, /fvyaT(}O'; 'lTcdrTwv el­
aayetyeiv vlov EetllTrj). Caillemer S. 46.
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Lebzeiten das Vermögen des Grossvaters bekommt, daher der
Zwang gegen den Ehemann die ehelichen Pflichten auszutiben 8.

Nioht d.eashalb also werden die nächsten Verwandten zur Heirath
berufen, weil ihnen die Erbschaft übermittelt werden Boll, Bon­
dem weil der zu zeugende Sohn und Erbe möglichst nahe vom
Blute des Grossvaters und Erblassers sein soll.

Es ist hier nicht der Platz, die allmähliche Umbildung die­
ser Ideen, die uns in den classischen Rechten nur noch fragmen­
tarisch und zum Thei! fast unkenntlich entgegentreten, weiter zu
verfolgen. Anch das Gortyner Gesetz steht bereits auf einer
Stufe weit vorgeschrittener Umbildung. Die Verwandten sind
nur noch berechtigt, nicht verpflichtet, .die Erbtochter zu heira­
then j ihr Heirathsrecht ist ein selbstnütziges vermögensrechtliches
Rechtj die Erbtoohter kann sich durch Abtretung eines Theils
ihres Vermögens davon frei machenj sie ist selbst Erbin ihres
Vaters, nicht bloss Uebermittlerin dieser Erbschaft an ihre Söhne;
desshalb behält sie auch die Erbschaft so lange sie lebt trotz
Grossjährigkeit ihrer Söhne. Mit der Ertheilung des eigenen Erb­
rechtes an die Erbtochter hätte nun eigentlich jenes Heirathsrecht
dei.' Verwandten in Fortfall kommen mtissen: es hielt sich aber,
eben weil es jetzt ein Intel'esserecht der Verwandten war.

Andere Rechtssätze unseres Gesetzes hingegen lassen sieh
nur aus dem dargestellten Ursprunge erklären. So vor Allem
die oben angegebene sonst ganz unverständliche Definition der Erb·
toohter, wonach !lurch das Dasein eines frater consanguineus das
Erbtöchterrecht ausgesehlossl'ln ist, mag die Schwester auch noch
so reich sein, beim Dasein eines Stiefbruders von Muttersseite her
hingegen doch Anwendung findet, mag anch die Erbtochter ganz
arm sein: StiefbrUder von Mnttersseite her setzen eben die Fami·
lie des Vaters nicht fort. Ferner der Satz, dass das Heiraths·
recht der Verwandten erst erlisoht, wenn sie Kinder hat, und
Anderes.

I. Heirathspflicht der Erbtocht.er.

1. Sture. Verpflichtung aen heirathsbereektigten Verwanaten,
su heiratken,

Das Recht die Erbtochter zu heirathen steht den Brüdern
des Vaters und deren Söhnen zu, und zwar ist im Goncreten Fall
zunächst heirathsbereehtigt) BmfJaUWl! 01tvl1jl! 9, der älteste Bru·

8 Gans S. 839 fg. Caillemer S. 47. II S. oben S. 62 fg.
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der des Vaters; sind mehrere Erbtöchter da, so ist fUr die zweite 10

heirathsbel'echtigt der zweite Bruder und so fort. Sind keine
Brüder da, sondern nur Vettern, so heirathet die älteste Erbtochter
den ältestell 11 Sohn des iiltesteu Bruders, die zweite aber· den
zweiten Sohn desselben ältesten Bruders und BO fort 12. Dieses
Recht der Vettern tritt aber nur ein, wenn gar kein Oheim da
ist: demnaoh schliesst der jüngere Oheim die Söhne des vorver­
storbenen älteren Oheims aus Nicht berücksichtigt ist der Fall,
dass mehrere Erbtöchter da sind, aber nur ein Oheim und Söhne
von ihm selbst oder von vorverstorbenen Oheimen. Die älteste
Erbtochter kommt an den Oheim j ist die zweite frei oder kommt
sie an den ältesten Sohn des ältesten Oheims, also, wenn der ein­
zig lebende Oheim selbst der älteste ist, an dessen ältesten Sohn?

Sind mehr Erbtöohter als heirathsbereohtigte Verwandte da, so
bekommt 14 doch jeder Bereohtigte nur eine Erbtochterj die über­
zithligen jüngeren Erbtöchter sind also frei (VII 27-29). Da­
mit ist nicht sowohl die Polygamie verboten - an Zustände,
die ein solches Verbot nöthig machten, ist kaum zu denken -,
sondern es sind damit die vermögensreohtliohen Folgen ausge­
sohlossen, von denen naohher die Rede ist. Man denke z. B. an
den Fall, dass die ält.este Erbtochter den einzigen Heirll.thsan­
wärter abfindet: tritt nun das Heirathsreoht desselben auf die
zweite Erbtochter in Kraft? Diess verneint uuser Gesetz. Im
Weiteren !lind drei Fälle zu unterscheiden:

A. Die Erbtoohter ist ledig VII 29-VIII 20. Hier
macht das Gesetz folgende Unterfälle:

1) Sie ist nooh umnUndig, die Heirll.th ist also unmöglich.
Damit sollen aber die vermögensrechtliohen Vortheile der Ehe dem
berechtigten Verwandten, mag dieser unmündig oder miindig-min­
deljährig oder volljährig sein, nioht ganz verloren gehen: die Erb-

10 Als Subject zu OTlU{E{fat in VII 20 sowie nachher in VII26 ist
zu denken: die zweite Erbtochter.

11 Das ist in VlI 23 trotz ifji doch wohl gemeint.
12 So verstehe ich ;').).(p brl ~~ no n(jE1r{l1rw in VII 26

Wäre der älteste Sohn des zweitältesten Bl'uders gemeint, so müsste es
heissen: ;lurp rlji h; 7(0 ~mnQEW{l1rw. Gemeint sein könnte indess auch:
tler von allen Vettern zusammen auf den Erstbereclltigten im Alter
folgende; dabei wäre daun vorausgesetzt, dass der älteste Sohn des
ältesten Bl'llders auch der älteste aller Vettern sei.

lS VII 21: cd cU XCI p.~ fWll7:l CuJEJ.!plOl.

14 E)(']lJ in VII 28, ganz vermögensreohtlich!



Heirathsreoht der Verwandten. 1M

toohter falls ein Haus - auoh hier ist wohl ein Stadt]1auB
da ist, dieses allein, von dem Niessbrauch des ganzen

übrigen 15 VermögenB bekommt· der die eine, sie die
andere Hälfte VII 29 -35.

2) Sie ist mündig und will ihn heirathen.
a) Er ist noch unmündig; die Heirath ist unmöglioh; Ent·

scheidung wie zu 1), VII 29-35.
b) Er ist miindig aber minderjährig. Er darf heirathen;

will er nicht, so bleibt ihm während der Minderjährigkeit (las
Recht gewahrt; aber er erhält inzwischen niohts VOll dem Niess'
brauch: das ganze Vermögen steht nach Substanz und Frucht·
nutzung bei ihr VII 35-40.

c) Er ist Entweder erfolgt die IIeirath, oder
wenn er nicht verwirkt er sein Recht, aber nicht sofort,
sondern erst wenn die Blutsfreunde der Erbtoohter einen Richter'
spnwh gegen ihn erwirkt haben. Dieses Urtheil soll Hlm auf·
geben hinnen 2 Monaten zu heirathen. Befolgt er es nioht, so ver·
liert er sein Reoht, nnd der näohste Heirathsanwärter suooedirt in
liasseibe VII 40-50.

d) Dieselbe Folge wie bei (liesel' richterlichen Priiclusion
tritt ein, wenn sie und der Verwandte
dauernd abwesend 16 ist: der zweitberecbtigte 17 BUC'

cedirt in Jenes Stelle VIII 36-40. Ein ist anzunehmen,
wenn der Erstberechtigte vor der Eingehung der Ehe stirbt. Da.a
Gesetz entscheidet diesen Fall nicht.

3} Sie ist mUndig und will nicht
a) auf ihn warten falls er noch unmÜndig ist oder
b} ihn heirathen, falls er mUndig ist 19.

15 'übrigen' ist in VII 33 zu lltlvro. hinzuzudenken.
16 , 1;1 tntOa/~o> YIII 37
17 Das ist der fm{Ja}.).OlJ', den YIII 39 meint.
18 So ist VII 55 wohl sicher zu erg'ämlen.
19 Und seinerseits sie heirathell wilL Wie aber, wenn er minder­
ist und bis zur warten (oben 2b), sie aber llicht

warten will? Wie endlioh, wenn Cl' volljiihrig ist, uud sie heide llicht
heirathen wollen? Entsoheidung: bevor sie einen Anderen hein,then

muss stäts erst der präcludirt oder
sein. Präcludirt wird er aber erst durch Richterspruch, diesel' setzt
aber, da ihre Blutsfreunde voraus, dass sie sich bereit er­
klärt zu heirathen: tImt sie das nicht, so kann sie selbst keinen anderen
heirathen - und dann bleibt res integra, oder sie muss ihn abfinden.
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In beiden Fällen mUlis sie ihn abfinden i daduroh wird nioht
nur er seines Reohtes verlustig, es suocedirt auch kein Anderer
an seine Stelle lW, sondern sie wird frei. Die Abfindung besteht
darin: sie bekommt 21 das Stadthaus nebst Inhalt (wie der Sohn
bei der Erbtheilung, oben S. 138), wenn ein solohes da ist, vom
tibrigen Vermögen bekommt er die Hälfte, sie die Hälfte VII 52
-VIII 5.

B. Eine schon verheirat'hete Frau wird Erbtoohter
VIII 20-30. loh denke den Fall so :so lange Vater oder Bruder
leben, ist die Toohter nioht CErbtochter'. Sie ist von einem von
beiden irgend Jemandem zur Ehe gegeben 22 und hat ihn geheira­
thet 2B, was ja möglioh war, da ein Reoht der Verwandten nicht
bestand. Nunmehr stirbt Vater und (oder) Bruder, damit wird
sie nachträglich Erbtoohter 24, und' das Reoht der Verwandten
kann in Kraft treten. Nothwendig ist es dabei anzuneb,men, dass
damit die frühere Ehe gelöst oder doch - ohne die gewöhnlichen
Nachtheile der willkürlichen Scheidung (s. oben S. 119 fg.)
dm'ch die Frau lösbar wird 25. '

1) Es sind Kinder da. Dann ist das Reoht aller Verwandten
erloschen. Sie hat die Wahl entweder die Ehe fortzusetzen 26

oder gegen die oben gedachte 27 Abfindung, die diess Mal an den
Ehemann gezahlt wird, frei zu sein.

2) Es sind keine Kinder da. Dann tritt das Recht dea
nächsten Verwandten in Kraft, als wenn aie noch ledig wäre i will
sie also ihren Ehemann behalten oder irgend einen Anderen ala

20 VIII 7-8: ilji.
21 öla),CtVxaV'111 VIII 4-5 sie bekommt es so, dass dadurch eine

endgiltige Auseinandersetzung zwischen beiden eintritt, im Gegensatz
zu lhw),a"x((v'1V VII 84: er bekommt etwas von ihr ab.

ll2 ö6'lro" EQWXall, VIU 21. trotz in V 2
2B Denn sie hat Kinder VIII 24. Denkt man sie nur als verlobt,

so müsste man sie als schon vordem verwittwet annehmen, was zu künst­
lioh. wäre, Auoh wäre die freie Lösbarkeit der Verlobung, ohne
Ahfindung wie sie hier vorkommt, anzunehmen.

24 VIII 21 fg.: 7larqtpwxo, rlv'1ntl.
ll5 Das ist nicht unerhört. S. für Athen Thalheim S.67 N. 1 Z. 1

v. u" S. 58 N., dort Naohweisungen. Freilich ersoheint dort nioht wie
hier in Fall 1 die Erbtochter selbst ala die zur Scheidung berechtigte,
sondern ähnlich wie hier in Fall 2 die Verwandten.

26 So mUllS nun freilich crn:lJl1jl' und o71lJte,'h:/t VIII 22. 24 über­
setzt werden,. wenn man nioht ipso-iure-Lösung der Ehe annimmt.

21 ~ Er!!lXnat in VIII 25 fg. weist auf VIII 1-5.
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den el'stberechtigten Verwandten heirathen,' so muss sie den Letz­
teren abfinden wie oben 1\8.

C. Die Erbtochter wird Wittwe VIII 30-36.
1) Es sind Kinder da. Das Recht aller Verwandten ist er­

loschen wie in Fall Bi); sie kann frei heirathen oder nioht, nach
Belieben.

2) Es sind keine Kinder da. Das Recht des näohstberech­
tigten Verwandten tritt in Kl·a.ft, als wenn sie ledig wäre.

Gleich diesem Falle wird der im Gesetz Dioht erwähnte zu
behandeln sein, dass ihr Ehemann sich von ihr soheid et; der
Fall unter C müsste also vollständiger dahin präoisirt werden:
Beendigung der Ehe ohne Willen der Frau.

loh recapitulire:

I) An Stelle des fortfallenden erstbereohtigten Verwandten
tritt der zweitbereohtigte:

1) wenn der erstberechtigte richterlich präcludirt,
2) oder dauernd abwesend ist,
3) oder stirbt oder sichsoheidet, ohne der Erbtochter Kin­

der zu hinterlassen.
II) Das Recht der sämmtliohen Verwandten erlischt auf einmal:
1) falls der Erstberechtigte abgefunden ist. Diese Abfinclung

steht immer in dem·freien Willen der Erbtoohter.
2) falls die Erbtoohter aus einer Ehe, sei es mit dem Erst­

bereohtigten oder mit irgeml Jemandem sonst, ein Kind hat -- denn
damit ist der Familienerbe für das Vermögen da; nicht hingegen
auoh durch eine kinderlose Ehe der Erbtochter; ist der Erstbe­
rechtigte selbst der Ehemann, so bleibt das Recht des Zweitbe·
reohtigten, so lange die Ehe besteht, Eluspendirt, tritt aber mit
der Beendigung der Ehe in Wirksamkeit (s. oben Fall I 3); ist ir­
gend Jemand sonst der Ehemann, so wird das Heirathsrecht des

118 VIII 27-29. Naoh der Stellung der Worte gehört f"~ l.tob
onvt.ih:u in Z.23-24 als Bedingung auoh zn diesem Satz unter 2: d. h.
das Recht der Verwandten tritt nur in Kraft, falls sie ihren Ehemann
nioht behalten will; will sie das, so brauoht sie den berechtigten Ver­
wandten nioht abzufinden. Trotzdem halte ioh den Satz des Textes für
richtig; die Worte des Gesetzes sind inoorreot gestellt. Keinen Beweis
für die Ansicht des Textes bildet es, dass die Worte "l/d,'y'~ tfA ,lt~,

welche Z. SB stehen, hier fehlen: denn diese Worte beziehen sich nur
auf die Heirath eines Phylengeno8sen, welche im Fall Z. 26 nöthig, hier
Z. 31 freiwillig ist.
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Erstberechtigten dadurch nicht berührt: er kann Soheidung und
dann Heirath, oder Abfindung verlangen.

2. Stufe. Verpfi'whtung einen Phlllengenossen zu heiratlzen.
An Stelle des Verwandtenrechts tritt regelmässig das Hei­

1'athsreoht der Phylengenossen ~9; also:
I) wenn eintretenden Falls keille bereohtigten Verwandten

da sind;
II) wenn einzelne berechtigte Verwandte fortgefallen

ist durch 1) Präclusion, 2) Abwesenheit, 3) kinderlose Beendi­
guug der Ehe (oben I 1-3);

III) wenn das Recht der sämmtlicllen Verwandten auf, ein­
mal erloschen ist (oben II 1-2), sei es 1) duroh Abfindung des
erstbereohtigl'.en Verwandten, sei es 2) dnrcll Geburt eines Kin­
des. f,etzterenfalls tritt indess das Rccht der Phylengenossen
nur

a) bei der nooh verlleiratheten Erbtochter, faUs
was sie darf Bo, ihren Ehemann behalten, sondern
desselben nooh einmal heirathen wilL

b) bei der verwittweten oder durch den Willen ihres Mannes
geschiedenen Erbtochter : fdls diese nicht, was sie dal'f 31, ledig
bleiben sondern ein zweites Mal heirat.hen will.

Unter mehrereli um ihre Hanel werbenden Phylengenossen
darf sie wählen 82; einen derselben muss sie heirathen 8a; nur
die durch den Willen ihres l\fannes geschiedene oder verwitt­
wete Erbtochter, welche Kinder hat, ist nur berechtigt, nicht auch
verpflichtet ·zu heirathen, und die verheirathete Erbtochter, welche
Kinder hat,' darf ihren Ehemann behalten (s. oben). Bewirbt sieh
keiner der Phylengenossen um sie, so haben die Blutsfreunde der

29 Ganz das VIII 8-12: c~l ß~ i1011 ~7lIß,jU01IrE{;;

insbesondere noch für den Fall II 1) siehe VII 50-52; für den Fall
III 1) siehe VllI 5-7; fiir den Fall UI 2 a) siehe VIII für den
Ii'all III 2 b) siehe VIII 32 fg.; in VIII 29 ist ein u,uter 1) gel·loriger
Fall gemeint.

00 VIU 23 f!~ litOI.

B1 VIII 31. 33: af xa lff - d'~ ß~'

3'2 Tii,; (tl,la,; 'Cf»/l aln011UuV Öll,l.lt xa ).g VII 51. VIII 6. 12; vgl.
VIII 26. 32.

ss Denn es heisst an den in voriger Note eitirten Stellen nur: .8T1fJ.I,
'welchen' sie will, nioht al, 'wenn' sie will. Auch beweist dafür der
Gegensatz von &vavy.~ OE p.~ in VIII 33, und die Bedingung der Präclu­
sion in VIII 13 cd Tl";'; l{Jvlii> f'~TI> lEtOL VOll ihrem Willen ist gar
nicht die Rede.
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Erbtoehter diese Saehlage öffentlieh in der Phyle zu verkünden
unll 30 Tage Frist zu setzen, naeh frnchtlosem Ablauf derselben
ist das Heirathsreoht der Phylengenossen präcllldirt M.

Das Reoht der Phylengenossen erlisoht nur dureh diese
Präolusionj es bleibt suspendirt, so lange die Erbtoohter, wenn
auoh kinderlos, mit einem Phylengenossen verhehathet ist. Be­
züglich der verwittweten oder geschiedenen Erbtochter mit Kin­
dern gilt analoges Recht wie oben.

3. Stufe. Ist das Recht der Phylengenossen duroh Prä­
clusion verloren, so muss die Erbtochter (falls sie eben nicht,
was sie nm als Wittwe mit Kindern darf, ledig bleiben will) ir­
gend Jemanden sonst heirathen, der sie haben will VIII 19-20.

Resume. Heirathen also muss die Erbtochter unter allen
Umständen, ob nun bereehtigte Verwandte überhaupt nicht vor­
handen waren oder ob das Recht der Verwandten erlosohen ist.
Auch hat sie mit einer einmaligen Heirath ihre Pflioht nioht ge­
than, sondern muss naoh Beendigung der ersten Ehe zu .einer
zweiten uud so weiter schreiteu, bis sie Kinder erhält.

Sobald sie Kindel' hat, 1) ist sie, falls die Ehe durch Tod
(oder Soheidung seitens des Mannes) gelöst ist, nur bereohtigt,
nioht verpflichtet, wieder zu heirathen, 2) falls aber sie selbst die
Ehe duroh Abfindung des Mannes löst, ist sie verpfliohtet wieder
zu heirathen und zwar in beiden Fällen einen der Phylengenossen.

H. Erziehung und Vermögensverwaltnng 85•

Bei den Erbtöchtern, die bereits aus einer ohne ihren Willen
getrennten Ehe Kinder haben und desshalb keiner Heirathspflicht
mehr unterliegen, und ebenso bei allen verheiratheten Erbtöchtem
kommt die Erziehung nioht in und gilt bezüglich der Ver­
mögensverwaltung das für alle Frauen geltende gewöhnliche Recht.
Da im Uebrigen alle ledigen Erbtöchter, sobald sie mündig
friihestens allerdings zwölfjährig 36, heirathen sollen, so bedarf im
Wesentlichen nur das der Normirnng und nur das hespricht un­
ser Gesetz, wie es mit der Erziehung und Vermögensverwaltung

84 VIII 13-19. Die Ergänzung ist ziemlich sicher, ~ l(<< FEt~Wl'n

den Anfangspunkt der 30 Tage an.
95 VIII 42-53. IX 1-7. xrr 20-33.
96 XII 31-33. Diese Sehlussbestimmung des ganzen Gesetzes gilt

wohl überall, wo es sich um die Heirath einer Erbtochter handelt, nicht
bloss in dem vor XII 81 besprochenen Fan.
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bei unmündigen Erbtöchtern steht; will man genau sein, so muss
ma.n hinzudenken: und bei den mi.tndigen his zu ihrer Verheira­
thung. Zunächst scheinen «Waisenrichtel'> 37 die Bestimmung da­
rüber gehabt zu ha.ben 38; a.ber ihr Vorhandensein im conereten
Fall wird als zweifelha.ft hingestellt. Fehlen dieselben, so ist zu
unterscheiden, ob ein heirathsberechtigter Verwandter da ist
oder nicht.

l.Es ist kein heirathsberechtigter Verwandter da.
a. Die Erziehung steht bei der Mutter, wenn diese todt

ist bei den Oheimen von Mutterilseite 31l VIII 60-63.
b. Da.s Vermögen steht na.ch Substanz und Genuss der

Erbtochter selbst zu, so sagt VIII 47-50; diess corrigirt indes!!
der Nachtrag dahin, dass his zur Verheirathung die Oheime von
Vaters- und Muttersseite 4Q zusammen die Verwaltung 41 der Sub­
stanz und des Niessbrauchs haben sollen (XII 27 31), Wie
aber kann von einem väterlichen Oheim die Rede sein, wällrend
doch gesagt ist, ein 81ClfJaUrov sei nicht da? Lösung: da jeder
Heirathsberechtigte nur auf eine Erbtoohter Recht haben ka.nn,
so ist es, falls mehr Erbtöchter als Berechtigte da sind, möglioh,
dass die Erbtoohter väterliohe Oheime und dooh keinen hrtfJaA­
AtlJV hat,

2. Ein 1~eirathsb8rechtigter Verwandter ist da.
a. Das Erziehungsrecht scheint ihm zuzustehen, denn

das Gesetz macht das Erziehungsrecht der Mutter abhängig ",on
dem Niohtvorhandensein eines Heirathsberechtigten 42.

b. Die Vermögens",erwaltung. Nach VII 29-35 be­
kommt, wie wir oben S. 153 sahen, der Heirathsberechtigte, ab-

. 87 oqrpaVOOtll:fxamt; vgl. die attischen oqrpavorpUw.zl' und Df!rpal'l­
lYrat, Thalheim S. 14 N. 8.

8S Denn die nachfolgenden Regeln (ra lrqcef!.fI{pa) sollen nur in
Anwendung kommen (XQijDcet), al za /i-~ löJllft oerpccvo!fll!ctaml, sagt
XII 20-28.

ll9 Hierzu vgl.die dem Charondas zugeschriebene Anordnung, welche
Diodor XII 15 mittheilt: die Vermögensverwaltung einer Waise solle
bei den väterlichen, die Erziehung bei den miitterlicben Verwandten
stehen. Die Gesetzgebung des Charondas wird von den Alten mit Kreta.
in gewisse Verbindung gesetzt S. AristoteIes Politik Ir 9 § 5.

40 XII 27: 10'11 narqroce, richtiger wäre wohl: TOV' maewal'"
41 t(I!T1fl,l, XII 90; in VIII 44 hiess es Fley(Ul{a••

42 XII 24-25: lJ.~ iOno, lmfJaUoJlw.; ferner td fl~ d'l lm/lallrov
VIII 47, was, wie das zat in VIII 50 zeigt} als Bedingung auch zu dem
Tq«rpl{j'a, naq r(f /i-aTC!' gedacht ist.
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gesehen von dem der Erbtoohter allein verble,ibenden Hause, die
Hälfte von dem Niessbrauoh ihres ganzen (sonstigen) Vermö­
gens. In der Zusatzbestimmung VIII 42 -46 heisst es dann,
die väterliohen Oheime sollten den Betrieb des Vermögens ha­
ben und - so ist sehr wahrscheinlich zu lesen - die Hälfte
des Niessbrauchs tbeilend abbekommen (OW:Aa"xaV~pJ), 80 lange
sie (die Erbtoohter) unmündig ist. Es liegt am nächsten, als Sub­
jeot zu diesem (abbekommen> die Oheime zu denken. Dabei er­
geben sich aber gewichtige Bedenken. Warum verwaltet der Be­
rechtigte das Vermögen nicht selbst, wie er ja auch das Erziehungs­
recht zu haben scheint? Und vom Niessbrauch verbleibt der
Erbtochter nichts? Die eine Hälfte fiele an den Berechtigten, die
andere an die Oheime - wovon lebt denn sie selbst? und wo­
her haben die nicht heirathsbereohtigten Oheime ein Recht auf jenen
halben Niessbrauch? Mögliche Erklärungen wären:

1) Die Oheime bekommen die andere Hälfte des Niessbrauohs
nioht für sich, sondern für die Erbtoohter als deren Verwalter.
Dazu passt aber das Wort ouxlavxav1Jv sohleoht.

2) Denselben Sinn el'gibt es, wenn als Subjeot zu OtaMxV­
XavlJ" die Erbtoohter selbst gedacht wird, obwohl sie nicht ge­
nannt ist: die Oheime haben die Verwaltung, die Erbtochter
die Hälfte des Niessbranchs, der Berechtigte die amlere Hälfte.
Hierzu passte gut das 7;E - xal in VIII 49-50, was (sowohl­
als auoh' heisst: hier bekommt die Erbtochter sowohl (He Verwal­
tung als auch den Niessbrauch.

3) Odei' sollte als Subject zu Ota)"avxavYjv (der Heiraths­
berechtigte> ergänzt werflen? Die Oheime haben die Verwaltung,
der Bereohtigte bekommt seine schon oben erwähnte Hälfte des
Niessbrauchs. Aber die Ergänzuug scheint zu kühn.

4) Oder ist der Bedingungssatz VIII 46 (so lange unmitn­
dig ist' nicht auf die Erbtochter, sondern auf den Berechtigten zu
beziehen? Der Sinn wäre dann der: der Bereohtigte hat Verwfl.l­
tung des Ganzen und halben Niessbrauoh i so lange er unmündig
ist, vertreten ihn die Oheime. Aber dann müsste doch wohl der
Bereohtigte ausdrücklich genannt sein.

5) Endlich: die El'klärung bleibt übrig, dass der Satz nur

48 VIII 42-46 ist so zu erklären: die Oheime haben über das
Vermögen (nJp XQ11,U{n:wv) Macht, was die Verwaltung betrifft (rcir; .Fl(}­

raat".) und nur in Rücksicht auf diese, nicht aber etwa auch in Rück­
sicht auf die ganze Nutzniessung, S. obenS. 57 fg.
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in ungenauer Weise die sohon in VII 29-35 getroffene Bestim­
ll1Ung wiederholt und vervollständigt, dass nämlich, während die
Erbtoohter unmündig ist, der Berechtigte die Hälfte des Niess­
brauchs und die ganze Vermögensverwaltullg haben soll. Der
Satz enthält dann freilich die Ungenauigkeit, dass er V(fn <den
Oheimen' spricht, während er von dem einen heirathshereohtigten
Verwandten (6 eru{1cdJ.(I)v), der ja auch ein Vetter sein kann,
spreohen sollte.

Welche dieser Erklärungen man auoh annehmen möge, je­
denfalls enthält der Satz zwei fernere Incorreotheiten; einmal,
dass von Niessbrauoh schlechthin die Rede ist, ohne dass ge­
mäss VII 31 fg. das Haus ausgenommen ist; sodann dass das
Wort ou/lavxd.lIlJlI anstatt wie in dem entsprechenden Satz VII 34
un;oAavxallTjll gebrauoht ist.

3. Um die Vermögensverwaltung der Verwandten für die
Erbtochter handelt es sich auch in XI 1 ff. Doch können wir
die lückenhaft erhaltenen Bestimmungen IX 1-6 nioht mit einiger
Sioherheit ergänzen; einen Versuch macht die deutsche Ueber­
setzung oben S. 33 fg. Ein Fall wird angegeben, in dem Verkauf
und Verpfändung von Sachen der Erbtochter sein soll ­
die Brüder iler Mutter spielen dabei irgend eine Rolle 44. In
aUen anderen Fällen aber sollen die genannten Geschäfte un­
giltig sein_45•

Ur. . Sanctio legis. Den Beschluss der achten Tafel macht
ein Vord61'satz, dessen Nachsatz nicht erhalten ist: wenn Jemand
gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes eine Erbtochter heirathet.
Die Rechtsfolge kenuen wird nicht; jedenfalls wird das Recht
des Brt:t{1itV.WlI nioht dadurch gesohmälert. Irgend eine derartige
Bestimmung muss hier gestanden haben 46,

VI. IÜtp. Die Adoption 1.

1. Die Form der Adoption (ävqJl::tVlYtr;) ist ähnlioh wie in
Athen und Rom: der. Adoptirende stellt den zu Adoptirel1den in

44 Zu Fabricius' Ergänzung vgl. Lipsius I S. 362 fg. Platner II
S. 280 ff. Thalheim S. 80 N. 1.

45 Weiteres unten VII. Kap., V.
46 VIII 53-55. Vielleicht gehört auch reH'(; i1Tl{Jet)J0111aJ'<; in IX 1

noch zu diesem Satz und bildet das Subject des Nachsatzes: so sonen
die Verwandten ... (einen Anspruc11 haben, «as Vermögen erhalten??)

1 X 33-XI 23. Material: die in Kap. IV N. 1 citirtenPlatne.r,

/
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der Volksversammlung vor und fübrt ibn in seine Hetärie (s.
oben S. 55) ein, der er zum Opfer ein Opferthier und eine Kanne
Weines gibt 2. Die Adoption beruhrt alle drei Recbtssphärell:

.das ius privatum, publicum, S8.crum; denn die Familie, welche

.durch den Adoptirten nunmellr fortgesetzt wird, hat eine zugleich
privG.trechtliche, öffentlich-rechtliche und sacrale Bedeutung. Da­
her die Form. welche diesen drei Seiten gerecht wird: Erklärung
des Adoptanten, Betheilignng der Bürgerschaft als der politisch
an dem Act interessirten - ob bloss als Zeugnissversammlung
oder wie sonst, wissen wir nioht; endlicb ein Sacralact der He­
tärie. Auch die attisohe Adoptiollsform 8 zeigt diese drei Seiten,
nur dass die zeitliche Ordnung derselben eine andere ist; zuerst
erfolgt die sacrale Aufnahme in die Phratrie, später erst die in
den Demos 4.

Von einer Mitwirkung des zu ~l\.doptireJ1(len oder seines leib­
lichen Vaters findet sich keine Spur; dieselbe liegt wohl vor
dem öffentlichen Act.

Die Adoption unseres .Gesetzes ist eine Adoption nnter Le­
benden, wennschon ihr Hauptzweck auch in unserem Gesetze
di6"Schaffung eill~I!lErben für den kinderlosen Manu sein mag.
Eint, testamentarische Adoption auf den Todesfall wie in Atben I)

kennt nnser Gesetz noch nicht.
II. Fähig die Adoptioll vorzunel1men sind llUJ' mündige

Jll.nnet. SohuHu. Caillemer; ferner Lipsius S. 539-49. Thalheim S. 68
-71. Gans S. 314-8. Kobler, Ztsohft f. vergl. RWiss. HI S. 408 ff. Leist
8.163-5.168 fg. 731-4. Das Stück nnsel'es Gesetzes XI 1-15 ist
schon länger bekannt. Aeltere sehr abwegige Interpretationsversuche
ciUrt Caner DeI. Inser. Graec. 1. Aufl. zu No. 37; nenere s. bei Roehl
Insel'. GI'. Ant. No. 476, SehuHn S. 34 ff. nebst Citaten, CaiUemer droit
de suocession S.130-2. S. auch Leist S. 163 q und S.80 u.

II Das Opfer gesohieht in Athen dem ZEU~ qJf!ih:('IO'; vgl. Gilbert.
Griech. Staatssalterth. I S. 185, SchuHn S. 18. Da der attischen Phra­
trie die gortynisohe Hetärie gleiohzusetzen ist, wird das Opfer in Gor­
tyn wohl dem ZEU. b:cul!Elor; dargebracht, von dem Hesych u. d. W.
'Eml(!Eio. als kretisch berichtet.

3 Und, freilich in anderer Weisel auch die römische arrogatio
(nicht auch die adoptio. welche als Privatrechtsgeschäft erst der Zeit
nach den XU Tafeln entstammt. Sohm Institut., § 87 N. 3).

4 Nliheres Gilbert a. a. O. 1 S. 186 fg. Lipsius S. M3. Indesa auch
Leiat S.733

Il SchuHu S. 21 fg. I,ipsius S. MO Nro. 2. Leist S. 163 q.
Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. XL, Erllänzungahen. 11
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Männer, nicht Frauen 6, nichtUnmündige 7, nicht selbst Adoptirte 8.

Von sonstigen Beschränkungen ist nicht die Rede. Namentlich
ist die Zulässigkeit der Adoption nicht, was in Athen der Fall
war 9, daran gebunden, dass eheliche Söhne nicht vorhanden sind
oder unmündig versterben oder zustimme11 1o•

Hr. Wer fähig ist adoptirt zu werden, sagt das Gesetz
nicht ausdrücklich.' Freiheit in Bezug auf die Wabl des Adoptiv­
kindes gestattet, wie uns scheint, der Anfangssatz des ganzen
Abschnitts über Adoption: Adoption soll sein, von woher Jemand'
will. Ich beziehe das insbesondere darauf, dass der zu Adopti­
rende nicht aus den nächsten Verwandten des. Adoptirenden ge­
wählt zu werden braucht. Dass eine solcho Beschränkung recht­
lich ehemals existirt hat, können wir zwar nicht nachweisen, dür­
fen 'wir aber nach der dem Adoptionsinstitut zu Grunde liegenden
Idee (s. oben S. 149 fg.) wohl vermuthen. In Athen ist die Be­
schränkung auf die Verwandten zwar nicht Rechtspflicht, aber
doch strenge Sitte 11. - Können Frauen adoptirt werden? Das
Gesetz spricht nur von Adoptiv s öh n en, doch kann das Zufall
sein; das argumentum e silentio ist unsicher 12.

IV. Die Wirkung der Adoption bespricht das Gesetz nur
rücksichtlich des Erbrechts. Es unterscheidet folgende Fälle:

1. X 39-48. Der Adoptivvater hinterlässt keine leiblichen

6 XI 18, so wenig wie in Athen und Rom. Schuli11 S. 11. LiiJsius
S.544.

7 XI 19: das ist früher als in Athen; der Termin ist dort das
hcl ÖlfTfr; ~fI«'1J, d. h. zwei Jahr nach erlangter Hebe, SchuHn S. 10,
Lipsius a. a. O. In Rom haben die Pontifices zu prüfen 'aetas ...
an liberis potius gignundis idonea sit' Gell. V 19 § 6.

s XI 5-10; s. unten unter IV 3.
9 SchuHu S. 15 Nro. 4. S. 19 N. 49 fg. AehnHch dss indische

Recht: Kohler a. a. O. S. 414.
10 X 48 ff.: er erbt mit den leiblichen Söhnen.
11 Schulin S. 16. Thalheim S. 71 N. 5. Indisches Recht: Kohler

a. a. O. S. 414 fg.
12 Es ist sprachlich nicht ausgeschlossen, lt.f/-<fJClI1J{{J-{}W XI 18 pas­

sivisch zu fassen: 'Frauen und Unmündige sollen nicht adoptirt wer·
den', anstatt, wie im Text unter 11 geschehen, activisch 'sollen nioht
adoptiren '. Wir hätten dann die Bestimmung, welohe auoh im älteren
rom. Recht galt, Gell. V 19 § 10: quoniam et oum feminis nulla co­
mitiorumoommunio .ost. - Ueber attisches Recht: Sohulin S. 16. Thal-.
heim S. 71 N. 2.
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Kinder. Dann ha.t der Adoptivsohn die Wahl 111 entweder die Erb­
schaft ganz anzunehmen oder ganz auszuschlagen. Nimmt er die
Erbsohaft an, \'10 muss er die göttlichen uud mensohliohen Verpflioh­
tungen des Adoptivvaters in der Weise erfüllen 14 und die Erb­
schaft in der Weise, d. h. mit all den reohtliohen Folgen tiber­
nehmen insbesondel'e wird hierbei wohl an die Haftung für
Civilschulden gedacht 11} -, wie es das Gesetz fiir die leiblichen
Kinder bestimmt 16. Diese Verweisung zielt auf ein anderes Ge­
setz; der einzige Passus, den man heranziehen könnte, folgt erst
als Nachtragsbestimmung weiter unten XI 31 W., dort ist aber
von allen Erben gesprochen, fur die leiblichen Kinder nichts be­
sonderes gesagt, auch ist dort nur von Geldschulden, abel' nicht
von göttliohen Verpfliohtungen die Rede. Will der Adoptiv­
sohn nicht die Verpflichtungen erftHlen, wie gesohrieben steht
auch diese Verweisung gilt wohl dem früheren Gesetz, nicht bloss,
was überflüssig wäre, den Worten -ru .[}lva Kai 'l:' (hl1;(]Wll;fVa

in Z.42 -, 80 erhält er die Erbschaft nioht; dieselbe geht dann
an die 2. Erbklasse und folgende.

2. X 48-XI 6. Der Adoptivvater hinterlässt leibliohe Kin­
t. er. Dann erbt der Adoptivsohn gerade wie eine Tochter, also mit
Söhnen die Hälft.e eines Sohne~erbtheils17, mit Töchtern Kopftheil 1B.
Bezüglich der Haftung für Lasten und Schulden ist eine nicht kla.l'e
Bestimmung gegeben. Ihr nächstliegender Sinn ist der: auch in
diesem Fall soll der Adoptirte so wenig wie oben gezwungen
sein, die gedachten Verpflichtungen zu erfüllen und das Vermögen
zu übernehmen, kann vielmehr a.uch hier wie oben ausschlagen.
]'iir diesen einfachen Binn sind die Worte etwas zu nmständlich. Es

111 ftl ,,' ftVf).1/Tftl X 89 fg.
14 S. oben 2. Theil, IV. Kap., IV 2.
1li Als Object zu Ctl1fttAij8ftl. X 44 denke ich Ta Xf!~,.u:t.TIt, wie es

in XI 3-4 steht. TEU1jJ' und fwal.A~8ftl. zusammen bilden dann den
vollen Begriff der Haftung für VerbindHchkeiten, gerade wie XI 2-4.
Inaorreoter Weise steht X 46 TillT/v allein. Schleoht stilisirt ist die
Stelle immerhin: 'wenn er übernimmt ..•, soll er übernehmen'.

l6' Dass das ~ ~r(?ftm:tl Z. 44 - 45 auch zu T{UlJV gehört, be­
weist Z. 46.

17 Abgeseben vom Hause u. s. w., ganz wie oben S. 138 ff. Anders
in Athen; dort erbt er gleichen Thail: Lipsius S. 547 N. 184.

18 Die Construotion von Z.48-53 ist: Subject (zweimal) TQV "V­

cpftltTch·, erster Fall: mrfa P~1J TWll 1(?r1EVCttV, zweiter Fall: alOE ,,' €(>­
er<v<> u. s. w., Verbum ~P1]V, Prädica.t in Fall 2: .I'lf/FO,llor(?Ol', in Fall
1: (ergänze: so betlleiligt) o/rc<f! ... Aftl·xtCVOvn.
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scheint vielmehr ein Gegensatz gegen Fall 1) gemacht zu wer­
den, und der Sinn ist vielleicht dieser: im Fall 1) bekommt der
Adoptat nur entweder das Vermögen eum onere oder gar nichts;
hier bekommt er nur seinen Theil, diesen aber sine onere; er ist,
trotzdem er seinen Theil bekommt, nicht verpfliohtet, die gedachten
Lasten zu erfüllen und das ganze Varmög~n, was es auch sei
(EXn xcx XCXq;cx)Jn:'ll), also insbesondere auch die Schulden desselben
zu übernehmen. Jene Lasten, diese Schulden bleiben bei den
leiblichen Kindern. - A11ch die Sohlussworte dieses Satzes XI 5-6
sind nicht geschickt, mindestens überflüssig, wie Inan sie auch
interpretiren mag 19. (Zu mehr soll der Adoptirte nioht hinzu­
gehen " d. h. mehr als die genannte Quote soll er nioht haben.
Gegen den Erblasser ist diese Negation schwerlich gerichtet, da die­
Bel' ja kein Testament machen kann, in welchem er dem Adoptaten
mehr als seine Quote zuwenden könnte. Sie ist desshalb wohl
bloss als Verstärkuug der vorhergehenden gesetzliohen Normi­
rnng aufzufassen: (diess soll der Adoptirte haben und nicht mehr'.

3. X 6-10. Stirbt der Adoptivsohn ohne selbst leibliche Kin­
der zu hinterlassen, so geht das Vermögen, welches er von seinem
Adoptivvater geerbt bat, (doch wohl nur diess!) an die Verwandten
des Adoptivvaters zurüok, denen er es entzogen hat, also im Fall
1 das ganze Vermögen an die Erben der 2. und folgenden Klas­
sen, im Fall 2 seine Erbportion an die miterbenden leiblichen
Kinder 20. Hieraus ergibt sieb, dass der Adoptivsohn sieh nicht
wieder einen Adoptivflohn in das Haus seines Adoptivvaters hin­
ein adoptiren konnte, wie auch in Athen nicht 21.

V. Aufhebung der Adoption XI 10-17. Der Adop­
tivvatel' kann die Adoption wiederum durch eine öffentliche Er­
klärung in derVolksversammlung -- die Hetärie tritt hierbei nicht
hervor - rückgäugig machen. Eine Lösung des Verhältnisses
zwischen Vater und Kind kennt wenigstens elas attische Recht

19 'Mehr als seine Quote braucht der Adoptat nicht zu überneh­
men, insbesondere keine Schulden'? Oder ist vielleicht daran gedacht,
da.ss der Vater dem Adoptivsohu unter Lebenden nicht mehr lils diese
Quote zuweuden könne?

00 Caillemer vergleicht 11iermit hübsch dt'u Art. 351 des Code
civil: si l'adopte meurt sans descendants legitimes, les chos8s (dOlluees
par l'adoptant ou) receuillies dans sa succession . . . retourneront (a
l'adoptant ou) a. ses descendants.

111 Thalheim S.69 N. 3, Lipsius S. 548 Nro. 3, SchuHu S. 13 Nro. 2,
Plather II S. 323.
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nur duroh Verstossung, dnOXlltrV'/;'T:8W22. Herodot schreibt statt
dessen wie unser Gesetz (§nelncxu3'cxt 28. Diese Verstossllng ist
ehrend', sie darf daher nur aus rechtfertigenden Gründen vorgenom­
men werden 24. Gewährt unBer Gesetz dem Adoptivvater das Reoht,
sie willkürlich 25 vorzunehmen, so sorgt es dooh dafür, ihr duroh
ein äUSBeres Zeiohen den entehrenden Charakter zu nehmen: der
Adoptivvater soll 2 26 Stateren (wohl vor der öffentlichen Ver­
handlung) ins Gerichtshaus deponiren, und der Mnamon 27 soll
diese 2 Stateren (wohl bei dem öffentlichen Act selbst) dem Ver­
stossenen einhändigen als wäre der erst Adoptirte, jetzt fort­
gesohiokte, nur als Gast im Hause des Adoptivvll.tel·s gewesen
und ,reise nun freiwillig wieder ab. Diess ist wohl der Charakter
dieser Gabe, sie ist symbolisch: denn als Ersatz für irgend welohe
entgehenden Vermögensvortheile zu dienen, ist sie viel zu gering.

VI. Den Sohlu s s macht eine Uebergangsbestimmung XI
19-23. Nach den gegebenen Vorschriften soll in allen künf­
tigen Fällen 26 verfahren werden. Wegen früherer Fälle soll hin­
gegen keiu Anspruch mehr erhoben werden, weder von Seiten
des Adoptirten nooh gegen ihn. Diess wird sioh insbesondere auf
die Betheiligung des Adoptivsohnes an der Erbsohaft des Adoptiv~

vaters beziehen: hat er mehr erhalten, als er nach dem neuen
Gesetz erhalten dürfte, braucht er es nicht Jl(~rauszugeben; hat er
weniger erhalten, kann er niohts nachfordern 29.

22 Vgl. Dioclet. u. Maxim. (a. 288) in o. 6 C. da p. p. 8, 46 (47):
'abdicatio, quae Graeco more ad alienandos liberos usurpabatur et a.:n:o­
X~f!L>/;I> dicebatur, Romanis legibus non oomprobatur'.

00 Herodot I 59. Sehulin S. 36.
24 Gans S. 828 fg.
25 cer xa lr; XI 10-11; doch ist diese Ergänzung nicht völlig

sicher. Vgl. hierzu Tha,lheim S.70 N. 2.
26 Die Zahl ist unsicher, 2 oder 10.
27 S. oben S. 54.
!l8 ToiOöe, eigentlich 'mit denen, die adoptirt werden'.
(9 Wörtlieh Xl 21 fg.: es soll kein Klageanspruch darüber erhoben

werden diirfen, wie Jemand (nämlich von den erbberechtigten Blutsver­
wandten des Erblassers) jetzt hat, d. h. von der Erbschaft des Adoptiv­
vaters vor Erlass des Gesetzes abbekommen hat, sei es nun, er habe
zu wenig bekommen (a/uprtIlTVI, Dativ = zu Gunsten des Adoptirten,
d. h. so, dass der Adoptirte mehr hat, als er naoh neuem Gesetz erhalten
dürfte) oder zu viel (1TlXI;l aftlflClvun, d. h. so, dass er etwas von dem
hat, was nach neuem Gesetz dem Adoptirten gebtihrte). Bücheler:
Diess seheint die griech. Buchführung, unser Credit Debet, der Römer
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VII. Kap. Zum VCl'mögensverkehl'srecht.

1. Loskauf von Gefangenen (VI 46-55).

Diese Bestimmung erklärt sich durch den gleichen Reohts­
satz des attischen Rechts 1: 01 VO/LOt xel6vOVat 1:0V }..vaap8'Vov
€x 1:W)I nOMplw'tJ elvat 1(0)1 }..viJoe,"lla, lav p~ dnocMlji 'Ca lV'C(la,
und des römischen Rechts: der redemptor hat an dem iedemptus
ex hostibns bis zur Erstattung des Loskaufpreises ein pfa.ndähn­
liehes Retentionsreoht ll. Diese Uebel'einstimmung beweist da.s
hohe Alter unseres Reohtssatzes 8. Der allgemeine Sinn der An­
fangsworte ist demnach sicher, so zweifelhaft auch die Ergänzung
im Einzelnen ist. Ein freier Gortyner Bürger ist Gefangener der
Feinde!", ein anderer Gortyner ('ftl;) löst ihn sich aus, d. h. kauft
ihn mit eigenen Mitteln los 1'1, und zwar auf den eigenen Wuusch
des Gefangenen 6; bis der Losgekaufte das dem Loskäufer f.,u­
kommende ihm heraus- oder wiedergibt, bleibt er in der Gew!\~t

des Käufers. Der Ausdruck unseres Gesetzes 6IVat ent 1:tjJ &,t­
Avaa/t8vCf! ist correcter als der des attischen: eI)lat 'fOV }..vaa­
IL8VOV, denn von Eigenthum ist keine Rede, vielmehr von einem
eigenartigen Besitz· und Retentionsrecht. Ob 'Co ~1';tfJclJ..}..ov blos
das gezahlte Lösegeld ist oder nooh ein Mehres, was der Los­
käufer dazu erhält, etwa für seine Miihe, bleibt zweifelhaft. Auf
die letztere Vel'muthnng wird man geführt duroh die gleioh fol­
gende Wendung: wenn die Parteien nicht übereinstimmen über
die Menge, so soll der Richter schwörend entsoheiden. Dass mit
diesem <nicht Uebereinstimmen' blos der Streit über die That-

expensa et accepta wiederzugeben: die eine Seite des Contos über­
schrieben durch den Dativ (mir kommt zu u. s. w.), die andere durch
n(,('" mit Gen. (von mir ist zu zahlen u. s. w.).

1 Demosth. LIII 11 p. 1260. Vgl. Thalheim S. 18 N. 6.
2 vinoulo quodam retineri in 1. 20 § 1 D. qui test. 28, 1; ,pignoris

vinoulum in 1. 21 pr. D. de oapt. 49,15; quoad exsolvatur pretium in
causam pign01'is constituti etc. c. 2 C. de post!. 8, 50 (51).

11 Von dem Mommsen, Festgabe für Beseler S. 262 spricht.
4, 111.> ia.).o1l:oUa. deutet an, dass kein wirklioher Krieg vorhanden

zu sein braucht; Pomponins sagt 1. 5 § '2 D. t. c. 49,15: si cum gente
ali.qua neque amicitiam neque hospitium neque foedus amicitiae causa
factum habemus, hi hostes quidem non sunt, ... liber (autem) homo
noster ab eis oaptus servus fit et eorum.

5 ).Vf1'1mG VI 49. 53. Vgl. dazu die Auslösung des ertappten Ehe­
brechers II 30. 34; dort blos d),).vEf1ifaG; hier ).vEf1{faG und a),).vEf1l'fru.
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sache gemeint sei, wie hoch das gezahlte Lösegeld ge wes en ist,
das 'ist nicht wahrsoheinlioh j das Wort lässt eher an einen Streit
darüber denken, auf welohe Summe die dem Redemptor von dem
Redemptus zu zahlende Entsohädigung jetzt festzusetzen. sei. Auch
dass der Riohter in diesem Streit sohwärend entscheiden soll, stimmt
gut zu der letzteren Auffassung. Der zweite Streitfall ist der, dass
der Redemptus dem Redemptor keinen Auftrag zum Loskauf ge­
geben hat: er selbst hat sich nicht gewählt und gewünsoht, von
dem Käufer losgekauft zu werden. Auch in diesem Falle. soll
der Richter in der Saohe selbst, d. h. über die Verpßiohtung zur
Zahlung selbst und die Höhe der zu zahlenden Summe, ent­
scheideu 7.

H. Sklav·enkauf (VII 10-15).

1. List inan in diesem zusammenhangslos eingesprengten
Satz &atit~Y./lJ = besohädigt hat, so ergibt sich folgender Sinn.
Dem 8, der einen Sklaven auf dem Markt gekauft und zu Eigen­
thum erworben hat 9, soll ein Anspruoh zustehen, weloher, wenn
der Käufer sich beim Kauf keine andere Frist ausmaohte 10, in
naohher zu erklärender Weise durch die nächsten, d. h. auf den
Verkauf folgenden 60 Tage begrenzt wird. Da die Abrede über
die Frist beim Kauf, also mit dem Verkäufer geschieht, muss der
Verkäufer der Verpßichtete sein. Den Grund des Anspruchs gibt
der Satz an: C wenn er Jemanden vorher beschädigt hat oder
naohher'. Der Er ist der Sklave. Dass der Käufer wegen der
von dem gekauften Sklaven verübten Delicte einen Anspruch
gegen den Verkäufer hat, lässt sioh doppelt denken.

Entweder: der Käufer als der derzeitige Eigenthümer hat

S Elop.llJW TI. VI 48; der Genetiv bedeutet das Vertretungsver­
hältniss, ebenso wie KOrfP.{O'PTO' in I 51. v..0I.tEJlo. ist der, der es und
ihn sieh wählt. Ebenso VI 52.

7 Ob die Worte VI 55 Q iKEtO' il!(lmVJI (= der von dorther,' d. h.
ex peregrinis fordernde, der Verkäufer des Gefangenen? der Loskiiufer?)
noch mit einigen VI 56 fehlenden Worten hierher oder ob sie zum fol­
genden Satz gehören, ist zweifelhaft. 8. oben S. 65 fg. und N. 51 dort.

II So auch der Dativ in V 7; sprachlioh denkbar wäre auch:
'gegen den'.

9 Der 7ll!ulp.ElJo. in Z. 11 und der m7lap.{vo. in" Z. 14 sind hier­
nach eine Person. Der Ausdruckswechsel ist freilich auffällig lInd die
Wiederholung überflüssig.

10 p.~ 7lEPIXtOOrfll Z. 11. Eine Interpretation wie 'nicht weiter ver­
bufen' schien zwar nicht sachlioh aber sprachlich unstatthaft.
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nach einem für Athen und Rom bezeugten 11, für Gortyn zu sup­
ponirenden Rechtssatze den von dem Sklaven angerichteten Scha­
den zu ersetzen oder den Sklaven dem Beschädigten Zll über­
lassen. Unser Gesetz gibt ibm aber wegen aller binnen 60 Tagen

'nach dem Verkauf sich ereignender Delictsfälle 12 Regressrecht
gegen den Verkäufer. Und zwar !!loll diese Bestimmung gelten,
ob das DeHct vor oder nach Erlass dieses Gesetzes 18 begangen
ist, insoweit also mit rückwirkender Kl'ait.

Oder: 60 Tage lang nach dem Verkauf hat der Känfer das
Recht den Sklaven, der vor oder na.oh dem Erlasl:l dieses Gesetzes
(und hier ist auch möglich: vor Dder nach dem Kauf) ein Delict
begangen hat, wegen seiner in dem Delict zn Tage tretenden
moralisnhen Fehler zu redbibiren 14. Die Frist ist zunächst Klage­
frist, damit aber sachlich zugleich auch die Fl'ist, innerhalb deren
das Dellct begangen sein muss, also eine Alt Prüfnngsfrist zu
Gunsten des Käufers 15.

2. Wagt man mit Comparetti a&w-' lxV, SI wird folgende
Erklärung möglich: das früher weiter geltende Gesetz enthält
Bestimmungen über die Haftung des Verkäufers für Mängel des
auf dem Markt verkauften Sklaven. Unser Gesetz normirt viel­
leicht die Frist näher, während derer geklagt werden kann: dureh
Verabredung der Parteien kann die Frist beliebig weit gesetzt
werden. Wenu der Käufer und jetzige Eigenthümer sieh keine

11 Leist S. 500 fg. Vgl. hiermit Kohler, Zt~chft. f. Vllrgl. RWiss.
S. 199 fg.

12 xCiv • • • etfUf!iiv gehört dann entweder zu 'JHil!au.Jf1!1, oder ist
Genetiv des Falls zu EI'ÖIXUV ~fl:1]ll wie rwv 1r(!of}{Ja in VI 24. IX 17.
xr 21: 'rücksichtlich der nächsten 60 Tage'. Vgl. 2. Th., III. Kap., N.15.

13 Diesen Sinn haben 'JI:(}o,'Tlfcc (IV 52. V 8. VI 24. IX 17. XI 21)
und tlf1fE(}OV (XII 18) in unserem Gesetz sonst immer. Gut erklä.rt
sioh durch diese Auffassung das Perfeet Mlx~x!l und die Hinta.nstellung

,. "von 11 VO'U(!OV.

14Vgl. hierzu das ädilioische Ediot in Rom, das sich auch gerade
auf den Marktverkehr und auf Sldaven (und Vieh) bezog; 1. 1 § 1 D.
h. t. 21, 2: quis fugitivus errove sit noxaeve solutus non sit ... item
si .•. oapitalem frandem admiserit etc. - Haftung ftir Mängel im All­
gemeinen nach attischem Recht: Platner n S. B42. Büohsensohütz, Be­
sitzS. 124 fg. Thalheim S. 78 N.3. - Die Klage auf Preisminderung
kennt dal! attische Recht nicht (auch das ä.ltere deutsche Reoht nicht;
s. Stobbe,Deutsoh. Privatreoht m § 185 I Nro. 1).

15 Aehnlich wie im Syl'isch-Röm. Rechtsbuch L. B9, dazu Bruns
S.206.
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andere Frist ausmachte, hat er wegen aller etwaigen Mänge1 16

60 Tage lang 17 einen Anspruch gegen den Verkäufer, etwa auf
Rückgängigmachung des Geschäfts j und zwar bezieht sieh diese
Haftung nicht nur auf die Mängel, welche schon vor der Ueber­
gabe (:n:(!o.:tiJa) vorhanden waren sondern auch auf die, welohe
erst nachher (V(J'1;I3(!OV) sich einstellen; dabei ist hauptsächlioh
an Krankheiten zu denken. - Dieser Rechtssatz wiirde vom röm.
Reoht abweichen, aber dem älteren deutsohen, in viele nenere
Gesetzgebungen übergegangenen Recht entsprechen 18.

IH. Sohuldklagen nach dem Tode des Sohuldners

(IX 24-40).

In dieser sehr schwer zu interpretirenden Stelle werden zu­
nächst fünf Schuldgründe genannt. Da es sich im Weiteren um
eine ganz allgemeine Bestimmung über Klagfrist und Beweis han­
delt, so lässt sich annel1ml'lD, dass das Gesetz mit fünf
Arten das ganze Gebiet der Obligationen zn bezeichnen versuoht.
Dabei sind zum Theil technisohe Worte angewendet, deren Sinn
wir nicht kennen, Genannt sind:

L Das auf Geld lautende richtel'1iche Urtlleil 111•

2. Die CAbrede>, äL(cl)(!1]!1lf,;. Ist jeder Verbal- oder gar Con­
sensualvertrag gemeint? Unter diese Kategorie wUrde dann auch
das ercum;eV06Cl' und das in IX 44 ff. erwähnte (JvlIa},J"anta fallen,

3. Die Otaf!o'A,a. Das Wort kommt sonst im Sinne von
Betrug u. dgl. (s. oben S, 13. (4) vor. Ist hier vielleicht jede
Beschädigung des Gegners duroh mangelhafte Vertragserfüllung
oder .vertragsbruoh, oder gar überhaupt jede obligatio ex delicto
gemeint? 20

---16 Hva ilÖtlCa was gegen das Recht ist. Das Tt1IlX ist sohwer
zu ertragen.

17 Die Fristen des attisohen Rechts kennen wir nicht. (Vgl. die
60 Tage Einspruchsfrist Dritter beim Kauf, Platner II S.242.) Die röm.
Frist ist 6 Monat; 60 bei del' Klage wegen mitverkaufter und
nicht mit übergebencr ornamenta von Vieh; s. I. 1 § 1. 1. 88 pr. § 11
D. da aed. ed. 21, 1.

18 Näheres Stobbe a. a. O. § 185 Nro. 4.
19 S. oben S. 58-59.
2\) Indess Vererblichkeit? Vgl. auch Kohler, Ztschft. f. RWiss.

III S. 178.
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4. Das avaolxcClitat. Btirgschaftsübernahme? Geldauf­
nahme? 21

5. Endlioh: olowvg orpf),/'lv. Wäre hier sohlechthin jede
Geldschuld gemeint, 130 würde wohl wie sonst a(}rV(}OV urpfJ.:i]v
stehen. Auch hat es keinen reohten Sinn, neben vier Sohuld­
entstehungsarten nooh als fünftes einen besonderen Schuldinbalt
zu nennen. Einen erträglioben Sinn hat das o16'bavt; Orpl]A.1JV
nur, wenn es ebenfalls einen eigentbiimlichen Sohuldgrund be­
zeicbnet. Wir sind hier auf Hypothesen angewiesen. Dass ol­
o1iat Geldstiioke sind 22, macht die Verbindung mit 6rp~).1Jv sehr
wahrsoheinlich. Vielleicht (?) ist olowvt; oqn)A1Jv eine eigenthüm­
liehe Formalschuld nach Art des römischen nexum, bezeichnet
durch die Nennung altel' bei dem Ritual verwendeter Geldstiicke 23•

Die weiteren Bestimmungen dieses Passus beziehen sieh nun
auf den Fall, wenn Jemand, der auf eine dieser funf Arten
Schuldner ist, stirbt, 'oder diesen\ ein Anderer'; dann soll näm­
lich innerhalb eines Jahres geklagt\werden. Schwierigkeit machen
hierbei zunächst scpon die Worte •oder diesem ein Anderer' (:;;
T;QVT;qJ iX.Uog) in IX 28.. Zwei Erklärungen sind möglich:

1. 'oder diesem Sterbenden ein Anderer schuldet'. Wir haben
dann den Binn: wenn Schuldner oder Gläubiger stirbt,' soll in
einem Jahr geklagt werden. Diese Ergänzung liegt nicht nahe,
da das unmittelbar vorher stehende Verbum an:oifavoL ist, das
hier zu ergänzende Verbum aber erst aus den fUnf vorher ste­
henden Partizipien entnommen werden müsste. Auch ist nachher
nur davon die Rede, dass e I' I d. h. der Gläubiger klagt. Man
müsste also so verwegen sein anzunehmen, dass das Gesetz mit
diesem Er einen nach dem Tode des Gläubigers eingetretenen und
nun als Kläger auftretenden Alleinerben, von dem es doch gar­
nicht gesproohen hat, meine.

2. <oder ein Anderer diesem schuldend stirbt'. Den Worten
nach liegt diese Ergänzung am nächsten. Dann handelt es sich
nur um den Tod des Schuldners, was nach den weiterfolgenden
Sätzen notbwendig anzunehmen ist. Darum halte ich diese Er­
klärung für richtig. Schwer ist es hierbei freilich die Worte ~

rcov7lfl! aA).og zu rechtfertigen. Der Satz wiirde sich dann dahin
verdeutlichen lassen: wenn Einer einem Anderen etwas schuldet

21 S. oben 2. Theil, IU. Kap" UI 2, S. 132.
22 S. Bücheler oben S. 15.
28 Vgl. Leist S. 503.
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und stirbt, oder wenn der Andere dem Ersteren etwas sohuldet.
und stirbt, so soll der überlebende Gläubiger innerhalb eines
Jahres klagen - d. h. wohl bei Gefahr der Präcillsion. Der
Grund i~t der, dass der Thatbestand durch den Tod der einen
Partei nioht lnehr leioht feststellbar ist und es mit jedem Tage
weniger wird. Aus demselben Grunde werden auch als Zeugen
die cEpiballontes' zugezogen; und wo die Klage auf Zahlung
einer Urtheilssumme geht, da sollen auoh noch der Richter des
Vorprozessesu , in dem das Urtheil gesprochen ist, und der Mna­
mon25, weil diese beiden am ehesten über den Ausgang des da­
maligen Prozesses u. s. w. Auskunft geben können, zugezogen
werden und aussagen 116 : sie sind saohlioh Zeugen, wEmnsohon sie
nicht so bezeichnet werden.

Ich begnüge mich im Weiteren eine der möglichen Inter­
pretationen aufzustellen. Die Epiballontes, welche als Zeugen
auftreten, sind hier nicht blos die Erben des Gestorbenen
denn sie sohwören unter Umständen neben dem Kläger, der,
wenn und weil es sich um den Tod des Schuldners handelt, ihr
Gegner ist -; ich denke sie vielmehr als diejenigen, welohe in
ihrer Eigenschaft als näohste Blutsverwandte der bei den Parteien
un.d darum als die kiinftigen eventuellen Erben an dem Vermögen
interessirt sind: sie treten rur beide Parteien als Zeugen auf 27.

Wenn sie nichts auszusagen wissen 28, so soll der Riohter auf
Eid erkennen: schwören 29 muss dann der Kläger; seine Epibal­
lontes, welche ein Zeugniss abzugeben freilioh nicht im Stande
waren, sollen doch als Eidhelfer neben ihm schwören. Der Kläger

lK Z. 32, der ja :vielleicht auoh in diesem nenen Prozess als Richter
fungirt: er ist dann zugleioh Riohter und Zeuge; s. oben S. 76 N. 89.

25 Fans er noch lebt und im Amt ist Z. SB. Bezieht sich das
auch auf den Richter? Nein, wenn die Worte genau sind. - S. auch
oben S.54.

26 lm:0!fJrovu),mllv Z. 37 gehört zu allen vorangehenden Nomina-
tiven von Z. 82 an. •

27 Möglich ist auoh, dass die Epiballontell hier nioht in der ge­
wöhnlichen Bedeutung als berechtigte Verwandte gemeint sind sondern
lediglich als die Zeugen, denen es zukommt bei den genannten Klagen
Zeugen zu sein - etwa deshalb, weil sie ursprünglioh bei den Rechts-

. gesohäften als Zeugen fUllgirt hatten. S. oben S. 62 N. 24.
28 cinoFEtnrovn in Z. 37-38 gleichbedeutend mit f1~ lmo!fJwvto/Ev·

in IX 52.
20 Wir lesen 6porJarm almiv. lJf1orJa~ (der Richter) fci avrtiiv er_

gibt uns keinen Sinn.
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siegt durch diesen Eid, der Beklagte wird auf das Einfache ver­
urtheilt. Die Betonung dieses Einfachen lässt vielleicht darauf
schliessen, dass SOllst in Gortyn das römische lis infitiando crescit
in duplum galt: in diesem Falle sind die Erben des verstorbenen
Schuldners ffu' ihr :Ueugnen entsohuldigt, quill. in alieni facti igno­
rantia tolerabilis error est BO. -

IV. Termingeschäfte (IX 43-54).

Die Stelle ist lückenhaft erhalten; ihren Sinn iVermag ich
nicht genau festzustellen. Es handelt sich um Verträge 81, aus
denen zu bestimmter Zeit82 geieistet B8 werden soll. Die Leistung
ist vielleicht, aber nicht sicher Geldleistul1g 84. Der Schuldner
leistet am Termin n1(ht. Nun wird Klage erhoben; der Richter
soll nach Zeugenau86 \gen urtheilen, und zwar bestimmt sich die
erforderliche Zahl der Zeugen nach der Höhe der Streitsumme:
bei 100 Stat. und mehr müssen 3 Zeugen, bei 10 und mehr bis
100 (excl.) 2, bei weniger als 10 Stat. 1 Zeuge aussagen. Fehlen
die erforderlichen Zeugenaussagen B6, so hat der Kläger 86 zu
wählen 87, ob der Beklagte den Eid schwören soll, dass er nicht
oder nicht mehr schuldig sei, oder ob er . . . . Eine Ergänzung
des hier fehlenden wagen wir nicht.

00 L. 5 D. pro suo 41, 10.
61 uVlIkJ.J,arfuc (Z. 52 fg., Z. 44 [ergänzt], vielleicht auch Z. 54

a. K) gleich ultro citroque ohligatio: I. 19 D. de V. S. 50, 16; 1. 7
§ 2 D. da pact. 2, 14. Was 17ll:nfUlIftI. (Z. 44, auch 52 1) ist, weiss ich·
nicht. - Bü aheJe r: Zur EI'klärung vielleicht die Ephesische Inschrift
von 86 v. Chr. bei Dittenberger, SyU. Inser. 253 Z. 50: IJvJ-LpoJ..rXla •••
xc,." Xlir(1Qr(1e,cpa xa~ ImTt~ 1te'(1«:hixat; %al u1ta{J~xe't; "al 11tt{J~"a. xa~

"ar:" W1I'" l(<<~ op.aJ..01'ta. u. s. w.
82 nS(!rf. Vgl. 1tIiQatwO'!1 VII 11 fg.
3a ~1tOd'tr)'OIl«t herausgeben oder zurückgeben I 26. 27. 88. 46.

Irr 38. VI 50. X 19. Xl 17; medial =,verkaufen, s. oben S.58 N.28.
M Mit den Summen Z. 47 ff. kann auoh der zu veransohlagende

Werth des Streitobjects gemeint sein.
as Die folgenden W01'tc 'wenn der Gläubiger auflegt' Z. 52 ver­

stehe ich nicht.
(l6 Hier Z. 54 0 P.IiVcp0J-Lf1l0t;, der Beschuldigende.
37 Ueber dieses Wahlrecht s. 1. Theil, Y. Kap., N. 21.
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V. Verbot von Gesohäften über fremdes Vermögen
(VI 12-31. 37-44. IX 7-24).

An drei fast wörtlioh ühereinstimmemlen Stellen sind uns
Verbote, die sich auf die reohtsgeschäftliohe Behandlung fremden
Vermögens beziehen, begegnet. Verboten sind Verkauf, Verpfän­
dung, Zusioherung (Sponsion) 88, und zwar 89 VI 2 ff.

1. a) dem Sohn aus dem Vel'mögen (den Saohen) des nooh
lebenden Vaters, b) dem Vater aus dem der Kindel" 0) dem Gatten
aus dem der Frau, d) dem Sohn aus dem der Mutter; sodann
VI 34 ff. ausser unter bestimmter Voraussetzung auch

2. dem Vater aus dem Muttererbgut der Kinder, und IX 7 ff.
3. dem Verwalter des Vermögens einer Erbtochter aus deren

Vermögen (Saohen). Auffälliger Weise fehlt die Verwaltung des
Vermögens der Schwester duroh den Bruder.

Wenn eines dieser verbotenen Rechtsgeschäfte dennoch ent­
gegen den Bestimmungen unseres Gesetzes 40 abgeschlossen ist, so
ist es nichtig i diese Entsoheidung ist zwar für die ersten beiden
Unterfälle von Fall 1 nicht ausgesproohen - wohl dessha.lb weil
sie sich hier von selbst verstand und altbekannten Reohtens war· - ;
für alle anderen Fälle aber ist sie ausdrücklich mit den Worten ge­
troffen, dass die verkaufte, zugesicherte, verpfändete Saohe dem
bisherigen Eigenthümer verbleibe4l. Der Verkäufer u. s. w. aber soU

8ll S. über diese drei Begriffe oben S. 68 N. 28 ff. Wa.s vom
Verka.uf gilt, gilt natürlich von der Schenkung auch. - Bald sind alle
drei Begriffe (VI 13 fg. 18 ff. 20 ff.), bald nur der erste und zweite (VI 4.
34 fg. IX 7 ff.), bald nur der erste und dritte (VI 10 fg.), bald sogar
nur der erste (VI 6) .gesetzt: gemeint sind aber doch wohl immer aUe
drei, wie besonders eine Vergleichung zwischen VI 4, VI 10-11 und
VI 13-14 ergibt.

00 S. oben 2. Theil, III. Kap>, II 1 a. E., IU; und V. Kap., 11 S.
40 VI 37 einfach: aUt.!. Ebenso mit ziemlich sicherer Ergänzung

IX 8. Zu ergänzen' ist: die Rec1ltsgeschäfte sind abgeschlossen anders
als iu diesem Gesetz steht. Denselben Sinn ergibt der absolut stehende
Satz: aUq J' E;'l}lt1'fftt in VI 14 (vgl. ebenso VIII 54); zu ergänzen ist:
anders aber steht es in diesem Gesetz als die·Rechtsgeschäfte abge­
schlossen sind.

41 Tl~ X(l~p.aT(t llP.1'JV i1l1 Tii p.aT(!( u. s. w. VI 16 ff. 38 fg. IX 9 ff.
Eine ganz andere Auslegung wäre noch möglich: das ganze Vermögen
<X(!~!tltTa, nicht XI}{ot; wie VI 26 IX 19) soll zur Strafe der Unge­
setzlichkeit dem, der es llisher (und zwar selbstnützig?) verwaltete, ge­
nommeu werden und in die Hand der Mutter, Frau u. s. w. selbst
kommen (?).
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dem Käufer u. s. w.42 das Doppelte des Werths der Sache 48 und da,s
. Interesse (den sonstigen Schaden) einfaoh 44 ersetzen.

Soweit sind alle dl'ei Fälle gleioh normirt, nm Fall 1 und
3 enthalten nooh weitere übßreinstimmende Normen. Zuerst eine
Uebergangsbestimmung: wegen früherer Fälle aber soll kein Reohts­
anspruoh sein VI 24. IX 16 Der Gegensatz hierzu, die Hin­
weisung auf die späteren Fälle, muss nothwendig im Vorangehen­
den, und zwar inden Worten enthalten sein, welohe in Fall 1 und 3
gleichlautend stehen, in Fall 2 aber fehlen. Diess sind die Worte:
~ 'bMe ,,&. rea,u/lCX7:(X "Grea'T:'UXt in VI 15 fg. IX 15 fg. Nun stehen
in Fall 1 diese Worte hinter: dlMj 0' "Gr(}(x'b'[;ut, und es liegt nahe,
sie mit diesen zusammenzubringen. Dass das aber kaum l'iohtig
ist, beweist IX 15 fg., wo jene selben fünf Worte erst am Sohluss des
ganzen Passus, hinter der Bussesatzung, folgen: beide Male aber
müssen sie dasselbe bedeuten 45. Auch kann mit dieser Phrase hier
nicht wie an anderen Stellen einfaoh eine Verweisung auf andere
Reohtssätze gegeben sein, da niohts da worauf verwiesen wer­
den könnte, uusere Stellen vielmehr selbst erst die anzuwendenden
Reohtssätze enthalten. Jene Phrase bestärkt also bloss die An­
wendbarkeit der an dieser selben Stelle ausgesprochenen Rechts­
sätze, und meint damit die Anwendbarkeit rur künftig, was frei­
lich nur unvollkommen zum Ausdruok gebracht wird} da man
doch ~ nicht schleohthin, was dem Sinne nMl1 sehr gut passte,
mit < seit) übersetzen kann (' so soll es gehalten werden in allen
Fällen, die sioh von der Zeit an, wo diess Gesetz gesohrieben
steht, ereignen werden '). IX 7 ff. ist also dahin zu interpretiren :
wenn Jemand anders, als nach diesen Bestimmungen erlaubt ist,
kauft, so soll der Kauf niohtig und der Verkäufer ersatzpflichtig
sein, und das soll künftig so, wie es hier gesohrieben steht, ge­
halten werden; VI 12 ff. aber ist zu erklären: wenn Jemand

42 al :<>a 1It"a8li in IX 18: wenn der Verkäufer in diesem Regress­
prozess besiegt wird; oder: wenn der Käufer in dem Eigenthumsprozess
der Frau gegen ihn besiegt wurde.

48 So wird das ö,.:n:lff von VI 22 und IX 13 in VI42 erklärt: 1'1'11

om;lE{ap Til; 7:lfliil;.

44 An anderen Stellen unseres Gesetzes: die Sache doppelt und
eine nxirte ZusatzbusS6; vgI. III 13-15. VB7-B9, Zur Vergleichl;mg

I diene das duplum bei der röm. aotio auotoritatis uncl der Evietions­
stipulation. S. Beohmann, Kauf I § 12 u. sonst. PauI. R. S. II 17 § 1-3.

4ll Bemerkellswerth ist auch, class der Steinhauer vor dieser Phrase
einmal, IX 15, einen freien Raum gelassen hat, sie gehört nicht zum
Vorbergehenden,
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kauft,' und diess Gesetz gibt andere Bestimmungen, d. h. steht im
Widerspruch mit jenem Kauf, so soll künftig so, wie, es hier ge­
schrieben steht, der Kauf nichtig sein u. s. w. - Eine gleiche
Anwendungsbestimmung ist für das Muttererbgut der Kinder nicht
gegeben: mir scheint, dass unser Gesetz das alte Recht, welches
jene Rechtsgeschäfte erlaubte, corrigirt hat gerade zu Gunsten der
Mutter (VI 17), der Frau (VI 18), der Erbtochter (IX 10), was
mit seinen sonstigen Tendenzen Übereinstimmt (s. oben S. 47).

Für Fall 1 und 3 macht den Beschluss eine bis auf eine
wichtige Differenz gleichlautende in Fall 2fehlemle Bestimmung 46.

Wenn der Beklagte einwendet, die Sache, um die prozessirt wird,
also die Sache, die verkauft istu. s. w., gehöre der Frau u. s. w.
nicht, [so soll der Richter schwöreml erkennen. Wenn der Be­
klagte aber mit seiner Behauptung siegt], so soll er - oder: sollen
sie? prozessiren, wohin es gehört, (bei dem Riohter,) wo jedes
geschrieben steht. Die Worte in [] fehlen in Fall 1, die in ( )
in Fall 3. Es ist schwer .zu glauben, dass hier ein sachlicher
Unterschied gemeint sei; wir haben wohl in Fall 3 die genauere
Redaction vor uns 47.

Welches ist der Prozess, in dem jene Einwendung gemaoht
wird? Der Eigenthumsprozess der Frau gegen den Käufer? oder
der Regressprozess des Käufers gegen den Verkäufer? Die Ein­
wendung ist sowohl von Seiten des Käufers gegenüber der Frau,
wie von Seiten des Verkäufers gegenüber dem Käufer, der die
Saohe an die Frau, vielleioht freiwillig, herausgegeben hat, denk­
bar. DeI' Ausdruok C um die Saohe prozessiren > entspricht indess
so· sehr dem in I 1-2 und I17 bei der Vindication gebrauchten,
dass wir ihn auch hier auf die Vindication der Frau gegen den
Käufer beziehen. Das 6!tVVI; 'K(!tvhw in IX 21 ist also das Ur:
thei! im Eigenthumsprozess. Wenn hier nun die Frau abgewiesen
ist, von was für einem weiteren Prozess kann dann nooh die Rede
sein? Der Käufer behält, was er hat, die Frau ist, da ihr die
Sache nicht gehörte, unbetheiligt. Vielleicht ist gemeint: ein et­
waiger Streit über den Verkauf, die Verpfändung, die Zusioherung
zwischen Verkäufer u. s. w. und Käufer u. s. w. geht die Frau u. s. w.
nichts mehr an: der muss dann bei dem competenten Richter nach
den darü,ber geltenden und in unserem Gesetz nicht berührten
Bestimmungen ausgemaoht werden.

46 Steht dieses Fehlen in Fall 2 in ursaohlichem Zusammenhang
damit, dass auch die vorige Bestimmung fehlt?

47 Auch das· ar xa 1I,xa,'Jij in Fall 3 (IX 13) fehlt in Fall 1 und 2.
Ebenso das bWtaTlUITCU1Ei IX 15.
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VI.Sohenkung zu Ungunsten der Gläubiger (X 20-25).

An das oben 2. Theil, IH. Kap., II 4 besprochene Verbot
der Sohenkung Seitenl-l des Gatten an die Frau, des Sohne~ an die
Mutter sohliesst das Gesetz ein zweites mit anderen Voraussetzun­
gen an 48, das sioh kurz dahin formuliren lässt: ~?henkungen49

zu Ungunsten der Gläubi~er sind niohtig 50. Der Thatbestand ent-
hiltzw~i Voraussetzungen:: . .. .' .,

1) Die Sohenkung erfolgt von Seiten eines Solmldners. Ge­
nannt sind: allgemein jeder Geldsohuldner, (lann speoiell (ler Ur­
theilssohuldner öl die Urtheilssohuld ist auoh als Geldsolmld
gedaoht und nur darum besonders hervorgehollen, weil jede be­
liebige Sohldd duroll Condemnation in eine Geldsohuld verwandelt
werden kann -, endlioh der Beklagte, während der Prozess nooll
sobwebt. Ob das Urtheil sohon gesproohen ist, macht niolltll aus:
der in einen Prozess Verwiokelte muss eioh sagen, dass er viel­
leicht zu einer hohen Geldsumme (man denke nur an die Fälle
des Sklavenprozessee in Tafel I1) verurtheilt werden wird.

Warum sprioht das Gesetz nur von Geldsohulden, warum
nicht von Sohulden überhaupt? Darauf ist hier ähnlich zu ant­
worten wie oben im 2. Theil, IV. Kap., IV 2. Dass, wer eine specieUe
Sache sohuldet, gerade diese nicht verschenken dalf, verstellt sich
dem Gesetzgeber von selbst. Thut der Schuldner es doch, so
macht er sich eben flchadensersatzpfiiohtig. Wenn aber der Schuld.­
ner einer speciellen Sache sonstige Vermögensstücke fortgibt, so
schadet er damit seinem Gläubiger nicht, der sich ja immer noch
an jene spe(lielle Sache halten kaun. Anders aber bei einer Geld­
schuld: diese kann der Schuldner erfüllen nicht blose durch die
in seinem Vermögen vorhandenen Geldstücke, sondern auch durch
den Erlös auS dem Verkauf seiner Sachen; verschenkt er also
beliebige Sachen, so veningert er die zur Deckung der Schuld ihm
zu Gebot stehenden MitteL E contrario el'gibt sich, dass alle

48 Dieses Verbot bezieht sich nicht mehr auf die Schenkungen
von Mann und Sohn gegenüber der Frau und Mutter. d. in X 20 ist
nicht Recapitulation des Vorigen sondern gibt den neuen Fall: jeder
Beliebige.

48 Die öOfM X 26 ist natürlich auch hier nicht Fortgabe von Ver­
mögensstücken schlechthin sondern unentgeltliche Fortgabe.

50 P:'lohJ E. XI?{o. ~.u'lV rC(V ÖOI1IV, die Gabe 'thut nichts zur Sache',
d. h. ist wirkungslos.

51 Ueber diese Begriffe s. 1. 'l'heil, III. Kap. a. E., V. n:ap. in
N. 1; 2. Tbeil, IV. Kap., IV 2; über Geldcondemnation auch 2. Theil,
I. Kap., Note 57.
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Schenkungen giltig sind, wenn erst nachher die Geldschuld ent'­
steht oder die Prozesserhebung erfolgt, mag auch den Gläubigern
ihre Befriedigung daduroh vereitelt werden.

2) Das nach der Schenkung dem Schuldner noch bleibende
Vermögen muss zur Deckung der Schuld unzureichend sein.

Dass ähnliche Bestimmungen sich in allen entwiokelten Reoh­
ten finden, ist bekannt; man brauoht nur an das römische Edict 52

zu erinnern. Die nähere Vergleichung mit dem Gortyner Rechts­
satz macht sich von selbst. Zur richtigen WUrdigungunseres
Gesetzes mag indess dooh ein Citat dienen. Fast zwei und ein
halb Jahrtausend später bestimmt die deutsohe ReiohskonkU1'sord­
nung (vom 10. Febr. 1877) in § 25 Z. 1 (Anfechtbar sind die in
dem letzten Jahre vor der Eröffnung des Verfallrens von dem
Gemeinschnldner vorgenommenen unentgeltlichen Verfügungen>
u. s. w. - Das Hauptinteresse für uns hat der besprochene Ab­
schnitt dadurch, dass er mit Sicherheit das Dasein einer Real­
execution (und zwar wohl einer General-Realexecution) beweist
(s. oben S. 100); denn einen praktischen Sinn hat jenes Schenkungs­
verbot nur, wenn die Gläubiger wegen ihrer Forderungen sich
auch an das Vermögen des Sohuldners und nicht bloss an seine
Person halten können.

VII. Verbot von Geschäften UblH" Sklaven (X 25-32).

Dem eben besprochenen Rechtsgesohäftsverbot folgt ein zwei­
tes. Es bezieht sieh nur a.uf Gesohäfte über Sklaven, und zwar
a) über streitige, d. h. solche, über deren Sklaveneigensohaft oder
Zugehörigkeit ein Prozess geführt wird und b) tiber verpfän­
dete Sklaven, hier indess mit der Besohränkung: t bevor der Ver­
pfander 54 sich bereitet'. Verboten ist bei Folge der Nichtigkeit:
1) den Sklaven anzukaufen, 2) anzunehmen - d. h. wohl aus ir­
gend einem sonstigen Grunde, z. B. als Geschenk zu Eigenthum
zu nehmen -, 3) ihn sieh durch sponsio verspreohen und 4) ihn
sich verpfanden zu lassen. Untersagt sind diese Geschäfte zu-

,52 Actio Pauliana, interdiotum fraudatonum. Literatur bei Wind,.
scheid, Pand. 11 § 463.

58 vindic. in libertatem, in servitntem, Eigenthnmsproz6Ss. S. oben
S. 78. Gerade desshalb ist hier, ebenso wie in XI 24 ;};vr(((t)no~ gebraucht,
= homo, der Mensch, welcher wirklich oder wenigstens naoh der Be­
hauptung der einen Partei Sklave ist.

M "ami/·{V. der Verpfänder, xaTai/.ffJat znm Pfand nehmen, s.
oben S. 1S8 N. 29. Vgl. PoIl. VIII 142: f}Ei:"ftt ftE.V oll/tav i<1r~ 1'0 cfov­
vat El. iJ7COf}~XI'JV, f}{a{Jttt ,JE. ca lafJEiv "rl. Tbalheim S. 88 N. 3.
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näohst dem, der aus ihuen el'werben könnte, daduroh natürlioh
auch dem, der den Sklaven dabei verkaufen, sonstwie fortgeben,
zusichern, verpfänden könnte. Nöthig ist dies Verbot gegen den
Besitzer. Imcprozess ist das die beklagte Partei (tflxeoll I 24);
gegeben ist hier also das yerbot zu Gunsten des Nichtbesitzers,
dessen Lage im Prozess durch jene Rechtsgeschäfte eventuell ver­
schlechtert wird 55, aber auch wohl zu Gunsten des Sklaven selbst:
dieser ist vielleicht nicht Sklav, sondern frei; BO lange das nicht
rechtskräftig entschieden ist, soll alles im vorigen Stande verbleiben..

An wen. richtet sich das VeräusserungsVtll'bot des verpfän­
deten Sklaven? Da e8 Pfandrecht mit und ohne Besitz des Pfand­
nehmers am Pfandobject gibt 1>6, so lässt sich doppelt erklären:

L Der Pfandnehmer darf den Sklaven nicht veräussern
u. s. w., bevor der Verpfänder zustimmt. Aber diess Verbot er­
scheint für die Zeit vor Fälligkeit der Schuld selbstverständlich
und hat auch für die Zeit nachher keinen reohten Sinn, da aus
dem Pfandrecht höchstens die Möglichkeit folgt, einen Verkauf
des Pfandes, aber nicht auch jene anderen Geschäfte vorzunehmen.
Auoh .ist es bedenklioh das (sich bereiten> des Verptanders als
<zustimmen' zu erklären, WOfÜl' das Gesetz ein anderes techni­
sches w:ort 57 besitzt.'

2. Vielleicht richtet sich das Verbot gegen den Verpfänder :
dieser darf, um die Rechte des Pfandnehmer.s nicht zu beeinträch­
tigen, den verpfandeten Sklaven nicht verkaufen 58, weiter ver­
pntnden u. s. w., bevor er den Pfandnehmer befriedigt hat,oder,
um dem <sich bereiten' näher zn kommen, bevor er sein Schuld­
und Pfandverhältniss zu dem Pfandnehmer geordnet, sieh mit die­
sem zurechtgefunden hat.

58 Diese Idee liegt dem römischen Verbot der Veräusserung der
res litigiosa zu Grunde, Material: Windsoheid, Pand. I § 125 Nro. 1.
D. RCPr.-Ordnung § 236 ff.

56 .Der Satz I 05 fg., dass der Pfandnehmer den verpfandeten
Sklaven eigenmächtig an sich nehmen dürfe, beweist nicht dagegen:
diese Erlaubniss kann für den Fall gedacht sein, dass die fillige Schuld
nicht bezahlt ist.

57 br:awijl' VI 36.
58 Vgl. die ähnliche Stelle bei Demosth. LIII 10 p. 1249 bezüg­

lich eines verpfändeten Grundstücks: O~7:E wVEletlfctl, OV7:E rtlfEI1l}Cl.t 01,
WOrpEt).OP.EVOV (limii a(!yv(!tov. Thalheim S. 90 N. S. Röm. Recht: Dern­
burg, Pfandrecht II S. 4-11.




